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Sachverhalt

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Selmsdorf verdoppelte sich in den letzten 30 
Jahren auf aktuell über 3 000 Einwohner. Die vorhandenen Baugebiete sind heute 
vollständig bebaut. Damit einhergehend müssen auch Notwendigkeiten der 
Daseinsvorsorge sowie die infrastrukturelle Ausstattung der Gemeinde 
leistungsfähig ausgebaut werden.

Im Ergebnis des Brandschutzbedarfsplanes von Mai 2021 wurde festgestellt, dass 
das vorhandene Gerätehaus der Feuerwehr nicht den Vorgaben der 
Unfallverhütungsvorschriften entspricht und dadurch unverzüglich 
Handlungsbedarf besteht. Außerdem entsprechen die aktuellen Torgrößen nicht 
dem Mindestmaß, es sind nicht ausreichend Pkw-Stellplätze vorhanden und die 
Zufahrt zum Gerätehaus ist nicht kreuzungsfrei, wodurch eine weitere 
Unfallquelle gegeben ist.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 25 sollen deshalb die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses geschaffen 
werden. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist eine Ausweisung als Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ vorgesehen.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung ohne Umweltbericht aufgestellt.

Beschlussvorschlag

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf billigt den vorliegenden 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ und 
die Begründung dazu. Die Anlage, bestehend aus dem Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 25 sowie der dazugehörigen Begründung, ist 
Bestandteil des Beschlusses.
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2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25 einschließlich der Begründung ist 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Weiterhin sind die von der 
Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Beschlüsse sowie die 
Öffentlichkeitsbeteiligung ortsüblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen

Keine

Anlage/n
1 Anlage 1 - Bebauungsplan Nr. 25 "Neubau Feuerwehrgerätehaus" - 

Planzeichnung und Textteil (öffentlich)

2 Anlage 2 - Bebauungsplan Nr. 25 "Neubau Feuerwehrgerätehaus" - 
Begründung (öffentlich)

3 Anlage 3 - Bebauungsplan Nr. 25 "Neubau Feuerwehrgerätehaus" - 
Schalltechnische Untersuchung (öffentlich)

4 Anlage 4 - Bebauungsplan Nr. 25 "Neubau Feuerwehrgerätehaus" - 
Geotechnischer Bericht (öffentlich)

Seite 2 von 138



Seite 3 von 138



 
 

 
Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 

GEMEINDE SELMSDORF 
 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 
„Neubau Feuerwehrgerätehaus“ 

 
gelegen im Zentrum der Ortslage Selmsdorf, 

begrenzt im Norden durch die B 104, im Osten durch eine Gaststätte, im Süden 
durch die Straße der Freiheit sowie im Westen durch Wohnbebauung 

 

Begründung 
 

ENTWURF 
 

Bearbeitungsstand 29.04.2022  
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Satzung der Gemeinde Selmsdorf über den Bebauungsplan Nr. 25  

„Neubau Feuerwehrgerätehaus“ 

 
 

Begründung zum Entwurf 
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1. Einleitung 
 
1.1 Ziel und Zweck der Planaufstellung 
 
Die Nachfrage nach Wohnbauland für Familieneigenheime hält in der Gemeinde 
Selmsdorf weiterhin an. Besonders aufgrund der Nähe zur Hansestadt Lübeck sowie 
der Lage in der Metropolregion Hamburg ist Selmsdorf in den letzten Jahrzehnten zu 
einem beliebten Wohnstandort geworden. Darüber hinaus bietet die Gemeinde eine 
gut ausgebaute Infrastruktur und eine Einbindung in die reizvolle Umgebung. Die Ein-
wohnerzahl verdoppelte sich in den letzten 30 Jahren auf aktuell über 3 000 Einwoh-
ner. Die vorhandenen Baugebiete sind heute vollständig bebaut. 
 
Damit einhergehend müssen auch die Notwendigkeiten der Daseinsvorsorge sowie 
die infrastrukturelle Ausstattung der Gemeinde leistungsfähig ausgebaut werden. Die 
Freiwillige Feuerwehr Selmsdorf hat einen Brandschutzbedarfsplan (WW Brandschutz 
GmbH, Malchow, Stand: Mai 2021) erarbeiten lassen. Gemäß § 2 des Gesetzes über 
den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für 
Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) sind die Gemeinden, unter Beteiligung der Feu-
erwehren, verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und fortzuschreiben. 
Diese Untersuchung beinhaltet die Analyse der Gefahren und Risiken, eine Risikobe-
wertung sowie einen Maßnahmenplan zu den in der Planung festgestellten Defiziten. 
Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass das vorhandene Gerätehaus der Feu-
erwehr nicht den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschriften entspricht und dadurch 
unverzüglich Handlungsbedarf besteht. Außerdem entsprechen die aktuellen Torgrö-
ßen nicht dem Mindestmaß, es sind nicht ausreichend Pkw-Stellplätze vorhanden und 
die Zufahrt zum Gerätehaus ist nicht kreuzungsfrei, wodurch eine weitere Unfallquelle 
gegeben ist. 
In Bezug auf die vorhandene Technik wird im Rahmen der Untersuchung die Anschaf-
fung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Jugendfeuerwehrarbeit emp-
fohlen, der ebenfalls als Kommandowagen eingesetzt werden könnte. Dies ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Gesamtlage im Amt Schönberger Land sinnvoll, da dieses 
Fahrzeug ebenfalls der Führungsgruppe Amt für überörtliche Einsätze dienen könnte. 
Somit wäre eine Erweiterung der vorhandenen Fahrzeuge folgerichtig. 
 
Ziel der Planung ist es, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Selmsdorf die Mög-
lichkeit einer angemessenen Erweiterung im Zentrum des Hauptortes zu geben. Die 
vorhandene Feuerwehr kann aus unterschiedlichen Gründen am vorhandenen Stand-
ort nicht mehr erweitert werden. Zum einen steht auf dem Grundstück kein weiterer 
Platz zur Verfügung. Zum anderen kann das aktuelle Gebäude aufgrund von Denk-
malschutzbestimmungen baulich nicht erweitert werden. Der neue Standort, direkt an-
grenzend an die Bundesstraße B 104, ermöglicht zudem ein schnelles Ausrücken der 
Einsatzwagen in das Gemeindegebiet. 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 25 sollen deshalb die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses geschaffen werden. Im Rahmen 
des Bebauungsplanes ist eine Ausweisung als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Feuerwehr“ vorgesehen. 
 
Da der geplante Standort derzeit zum Teil als öffentlicher Parkplatz, vorwiegend für 
Pendler, genutzt wird, sieht die Gemeinde auch hierfür Handlungsbedarf. Auf dem 
Grundstück soll deshalb im südlichen Bereich wieder ein öffentlicher Parkplatz vorge-
sehen werden. 
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1.2  Lage und Geltungsbereich 
 
Die Gemeinde Selmsdorf befindet sich im Westen des Landkreises Nordwestmeck-
lenburg und grenzt unmittelbar an das Gebiet der Stadt Lübeck. Das Plangebiet be-
findet sich zentral in Selmsdorf, dem Hauptort der Gemeinde.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 umfasst etwa 9 300 m². Im Norden 
wird er begrenzt durch die Bundesstraße B 104, im Osten durch eine Gaststätte, im 
Süden durch die Straße der Freiheit und im Westen durch Wohnbebauung.  
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Geltungsbereiches, © GeoBasis DE/M-V 2022 

 
1.3 Planverfahren 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selmsdorf hat in ihrer Sitzung am 30. Septem-
ber 2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 mit der Gebietsbezeichnung 
„Neubau Feuerwehrgerätehaus“ gemäß den Vorschriften des § 13a BauGB beschlos-
sen. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung aufgestellt. 
Gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB ist „im beschleunigten Verfahren […] ortsüblich 
bekannt zu machen, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich 
die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern 
keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 stattfindet“. 
Somit ist auch im beschleunigten Verfahren gewährleistet, dass sich die Öffentlichkeit 
frühzeitig zur Planung äußern kann.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26. November 2021 im Amtsblatt des Amtes 
Schönberger Land ortsüblich bekannt gemacht. Der Öffentlichkeit wurde eine Frist von 
drei Wochen zur frühzeitigen Äußerung gewährt. Stellungnahmen wurden nicht abge-
geben. 
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Mit dem vorliegenden Entwurf soll die Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 
 
 
2. Planungsgrundlagen 
 
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
Die Gemeinde Selmsdorf verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Die mit 
dem Bebauungsplan überplanten Flächen werden in der aktuellen Fassung des Flä-
chennutzungsplanes entlang der Straße der Freiheit als gemischte Bauflächen sowie 
im nördlichen Bereich als Wohnbauflächen dargestellt. Die Planungsziele zur Entwick-
lung eines Sonstigen Sondergebietes Feuerwehr stimmen somit nicht mit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes überein. Zur Beachtung des Entwicklungsgebotes 
zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung wird die Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Selmsdorf erforderlich. Dies ist nach den Best-
immungen des § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ohne eigenständiges Änderungsverfahren 
möglich.  
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBL.1991 I 
S.58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802), 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maßstab 1:10 000 
vom Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/ 
M-V, ein Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Siwek mit Sitz in Wismar mit 
Stand vom 18.01.2022, ergänzt im April 2022 sowie eigene Erhebungen verwendet. 
 
Das Gebiet der Gemeinde Selmsdorf befindet sich im Nordwesten des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, unmittelbar an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Die 
Gemeinde hat knapp über 3 000 Einwohner und ist verwaltungstechnisch Teil des Am-
tes Schönberger-Land.  
Das Gemeindeterritorium umfasst eine Fläche von ca. 3 610 ha. Hauptverkehrsachsen 
im Gemeindegebiet sind die Bundesstraßen B 104 und B 105, die aus Richtung Lübeck 
kommend auf einer Trasse liegen und sich am östlichen Ortsrand von Selmsdorf in 
einem Knotenpunkt trennen. Während die B 104 in südöstliche Richtung verläuft und 
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über Schönberg, Rehna, Gadebusch nach Schwerin führt, verläuft die Bundesstraße 
B 105 in nordöstliche Richtung und führt über Dassow und Grevesmühlen nach Wis-
mar.  
Die B 104 dient darüber hinaus als Zubringer zur A 20 (Lübeck – Rostock) sowie in 
deren weiteren Verlauf zur A 1 in Richtung Hamburg sowie in Richtung Lübeck und 
Lübeck Hafen. 
 
Nachbargemeinden von Selmsdorf sind im Norden und Nordosten die Stadt Dassow, 
im Süden und Südosten die Stadt Schönberg, im Südwesten die Gemeinde Lüdersdorf 
und im Westen die Hansestadt Lübeck.  
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) von 2011 
werden der Gemeinde Selmsdorf hinsichtlich der Entwicklung von Wohnen und Ge-
werbe mit einem Grundzentrum vergleichbare raumordnerische Funktionen zugeord-
net. Demnach sollen die im Grenzraum von Hamburg und im Stadt-Umland-Raum 
Lübeck liegenden Grundzentren sowie die Gemeinde Selmsdorf in besonderem Maße 
Entwicklungsimpulse für Wohnfunktionen und für Gewerbe aufnehmen. 
 
Selmsdorf befindet sich im mecklenburgischen Teil des Stadt-Umland-Raumes 
Lübeck. Ziel der Siedlungspolitik im Stadt-Umland-Raum Lübeck ist es, die nach dem 
2. Weltkrieg vor allem in Hinblick auf die Besiedlungsdichte und die Wirtschaftskraft 
entstandenen Ungleichgewichte zwischen dem holsteinischen und dem mecklenbur-
gischen Teilen des Stadt-Umland-Raumes auszugleichen und eine nachholende Sied-
lungsentwicklung in den mecklenburgischen Gemeinden zu sichern. Der vorliegende 
Bebauungsplan baut darauf auf und fasst die dazugehörige Daseinsvorsorge in Form 
einer funktionierenden Freiwilligen Feuerwehr ins Auge. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf liegt des Weiteren im Tourismusentwicklungsraum. Hier „sol-
len die Voraussetzungen für die touristische Entwicklung stärker genutzt und zusätzli-
che touristische Angebote geschaffen werden“ (RREP WM, S. 33). Aufgrund der Lage 
im Zentrum Selmsdorf und der Insellage zwischen vorhandener Wohnbebauung und 
der Bundesstraße B 104, sieht die Gemeinde eine Entwicklung von touristischen Nut-
zungen in diesem Bereich nicht gegeben. Touristische Einrichtungen und Beherber-
gungsangebote können bei Bedarf an anderer Stelle im Gemeindegebiet geprüft wer-
den. 
 
2.2 Angaben zum Bestand 
 
Das Plangebiet liegt im Zentrum der Ortslage Selmsdorf und wird derzeit überwiegend 
als öffentlicher Parkplatz genutzt. Östlich des Plangebietes befindet sich eine Gast-
stätte. Das Plangebiet wird durch die Bundesstraße B 104 im Norden sowie die Straße 
der Freiheit im Süden begrenzt. Östlich der Bundesstraße befindet sich der örtliche 
Netto-Markt sowie Wohnbebauung des Bebauungsplanes Nr. 16. Südlich und westlich 
grenzt Wohnbebauung an das Plangebiet an, sowie weiter südwestlich der Selmsdor-
fer Dorfpark. 
 
Das Plangebiet selbst ist unversiegelt, kann durch die Nutzung als Parkplatz jedoch 
als stark verdichtet angenommen werden. Der nördliche Grundstücksbereich stellt sich 
als Grünfläche mit vorhandenen Gehölzstrukturen dar. 
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An der Straße der Freiheit befindet sich ein technisches Denkmal in Form eines Mei-
lensteins. Dieser Halbmeilenstein von ca. 1847 stand ursprünglich in Zarnewenz und 
markierte die Entfernung von 5 ½ Meilen von Wismar. Grund und Zeitpunkt seiner 
Umsetzung an den jetzigen Standort sind nicht bekannt. Das Denkmal wird durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. Die geplante Zufahrt zum Plangebiet wird so angeordnet, 
dass der Meilenstein an seinem Standort belassen werden kann. 
 
2.3 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes befinden sich mit Ausnahme der öffentlichen 
Verkehrsfläche im Eigentum der Gemeinde. Die Planungskosten trägt die Gemeinde 
Selmsdorf. 
 
 
3. Inhalt des Bebauungsplanes 
 
3.1 Städtebauliches Konzept und Festsetzungen 
 
Mit der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 beabsichtigt die Gemeinde Selms-
dorf, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Feuerwehrgerä-
tehauses zu schaffen. 
 
Geplant ist die Errichtung eines Feuerwehrgebäudes, das die spezifischen Anforde-
rungen der Freiwilligen Feuerwehr erfüllt und ggf. Spielraum für künftige Erweiterun-
gen zulässt. Die Brandschutzbedarfspläne sind regelmäßig fortzuschreiben, sodass 
bei wachsender Einwohnerzahl der Gemeinde Selmsdorf auch künftig eine leistungs-
fähige Feuerwehr vor Ort einsatzbereit sein muss. 
Es ist vorgesehen, ein Feuerwehrgerätehaus mit sechs Toren und einem vorgelager-
ten Waschplatz zu errichten. Hinzu kommen Sozialräume, die einen Umkleidebereich 
für 55 Einsatzkräfte im aktiven Dienst und 35 Plätze für die Jugend- und Kinderabtei-
lung sowie entsprechende Sanitäranlagen umfassen. Ein Schulungsraum wird eben-
falls vorgesehen. 
 
Im Außenbereich werden Flächen als Aufstell- und Übungsplatz benötigt, die dem Ge-
bäude vorgelagert werden. Des Weiteren benötigen die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
einen ausreichend dimensionierten Stellplatz für die privaten Pkw. Einige Einsatzkräfte 
kommen auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zusätzlich zu dem privaten Stellplatz wird 
im Süden ein öffentlicher Parkplatz vorgesehen, der die aktuelle Nutzung als Pendler-
parkplatz übernehmen soll.  
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Plangebiet wird ein Sonstiges Sondergebiet „Feuerwehr“ gemäß § 11 BauNVO 
festgesetzt. Zulässig sind nur Gebäude und Anlagen, die dem Zweck „Feuerwehrge-
rätehaus“ dienen sowie Anlagen für Stellplätze und Übungsplätze. Wie bereits be-
schrieben zählen dazu ein Feuerwehrgebäude mit den zugehörigen Schulungs- und 
Sozialräumen sowie im Außenbereich den Pkw-Stellplätzen, entsprechende Zuwe-
gungen und Aufstell- und Übungsplätzen. 
 
Für das Sonstige Sondergebiet „Feuerwehr“ wird die eingeschossige Bauweise fest-
gesetzt. Die zulässige Firsthöhe im SO „Feuerwehr“ wird auf maximal 7,0 m 
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festgesetzt. Dadurch kann die Nutzung mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr gewähr-
leistet werden und Tore entsprechend der benötigten Höhen sind realisierbar. Die 
Firsthöhe ist gleich die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante. Bei Flachdä-
chern gilt, dass die Firsthöhe gleich der Gebäudehöhe ist. Für die festgesetzte First-
höhe wird als Bezugspunkt die mittlere Höhenlage der vom Gebäude überdeckten Ge-
ländeoberfläche festgesetzt. 
 
Für einen Übungsturm im Bereich der Baugrenze kann die festgesetzte Firsthöhe um 
maximal 6,0 m auf maximal 13,0 m überschritten werden. Der Übungsturm darf eine 
maximale Grundfläche von 50 m² nicht überschreiten. Der Übungsturm ist aktuell nicht 
Gegenstand der architektonischen Planung, sollte aber aufgrund der sich immer an-
passenden Anforderungen an eine leistungsfähige Feuerwehr bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt mitgedacht werden. 
 
Die vorhandenen Geländehöhen dürfen auf den privaten Baugrundstücken um maxi-
mal +/- 1,0 m verändert werden. Als Bezugspunkt gilt die vorhandene Geländehöhe 
über Normalhöhennull (NHN). Da das Gelände nach Norden etwas abfällt, ist es für 
die Planung unerlässlich, dass die Geländehöhen im Zuge der Baufeldberäumung ent-
sprechend der erschließungstechnischen Bedürfnisse angepasst werden können. 
 
Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 
Im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO „Feuerwehr“ wird die abweichende Bau-
weise festgesetzt. Gebäude dürfen eine maximale Länge von 60,0 m nicht überschrei-
ten. Dadurch kann den Bedürfnissen der Freiwilligen Feuerwehr beim Bau eines neuen 
Feuerwehrgerätehauses entsprochen werden. Entsprechend des Bedarfes wäre die 
offene Bauweise für die geplante Erweiterung nicht ausreichend. Es gelten die Grenz-
abstände der offenen Bauweise. 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung einer Baugrenze ge-
regelt. Diese dient dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Zusätzlich dazu wer-
den Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze festgesetzt, die für den Betrieb einer 
Feuerwehr unerlässlich sind. Dies sind zum einen die Stellplätze für die Pkw der Mit-
glieder der Feuerwehr inklusive der Zuwegung sowie zum anderen ein Aufstell- und 
Übungsplatz direkt angrenzend an das neue Feuerwehrgerätehaus. 
 
Sonstiges 
 
Des Weiteren werden Festsetzungen zu Flächen für Stellplätze, Garagen und Neben-
anlagen getroffen. 
 
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Öffentli-
che Parkfläche“ sind nur nicht überdachte Stellplätze zulässig. Die Errichtung von Car-
ports (überdachte Stellplätze) und Garagen ist unzulässig. 
Ebenso sind innerhalb der festgesetzten Fläche für Stellplätze mit der Zweckbestim-
mung „Stellplätze, privat“ nur nicht überdachte Stellplätze zulässig. Die Errichtung von 
Carports (überdachte Stellplätze) und Garagen ist unzulässig. Damit möchte die  
Gemeinde den unkontrollierten Ausbau von Nebenanlagen vermeiden, die an dieser 
Stelle nicht notwendig sind. Auch eine Überdachung der Stellplätze scheint an dieser 
Stelle wenig zielführend und würde die Gestaltung des Grundstücks ggf. negativ be-
einflussen. 
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Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO wird die Errichtung von Kleinwindkraftanlagen im 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgeschlossen. Diese sind am ge-
planten Standort im Zentrum der Ortslage Selmsdorf auch aus gestalterischer Sicht 
unerwünscht. Private Funkantennen sind dagegen zulässig, um den Betrieb der Frei-
willigen Feuerwehr nicht einzuschränken. 
 
3.2 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dient der Bewahrung einer örtlich an-
gepassten Bauweise unter Beachtung der landschaftlichen Gegebenheiten sowie der 
im Gebiet angestrebten Nutzungen. Zusammen mit den Festsetzungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung soll so eine attraktive Gestaltung gewährleistet werden. 
Die Zielsetzung besteht dabei darin, einen modernen Feuerwehrneubau zu ermögli-
chen, ohne jedoch die Gestaltungsmöglichkeiten zu sehr einzuschränken. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf einer hochwertigen Gestaltung in Verbindung mit zu-
kunftsfähigen Technologien. Deshalb werden grundsätzliche Regelungen zur äußeren 
Gestaltung der baulichen Anlagen sowie zur Verwendung von erneuerbaren Energien 
getroffen. 

 
Im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet SO Feuerwehr beträgt die zulässige Dach-
neigung der Hauptdachflächen 0°-5°. 
Aufgrund der angestrebten Versickerung des Niederschlagswassers ist die Verwen-
dung von unbeschichteten Metallelementen aus Kupfer, Zink oder Blei generell unzu-
lässig. Gründächer sind generell zulässig. 
 
Fassaden sind als Klinkerfassaden oder mit Sichtmauerwerk auszuführen. Als Farben 
sind ausschließlich Rottöne zulässig. Untergeordnet sind auch Putzfassaden in den 
Farben weiß oder rot zulässig. Die Festsetzung ist ausreichend bestimmt, um am  
gewählten Standort im Zentrum der Ortslage Selmsdorf ein modernes und anspre-
chendes neues Feuerwehrgebäude zu errichten. Eine Verschindelung von Fassaden-
teilen ist unzulässig, da dies für Norddeutschland eher untypisch ist und nicht in das 
Ortsbild passen würde. Sichtbare Rollladenkästen sind unzulässig. 
 
Die Verwendung von glänzenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit Ausnahme 
von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie unzulässig. Die 
Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere Baustoffe vortäuschen, 
ist unzulässig. Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Ölbehälter ist nicht zulässig.  
 
Werbeanlagen sind nur für Eigenwerbung zulässig. Werbeanlagen sind, bis auf Wer-
befahnen, nur an den Fassaden zulässig. Die Gesamtfläche der Werbeanlagen darf 
15 % der Fassadenfläche, an der sie angebracht sind, nicht überschreiten. Damit 
möchte die Gemeinde Selmsdorf der Feuerwehr am neuen Standort eine gewisse Frei-
heit in Bezug auf Werbeanlagen überlassen. Fremdwerbung soll an diesem Standort 
im Zentrum der Ortslage jedoch nicht großflächig zulässig sein. Das Grundstück dient 
vornehmlich den Zwecken der Feuerwehr. 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, 
handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 LBauO M-V. Verstöße können mit Bußgeld bis 
zu 100.000 € geahndet werden. 
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3.3 Verkehrserschließung und Stellplätze 
 
Selmsdorf besitzt eine gute infrastrukturelle Ausstattung und ist durch die in der Orts-
lage aufeinandertreffenden Bundesstraßen B 104 und B 105 optimal an das überörtli-
che Verkehrsnetz angebunden. Die Bundesstraße B 104 grenzt im Nordosten an das 
Feuerwehrgrundstück an. Die Kreuzung mit der B 105 liegt unmittelbar östlich des 
Plangebietes. 
 
Der Anschluss des Feuerwehrgrundstückes erfolgt an zwei Anbindepunkten. Im Nord-
osten des Plangebietes wird die „Alarmausfahrt“ für die Einsatzwagen der Feuerwehr 
vorgesehen. Im Einsatzfall rücken die Lkw direkt über die Bundesstraße B 104 aus. 
Bei Rückkehr der Einsatzfahrzeuge dient die „Alarmausfahrt“ ebenfalls als Einfahrt für 
die Einsatzwagen der Feuerwehr, die so direkt zum Hauptgebäude fahren können, 
ohne durch externen Verkehr behindert zu werden. Entlang der Straße der Freiheit im 
Süden wird deshalb ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt für Einsatzfahrzeuge der  
Feuerwehr festgesetzt. 
Zur Absicherung des fließenden Verkehrs auf der Bundesstraße B 104 ist es derzeit 
geplant, im Bereich der „Alarmausfahrt“ eine Beschilderung mit Hinweis auf die  
Feuerwehr sowie eine Warnleuchte zu installieren. 
 
Die Straße der Freiheit dient wiederum als Anschluss des Plangebietes für den Pkw-
Verkehr. Direkt angrenzend wird ein öffentlicher Parkplatz festgesetzt. Dieser dient als 
Ersatz für die aktuell vorhandene Stellplatzfläche. Erreichbar ist dieser Parkplatz über 
eine Zufahrt, die als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung in die Planung auf-
genommen wird. In Verlängerung dieser Zufahrt erfolgt auch die Zuwegung zu den 
privaten Stellplatzflächen der Freiwilligen Feuerwehr. 
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3.4 Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 25 
beträgt rund 9 300 m². Die Fläche unterteilt sich folgendermaßen: 
 
Tab. 1: Flächenmaße des Bebauungsplanes Nr. 25, gerundete Werte. 

Flächennutzung Flächengröße in m² 

Sonstiges Sondergebiet „Feuerwehr“ 5 080 

Verkehrsflächen  
davon  Bundesstraße B 104 
  Straße der Freiheit 
  Verkehrsberuhigter Bereich 
   Stellplatz, öffentlich 

3 580 
2 360 

620 
110 
490 

Grünflächen 650 

Plangebiet gesamt 9 310 

 
 
4. Ver- und Entsorgung 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die bestehenden Erschließungsanla-
gen entlang der Straße der Freiheit. Die Ver- und Entsorgungsanlagen innerhalb des 
Plangebietes sind entsprechend auszubauen und hier anzuschließen. 
 
Die Träger der Ver- und Entsorgung sind bei Ausbauplanungen frühzeitig in die Aus-
führungsplanung einzubeziehen, um die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Ent-
sorgungsleitungen zu gewährleisten. Die Mindestabstände zu Leitungen sind bei Bau- 
und Anpflanzungsmaßnahmen zu beachten. 
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Parameter der Ver- und Entsorgungsinfrastruk-
tur erläutert. 
 
Trinkwasserversorgung 
 
Die Versorgung mit Trinkwasser kann durch den Zweckverband Grevesmühlen ge-
währleistet werden. Entlang der Straße der Freiheit sind Trinkwasserleitungen des 
Zweckverbandes Grevesmühlen vorhanden, an die ein Anschluss grundsätzlich mög-
lich ist. Neuanschlüsse zur Wasserversorgung sind mit dem Zweckverband rechtzeitig 
abzustimmen.  
Hinsichtlich des sparsamen Umganges mit Trinkwasser sollte der Einsatz von wasser-
sparenden Technologien (z.B. Brauchwasseranlagen) bevorzugt werden. Eine 
Brauchwasserversorgung ist nach § 13 Abs. 3 Trinkwasserversorgung dem Gesund-
heitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
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Löschwasserversorgung 
 
Die Löschwasserversorgung ist über Hydranten im zentralen Wasserversorgungsnetz 
der Ortslage Selmsdorf sichergestellt. Die zwischen der Gemeinde Selmsdorf und dem 
Zweckverband Grevesmühlen bestehende Sondervereinbarung zur Löschwasserent-
nahme aus Hydranten ist ggf. um das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 25 zu erwei-
tern.  
Im Rahmen der Erschließung soll auf dem Gelände der Feuerwehr ein „Übungshyd-
rant“ vorgesehen werden. Dieser wird mit dem zuständigen Zweckverband Greves-
mühlen im weiteren Verfahren abgestimmt. 
 
Die geplanten Verkehrswege innerhalb des Plangebietes sind für die Benutzung durch 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge aufgrund der geplanten Nutzung ausreichend di-
mensioniert. 
 
Schmutzwasserentsorgung 
 
Es ist vorgesehen die häuslichen Abwässer zentral zu sammeln und über eine vorhan-
dene Abwasserdruckrohrleitung entlang der Straße der Freiheit der Kläranlage in 
Dassow zuzuführen.  
 
Zusätzlich dazu sind die Abwässer des geplanten Waschplatzes über eine Abschei-
deranlage vorzureinigen, bevor sie der Abwasserdruckrohrleitung zugeführt werden. 
Im Rahmen der Erschließung wird eine Konzeption erarbeitet, die es ermöglicht, die 
Abwässer in diesem Bereich vom anfallenden Niederschlagswasser zu trennen. 
 
Alle Schmutzwasserhausanschlussleitungen werden durch den zuständigen Zweck-
verband Grevesmühlen bis 1,00 m auf den privaten Baugrund vorgestreckt. Hausan-
schlussschächte sind in Eigenleistung durch die jeweiligen Bauherren zu setzen. Es 
wird empfohlen, eine Anlage gegen rückstauendes Schmutzwasser vorzusehen. 
 
Regenwasserentsorgung  
 
Grundsätzlich gilt innerhalb des Bebauungsplanes die Niederschlagswassersatzung 
des Zweckverbandes Grevesmühlen. Laut Satzung gilt nach § 3 Abs. 1 die Versicke-
rungspflicht, wonach unbelastetes und gering verschmutztes Niederschlagswasser 
außerhalb von Trinkwasserschutzzonen auf den Grundstücksflächen zu versickern ist, 
auf denen es anfällt. Danach müssen alle Besitzer eines Grundstückes innerhalb des 
Plangebietes auf den eigenen Flächen die technische Möglichkeit zur Versickerung 
von gefasstem Oberflächenabfluss schaffen. Das über Dach- und Hofflächen aufge-
fangene Regenwasser wird als gering verschmutzt eingestuft. 
 
Gemäß des Geotechnischen Berichts, der durch die Ingenieurgesellschaft für Grund-
bau und Umwelttechnik mbH mit Sitz in Wittenförden (Stand: 31. März 2022) erarbeitet 
wurde, kann dem anstehenden Untergrund eine gute Durchlässigkeit zugeordnet wer-
den. Der Baugrund besteht in erster Linie aus Sanden sowie schwach schluffigen San-
den. Gemäß Gutachten ist eine Versickerung möglich und soll deshalb im Bereich des 
Plangebietes angewandt werden.  
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Im Rahmen der Erschließungsplanung werden konkrete Berechnungen zu geplanten 
Versickerungsanlagen im Bereich der Stellplätze durchgeführt und dem zuständigen 
Landkreis Nordwestmecklenburg zur Prüfung vorgelegt. 
 
Energieversorgung und Telekommunikation 
 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird über Anschlusskabel der eon/e.dis AG 
sichergestellt, die ebenso wie Kommunikationslinien der WEMACOM im öffentlichen 
Straßenraum der Straße der Freiheit verlegt sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Straßen und Gehwegen (oder ggf. befestig-
ten Randstreifen) geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Te-
lekommunikationslinien vorzusehen sind. 
 
In der Ortslage Selmsdorf ist eine zentrale Gasversorgung vorhanden. Mit dem örtli-
chen Gasversorger, der Travenetz GmbH, ist die Versorgung des Sonstigen Sonder-
gebietes abzustimmen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im 
Plangebiet künftig oberirdische Gas- und Öltanks aus gestalterischen Gründen nicht 
zulässig sind.  
Aufgrund des Klima- und Ressourcenschutzes ist der Einsatz von Solarenergie oder 
Erdwärme zu empfehlen. Anlagen zur Solarenergienutzung sind gemäß den örtlichen 
Bauvorschriften auf den Dächern zugelassen. Die Möglichkeit zur Nutzung der Son-
nenenergie sollte bei der Exposition der Gebäude und der Dachflächen beachtet wer-
den. 
 
Abfallentsorgung und Altlasten 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage der Abfallsatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg. Im Plangebiet ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung über das 
öffentliche Straßen- und Wegenetz gewährleistet. Die Müllbehälter müssen am Tag 
der Entleerung an der Straße der Freiheit bereitgestellt werden.  
Stellplätze für Abfallbehälter auf den privaten Grundstücken sind so zu gestalten, dass 
eine leichte Reinigung möglich ist und eine Ungezieferentwicklung nicht begünstigt 
wird.  
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich der Satzung keine Alt-
ablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten An-
zeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, 
anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerun-
gen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaus-
hubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der Unteren Abfallbehörde des Landkrei-
ses Nordwestmecklenburg wird hingewiesen. 
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5. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen sowie den 
ausgehenden Emissionen zu beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet werden. 
Dazu wurde durch das Gutachterbüro ALN Akustik Labor Nord GmbH mit Sitz in 
Lübeck eine Schalltechnische Untersuchung erarbeitet (Stand 28. Februar 2022). Ge-
genstand dieser Untersuchung sind zum einen die Geräuscheinwirkung durch das ge-
plante Feuerwehrgerätehaus auf die umliegende Wohnbebauung und zum anderen 
die Verkehrsgeräuschimmissionen der Bundesstraße B 104 im Nordosten sowie des 
geplanten öffentlichen Parkplatzes auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Eine 
Betrachtung der Auswirkungen des öffentlichen Parkplatzes auf die umliegende Wohn-
bebauung wurde nicht gesondert untersucht, da die Fläche aktuell bereits als öffentli-
cher Parkplatz genutzt wird. 
 
Gewerbelärm 
Als Gewerbelärm wurde der Betrieb der Feuerwache im Regelbetrieb sowie im Son-
derfall untersucht. Die Prüfung und Bewertung erfolgten entsprechend der TA Lärm. 
Der Regelbetrieb der Feuerwache umfasst die Wartung und Reinigung von Einsatzge-
räten, Rückfahrt von Einsatzfahrzeugen von Notfalleinsätzen, die Zu- und Abfahrt von 
Feuerwehrleuten, sowie den wöchentlichen Übungsdienst der Jugendfeuerwehr und 
der Aktiven. 
Im Ergebnis der Relevanzprüfung nach TA Lärm zeigt sich, dass die prognostizierte 
Geräuscheinwirkung aus dem Betrieb der Feuerwehr tagsüber an allen Immissionsor-
ten mindestens 6 dB unterhalb des entsprechenden Immissionsrichtwertes liegt. Damit 
wird die Relevanzschwelle durch die Geräuschimmission der Feuerwehr tags an allen 
Immissionsorten nicht überschritten. Tags ist somit keine Vorbelastung benachbarter 
Betriebe zu berücksichtigen. 
In der Nacht findet in den benachbarten Gewerbebetrieben kein Betrieb statt. Somit 
entspricht die Zusatzbelastung nachts der Gesamtbelastung. Die Immissionsricht-
werte werden an allen Immissionsorten unterschritten. 
 
In Rahmen nächtlicher Notfalleinsätze ist mit der Ankunft von ca. 16 Pkw zu rechnen. 
Im Einsatzfall ist mit dem Ausrücken von 2 Einsatzfahrzeugen (Lkw) zu rechnen. Das 
Zuschalten des Martinshornes erfolgt bereits auf dem Vorplatz innerhalb der Grund-
stücksgrenze. Für die benachbarte Wohnbebauung wird für die Nachtzeit das Einzel-
ereignis „FWS-13, Einsatzhorn, Martinshorn“ berücksichtigt. Dieses Einzelereignis 
kann im Nordosten des Feuerwehrgrundstücks verortet werden und befindet sich 
dadurch in ausreichender Entfernung zur nächsten Wohnbebauung. Es werden keine 
schalltechnischen Maßnahmen erforderlich. 
 
Das Schallgutachten schlägt jedoch folgende organisatorische Maßnahme zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche des Straßenverkehrs 
vor: 
 

• Die nächtliche Rückkehr von Einsatzfahrzeugen nach einem Notfalleinsatz 
muss über die Bundesstraße B 104 erfolgen. 

 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit auf dem Grundstück, geht die Gemeinde noch 
einen Schritt weiter und setzt entlang der Straße der Freiheit einen Bereich ohne Ein- 
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und Ausfahrten für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr fest, sodass diese jederzeit nur 
über die Anbindung an die Bundesstraße B 104 ein- und ausfahren müssen. 
 
Straßenverkehrslärm 
Es wurde der für das Plangebiet relevante Straßenabschnitt der Bundesstraße B 104 
hinsichtlich ihrer Straßenverkehrsgeräuscheinwirkung betrachtet. Dazu wurden vor-
handene Verkehrszählungsdaten aus dem Jahr 2015 ausgewertet und als Progno-
sehorizont für das Jahr 2030 herangezogen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit be-
trägt 50 km/h.  
Der öffentliche Teil des geplanten Parkplatzes wurde entsprechend eines P+R Park-
platzes prognostiziert. 
 
Tags wird der Orientierungswert für ein Mischgebiet (entsprechend Flächennutzungs-
plan) von 60 dB(A) an allen Fassaden des Verwaltungsteil des Bauvorhabens einge-
halten. Es werden tags maximale Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) prognosti-
ziert. Der Tages-Orientierungswert von 60 dB(A) wird um bis zu 1 dB unterschritten. 
Entsprechend der aktuellen Planung sind im Verwaltungsteil des Feuerwehrgerä-
tehauses keine Ruheräume vorgesehen. Für die Nacht wird in Anlehnung an den Ta-
ges-Orientierungswert ein Mischgebiet mit 60 dB(A) herangezogen. An allen Fassa-
den des Verwaltungsteiles des Bauvorhabens wird der herangezogene Orientierungs-
wert für Mischgebiete von 60 dB(A) eingehalten. Es werden nachts maximale Beurtei-
lungspegel von bis zu 53 dB(A) prognostiziert.  
Sollten entgegen der aktuellen Planung doch Ruheräume im Verwaltungsteil des Feu-
erwehrgerätehauses vorgesehen werden, wird an der Ost- und Nordfassade des Ver-
waltungsteiles der nächtliche Orientierungswert für Verkehrsgeräuschimmissionen 
von 50 dB(A) um bis zu 3 dB überschritten. Es sind die maßgeblichen Außenlärmpegel 
für die Nacht zu berücksichtigen. 
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6. Umweltbelange 
 
6.1 Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB 
 
Bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB ist die Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchzuführen. Es wird kein Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB erstellt. Der Bebauungsplan Nr. 25 umfasst eine Gesamtfläche von rund 
9 300 m², daher wird auch der Schwellenwert von 20 000 m² überbaubarer Grund-
stücksfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB nicht überschritten. Demnach gel-
ten Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. Somit entfällt die Erforderlichkeit eines Ausgleichs im 
Sinne der Eingriffsregelung. Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist nicht notwendig. Je-
doch sind Umweltbelange nach allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln und zu bewer-
ten. Diese müssen im Anschluss gegeneinander und untereinander gerecht abgewo-
gen werden. Diese Abwägung erfolgt im Folgenden in verbal-argumentativer Form. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ 
befindet sich im Zentrum der Ortslage Selmsdorf, zwischen Wohnbebauung und der 
Bundesstraße 104. Das Planungsziel besteht in der Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in ver-
kehrsgünstiger Lage. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 25 wird eine stark verdichtete Fläche und ein Siedlungs-
gehölz innerhalb der Gemeinde Selmsdorf für die Feuerwehr der Gemeinde nutzbar 
gemacht, indem dort das neue Feuerwehrgerätehaus entsteht. 
 
6.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
Schutzgebiete 
Folgendes Schutzgebiet befindet sich in der näheren Umgebung des Plangebietes: 

• Landschaftsschutzgebiet (LSG) 121 Palinger Heide und Halbinsel Teschow, 
nördlich des Plangebietes in ca. 125 m Entfernung 

 
Aufgrund der Lage des Plangebietes, umgeben von Wohnbebauung, werden erhebli-
che Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen. 
 
Schutzobjekte 
Innerhalb des Plangebietes sind keine gemäß § 20 NatSchAG M-V unter Schutz ste-
hende Biotope vorhanden.  
 
In einem Umkreis von ca. 200 m befinden sich folgende gemäß § 20 NatSchAG M-V 
geschützten Biotope: 

- NWM01176 - Stehendes Kleingewässer, einschließlich der Ufervegetation 
(Kartierungsjahr 1997), nördlich des Plangebietes in ca. 140 m Entfernung 

- NWM01177 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1997), südöstlich des 
Plangebietes in ca. 130 m Entfernung 

- NWM01162 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1997), südlich des Plan-
gebietes in ca. 190 m Entfernung 

- NWM01161 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1997), südlich des Plan-
gebietes in ca. 185 m Entfernung 
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- NWM01163 - Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1997), südlich des Plan-
gebietes in ca. 60 m Entfernung 

- NWM01155 - Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1997), südlich des Plan-
gebietes in ca. 80 m Entfernung 

- NWM01165 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1997), nördlich des 
Plangebietes in ca. 80 m Entfernung 

 
Aufgrund der Vorbelastungen durch die vorhandene Wohnbebauung wird von keiner 
Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope durch den Bebauungsplan Nr. 25 
ausgegangen. 
 
6.3 Erfassung des Baumbestandes 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich insgesamt sechs gemäß § 18 NatSchAG  
M-V gesetzlich geschützte Bäume.  
 
Gemäß Baumschutzkompensationserlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007 ist der Bestand an geschützten 
Bäumen auf Grundlage von Vermessungen und eigenen Erhebungen für das Plange-
biet zu erheben. 
 
Nach § 18 des NatSchAG M-V sind folgende Bäume gesetzlich geschützt: 
 
„(1) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in 
einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, sind gesetzlich geschützt. Dies gilt 
nicht für 
 
1. Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 

Buchen, 
2. Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
3. Pappeln im Innenbereich, 
4. Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
5. Wald im Sinne des Forstrechts, 
6. Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Natur-

schutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein 
Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestandes erstellt 
wurde. 

 
(2) Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstö-
rung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder Sachen von bedeu-
tendem Wert. 
 
(3) Die Naturschutzbehörde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzu-
lassen, wenn 
 
1. ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst 

nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann, 
2. von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf an-

dere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder 
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3. Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich geschützter 
Bäume entfernt werden müssen.“ 

 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befinden sich insgesamt 29 Bäume (Eichen 
und Birken). Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich, an der Straße der Freiheit, 
zwei weitere Bäume.  
Mit der Umsetzung der Planung werden insgesamt 14 Bäume entfernt. Ein Baum da-
von fällt aufgrund seines Stammumfangs unter den Schutz des § 18 NatSchAG M-V.  
 
Im Süden des Plangebietes erfolgt die Schaffung der Parkplatzfläche bis in den  
Wurzelschutzbereich eines Straßenbaumes. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich in 
diesem Bereich bereits eine stark verdichtete Sandfläche, die derzeit als Parkplatzflä-
che genutzt wird. Außerdem befindet sich zwischen dem Grünstreifen für den Straßen-
baum und dem Parkplatz ein gepflasterter Fuß- und Radweg. Aus den genannten 
Gründen ist der Wurzelschutzbereich des Straßenbaumes stark vorbelastet und er-
fährt durch die vorliegende Planung keine zusätzlichen Beeinträchtigungen. 
 
Die Schaffung eines optimal funktionierenden Feuerwehrgeländes und damit die  
Sicherung der Daseinsvorsorge der wachsenden Gemeinde Selmsdorf steht in diesem 
Bereich vor dem Erhalt der Bäume. Die Gemeinde Selmsdorf wächst. Aus diesem 
Grund ist die Erweiterung der Feuerwehr Selmsdorf zwingend notwendig. Diese ist im 
derzeitigen Gebäude, das denkmalgeschützt ist und sich in der Ortslage zwischen 
Wohnbebauung befindet, nicht möglich. Innerhalb des Plangebietes ist ausreichend 
Platz für ein ausreichend großes Feuerwehrgebäude und genügend Raum für die be-
nötigten Außenflächen. Zudem befindet sich der Geltungsbereich direkt an der Bun-
desstraße B 104 und ermöglicht damit eine optimale Verkehrsanbindung für die  
Einsätze der Feuerwehr. Aus den genannten Gründen ist es notwendig einige Bäume 
im Plangebiet zu entfernen. 
 
Die Gemeinde sieht die Ausnahmen des § 18 Abs. 3 Nr. 1 für die Fällung des einen 
geschützten Baumes gegeben. 
 
Parallel mit der Erarbeitung des Entwurfes wird ein entsprechender Ausnahmeantrag 
für die Fällung des Baumes bei der unteren Naturschutzbehörde eingereicht. 
 
Baumrodungen 
Zur Bilanzierung der Baumrodungen wird als Grundlage der Baumschutzkompensati-
onserlass M-V herangezogen. Demnach entsteht eine Kompensationspflicht für Ein-
zelbäume auf Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, wenn im Rah-
men größerer Vorhaben – zum Beispiel bei der Errichtung baulicher Anlagen – neben 
anderen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft auch Einzelbäume betroffen 
sind. Diese Voraussetzung wird durch die hier vorliegende Planung erfüllt. Im Plange-
biet ist die Entfernung mehrerer Einzelbäume zur Umsetzung der Planungsziele not-
wendig. Entsprechend der Definition im Baumschutzkompensationserlass haben Ein-
zelbäume mindestens einen Stammumfang von 50 cm, gemessen in einer Höhe von 
130 cm über dem Erdboden.  
 
In der Anlage 1 des Baumschutzkompensationserlasses sind die Vorgaben zum Kom-
pensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen aufgeführt. Demnach sind Bäume 
mit einem Stammumfang von 50 bis 150 cm im Verhältnis 1:1, Bäume > 150 cm bis 
250 cm im Verhältnis 1:2 und Bäume > 250 cm im Verhältnis 1:3 auszugleichen. In der 
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folgenden Tabelle sind die zur Beseitigung bestimmten Bäume sowie das entspre-
chende Ausgleichserfordernis aufgeführt. Für die gemäß § 18 NatSchAG M-V ge-
schützten Gehölze wird ein entsprechender Fällantrag gestellt.  
 
Tab. 1: Funktionsverlust durch Baumrodungen gemäß Baumschutzkompensationserlass M-V 

Lfd. 
Nr. 

Baumart 
Stammumfang 

in cm 
Ausgleichserfordernis 
(Anzahl von Bäumen) 

1 Stiel-Eiche (Quercus robur) 104 1 

2 Stiel-Eiche (Quercus robur) 73 1 

3 Stiel-Eiche (Quercus robur) 70 1 

4 Stiel-Eiche (Quercus robur) 68 1 

5 Stiel-Eiche (Quercus robur) 60 1 

6 Stiel-Eiche (Quercus robur) 65 1 

7 Birke (Betula pendula) 72 1 

8 Stiel-Eiche (Quercus robur) 61 1 

9 Stiel-Eiche (Quercus robur) 72 1 

10 Birke (Betula pendula) 66 1 

11 Stiel-Eiche (Quercus robur) 65 1 

12 Stiel-Eiche (Quercus robur) 89 1 

13 Stiel-Eiche (Quercus robur) 63 1 

14 Stiel-Eiche (Quercus robur) 90 1 

Gesamt: 14 

 
Die Gemeinde Selmsdorf pflanzt die 14 Ausgleichsbäume innerhalb des Plangebietes. 
 
6.4 Artenschutzrechtliche Betrachtung - Potentialabschätzung 
 
Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Lande M-V vor-
kommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Lande M-V vorkommen-
den europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie betrachtungsrele-
vant. Dieses umfangreiche Artenspektrum (56 Arten des Anhangs IV der FFH - Richt-
linie sowie alle im Land wildlebenden Vogelarten) soll im Rahmen der Relevanzprü-
fung zunächst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der Lebensrauman-
sprüche im Untersuchungsraum vorkommen können und für die eine Beeinträchtigung 
im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des 
Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Abschichtung). 
 
Dabei wird so vorgegangen, dass im Rahmen der Relevanzprüfung die Arten „heraus-
gefiltert“ werden, für die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen 
(FROELICH & SPORBECK, Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern 20. Sep-
tember 2010). 
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Bestandteil der Potentialabschätzung sind ggf. auch erforderliche Vermeidungs- bzw. 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen). Bei Eintritt von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 sind in Abstimmung mit der zu-
ständigen unteren Naturschutzbehörde weitergehende Betrachtungen erforderlich. 
Potentialabschätzung 
Der Bebauungsplan Nr. 25 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ beabsichtigt die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines neuen Feuer-
wehrgerätehauses in verkehrsgünstiger Lage. Die Fläche für das neue Feuerwehrge-
rätehaus stellt sich als stark verdichtete, teilweise versiegelte Fläche und im nördlichen 
Bereich als Siedlungsgehölz dar. Derzeit wird ein Teil des Geltungsbereiches als Park-
platz genutzt. Das Plangebiet befindet sich angrenzend an Wohnbebauung und direkt 
an der Bundestraße 104. 
 
Brutvögel 
Das Plangebiet ist bereits stark anthropogen überformt. Hinzu kommen optische und 
akustische Störungen durch die Nutzung als Parkplatz und die angrenzende Bundes-
straße.  
  
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist die Fällung eines Teils des Gehölzbe-
standes erforderlich. Aufgrund der bestehenden Biotopausstattung und der derzeitigen 
Nutzung des Plangebietes sind potentiell Arten des Siedlungsraumes zu erwarten. 
 
Generell sei darauf verwiesen, dass Rodungen von Gehölzen oder sonstigen Vegeta-
tionsstrukturen gemäß § 39 BNatSchG außerhalb der Brutperiode der Vögel zu erfol-
gen haben. 
 
Unter Beachtung des nach § 39 BNatSchG genannten Zeitraumes zur Durchführung 
von Fäll- bzw. Rodungsarbeiten sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die po-
tentiell vorkommenden Brutvögel zu erwarten. Eine nähere Betrachtung zu den Ver-
botstatbeständen des § 44 BNatSchG wird nachfolgend durchgeführt. 
 
Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
1. Tötungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Im Allgemeinen kann es im Zuge der Flächenvorbereitungen (z.B. Rodung der Ge-
hölze, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen) zu Verletzungen oder direkten Tö-
tungen von Individuen der Gehölz-, Gebäude- und Bodenbrüter kommen, wenn die 
Arbeiten zur Brutzeit durchgeführt werden.  
 
Generell sind zur Vermeidung des Tötungsverbotes Bauzeitenregelungen zu beach-
ten, die gewährleisten, dass sämtliche Rodungsarbeiten sowie das Beräumen der 
sonstigen Vegetationsstrukturen außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. Diese 
sind bereits im § 39 BNatSchG verankert, wonach die Entfernung von Gehölzen und 
sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der Brutperiode der Vögel (vom 
01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. Ein entsprechender Hinweis wird im Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist das Eintreten von Ver-
botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszuschließen.  
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2. Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
Von einer erheblichen Störung ist auszugehen, wenn dadurch der Reproduktionserfolg 
der Arten und die Überlebenschancen der Population gemindert werden. Bei Arten, 
bei denen sehr wenige Individuen die lokale Population bilden, können bereits gering-
fügige Störungen, welche den Reproduktionserfolg oder die physische Restitution bzw. 
Nahrungsaufnahme bei der Rast beeinträchtigen, erhebliche Auswirkungen auf die lo-
kale Population haben. Das Störungsverbot ist auch bei allgemein häufigen Arten an-
zuwenden, allerdings lösen kleinräumige Störungen weniger Individuen bei diesen Ar-
ten das Verbot nicht aus. Bezugsebene der Betrachtung ist die Wirkung auf die lokale 
Population (s.u.), wobei ein enger Bezug zum Schutz der Lebensstätte der Art beste-
hen kann. Schadensvermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind in die Betrach-
tung einzubeziehen. Hierzu gehören auch aktive Maßnahmen zur Biotopgestaltung mit 
lenkender Wirkung auf das Vorkommen der Arten. Abweichend davon liegt ein Verstoß 
gegen das Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führt. 
 
Baubedingte Störungen gelten als temporär und nicht nachhaltig. Es wird nicht mit 
einer Neuansiedlung von Vogelarten während der Bauphase gerechnet. Die Habitat-
ausstattung ändert sich auch mit der Umsetzung der Planungsziele nicht wesentlich. 
Unter Berücksichtigung der beanspruchten Flächen sowie bestehender anthropogener 
Vorbelastungen werden erhebliche Auswirkungen auf die lokale Population ausge-
schlossen. 
 
Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist auszu-
schließen. 
 
3. Störungstatbestände (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 
Der Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG greift nur, wenn regelmäßig 
genutzte Reviere vollständig beseitigt werden. Dies beinhaltet die Überprägung des 
gesamten Bruthabitats oder wesentlicher Teile des Habitats sowie eine durch Störun-
gen hervorgerufene Beendigung der Nutzung. Der Verbotstatbestand greift nicht, 
wenn Nistplätze oder Reviere jährlich neu gebildet werden. 
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes erfolgt auf der bereits anthropogen genutz-
ten Fläche (Parkplatz, Nähe zur Bundesstraße) keine Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten von Gebäudebrütern. 
Ein Brüten direkt neben bewohnten Gebäuden, auf Parkplatzflächen sowie angren-
zend zur stark befahrenden Bundesstraße wird ausgeschlossen.  
 
Das Eintreten des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird damit 
ausgeschlossen. 
 
Rastvögel 
Das Plangebiet befindet sich nicht in näherer Umgebung eines Europäischen Vogel-
schutzgebietes. Zudem befindet sich der Geltungsbereich innerhalb der Ortslage 
Selmsdorf und wird bereits teilweise als Parkplatzfläche genutzt. Aufgrund der genann-
ten Argumente kann das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG 
ausgeschlossen werden. 
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Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
Im Ergebnis der Relevanzprüfung wurde ein Vorkommen von Säugetieren nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Die in Mecklen-
burg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispielsweise Fischotter 
(Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind auf-
grund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Für die 
Haselmaus fehlen im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit ei-
nem vorzugsweise hohen Haselanteil. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation (Biotopausstattung, Nähe zum Siedlungs-
raum) ist keine Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere gegeben. Eine Prüfung der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Säugetiere/Fledermäuse 
Das Plangebiet stellt überwiegend eine verdichtete und teilversiegelte Fläche dar. Der 
Geltungsbereich weist keine maßgeblichen Habitatbestandteile (z. B. Gebäude und 
Gehölze mit geeigneten Rissen, Spalten oder Höhlen) für die Art Fledermäuse auf. Es 
fehlen frost- und störungsfreie Bereiche als Winterquartiere sowie geeignete Baum-
quartiere oder Gebäude als Sommer- bzw. Balzquartiere. Ebenso stellt das Plangebiet 
aktuell keinen maßgeblichen Bestandteil eines Nahrungshabitates dar.  
Aufgrund dieser Argumentation wird das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß 
§ 44 BNatSchG ausgeschlossen.  
 
Reptilien 
Das Plangebiet ist anthropogen stark überprägt. Es handelt sich überwiegend um eine 
vegetationsfreie, stark verdichtete und teilweise versiegelte Brachfläche, die derzeit 
als Parkplatzfläche genutzt wird. Der nördliche Bereich stellt sich als Siedlungsgehölz 
dar und ist durch die Verschattung durch die vorhandenen Gehölze nicht als Habitat 
für die Zauneidechse geeignet. Außerdem meidet die Zauneidechse Flächen mit Er-
schütterungen, wie sie im Plangebiet durch die Fahrzeuge erzeugt werden, die diese 
als Parkplatz nutzen. Die Europäische Sumpfschildkröte und Schlingnatter können 
aufgrund ihrer speziellen Habitatansprüche generell ausgeschlossen werden. Ebenso 
sind für die anderen geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie keine ge-
eigneten Lebensräume vorhanden. 
 
Aufgrund dieser Argumentation wird eine Betroffenheit der Artengruppe Reptilien aus-
geschlossen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ist somit 
auszuschließen. 
 
Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewässer oder sonstige maß-
gebliche Habitatbestandteile. Es handelt sich um eine stark verdichtete Brachfläche 
und ein Siedlungsgehölz. Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (temporäre 
Gewässer, Klein- bzw. Stillgewässer) konnte im Ergebnis der Relevanzprüfung fest-
gestellt werden, dass der Untersuchungsraum keine Bedeutung für Amphibien besitzt. 
Das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschlie-
ßen. 
 
Fische 
Die spezifischen Habitatansprüche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum 
nicht erfüllt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewässer vorhan-
den. Das Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet ist auszuschließen, zumal der 
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Europäische Stör als einzige Anhang IV- Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt. Aufgrund der dargestellten Argumen-
tation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fische und Rundmäuler gegeben. Eine 
Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Tag-/Nachtfalter 
Der Untersuchungsraum wird von trockenwarmen Standortbedingungen bestimmt und 
liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
geführten Tag- und Nachtfalter. Die artspezifischen Habitatansprüche der geschützten 
Falter liegen in Lebensräumen feuchterer Ausprägung, wie Feucht- und Moorwiesen 
und blütenreichen Säumen, weshalb ein Vorkommen von geschützten Tag- und 
Nachtfaltern im Untersuchungsraum nicht zu erwarten ist. Bei den Kartierungsarbeiten 
konnten auch keine spezifischen Futterpflanzen beispielsweise für Nachtkerzen-
schwärmer festgestellt werden. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Tag- 
und Nachtfalter gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG entfällt. 
 
Käfer 
Der planungsrelevante Bereich stellt kein geeignetes Habitat für geschützte Käferarten 
dar. Es fehlen blütenreiche Säume als Nahrungshabitat und geeignete Gehölze als 
Wohnstätte. Gerade die Arten Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Os-
moderma eremita) sind auf das Vorhandensein älterer Gehölze, im Falle des Großen 
Eichenbocks speziell Eichen mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der 
Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmkä-
fer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) benötigen hingegen permanent wasserführende 
Stillgewässer. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Eintreten der nach § 44 BNatSchG festgelegten 
Verbotstatbestände sind auszuschließen. Die weitere Analyse potentieller Beeinträch-
tigungen entfällt. 
 
Libellen 
Der Untersuchungsraum liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der in An-
hang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Libellenarten. Ein potentielles Vorkommen 
der Arten innerhalb des Untersuchungsraumes ist auch aufgrund fehlender artspezifi-
scher Merkmale, wie entsprechende Stillgewässer mit Röhrichtbeständen oder Seg-
genrieden, ausgeschlossen. Eine weitere Analyse potentieller Beeinträchtigungen ge-
mäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Weichtiere 
Der relevante Planungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für die Arten-
gruppe der Weichtiere auf. Klare Stillgewässer, wie sie die zierliche Tellerschnecke 
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell fließende Bäche als Habitat der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Erhebli-
che Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können eindeutig ausgeschlossen werden. 
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6.5 Grünordnerische Festsetzungen und Hinweise 
 
Unter Berücksichtigungen der artenschutzrechtlichen Belange werden folgende Fest-
setzungen getroffen bzw. Hinweise in den Bebauungsplan Nr. 25 aufgenommen: 
 
Festsetzungen 
 
Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abschirmgrün“ ist als Grünfläche 
mit Gehölzstrukturen zu belassen und zu erhalten. 
 
Im Osten des Plangebietes sind an den beispielhaft dargestellten Standorten zweirei-
hig insgesamt 11 standortgerechte, heimische Laubbäume (mind. Stu 16/18) zu pflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Zu pflanzen sind je Reihe einheitlich Traubenkirsche 
(Prunus padus ‚Schloss Tiefurt‘) und Spitzahorn (Acer platanoides ‚Allershausen‘). 
 
Zwischen den Stellplatzflächen sind an den beispielhaft dargestellten Standorten nach 
Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen 6 standortgerechte, heimische Laub-
bäume (mind. Stu 16/18) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Zu pflanzen sind Ech-
ter Rotdorn (Crataegus laevigata ‚Paul‘s Scarlet‘) und Schwedische Mehlbeere (Sor-
bus intermedia). 
 
Die Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendigste Maß zu beschränken. Grünflä-
chen sind während der Hochbaumaßnahmen und Herstellung von Flächenbefestigun-
gen durch ortsfesten Bauzaun vor Verdichtung und Verschmutzung zu schützen. Bau-
beginn anderer Arbeiten ist erst nach Fertigstellung dieses Bauzauns zulässig. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeinträchtigungen (wie Bodenver-
dichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurückzunehmen. Bauschutt und Müllabla-
gerungen sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzufüh-
ren. 
 
Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub, insbesondere Mutterbo-
den, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten 
oder einer Wiederverwertung zuzuführen. 
 
Zur Vermeidung baubedingter Störungen von nachtaktiven, lärm- und störungsemp-
findlichen Tierarten (v.a. Fledermäusen) sind die Bautätigkeiten auf den Tagzeitraum 
(6-22 Uhr) zu beschränken. 
 
Es ist zu verhindern, dass über einen längeren Zeitraum hohlraumreiche Ablagerun-
gen entstehen, die von Amphibien und Reptilien als Quartiere aufgesucht werden kön-
nen. 
 
Hinweise 
 
Die Beseitigung von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) darf nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar 
durchgeführt werden. Ausnahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis 
durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Gehölzflächen keine Brutvö-
gel brüten und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt.  
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Eine Beseitigung nach § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschützter Bäume sowie alle 
Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchti-
gung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und Erhal-
tungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben oder Sachen von bedeutsamem Wert. 
 
Innerhalb der Wurzelschutzbereiche (Kronentraufbereich zzgl. 1,50 m) sind alle Hand-
lungen untersagt, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträch-
tigung führen können. Pflegeschnitte sind zulässig und zur Einhaltung der Verkehrssi-
cherungspflicht fachgerecht auszuführen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze 
sind gleichwertig zu ersetzen. Innerhalb der festgesetzten Wurzelschutzbereiche sind 
die Errichtung von baulichen Anlagen sowie Aufschüttungen und Abgrabungen unzu-
lässig. 
 
Im Zuge der Baudurchführung sind geeignete Baumschutzmaßnahmen durchzufüh-
ren. Der Schutz der Gehölzbestände gegen Anfahrschäden, Verdichtung im Wurzel-
bereich, Beschädigung des Stammes und der Rinde durch Fahrzeuge, Baumaschinen 
und sonstigen Bauvorgängen erfolgt durch geeignete Stammschutzmaßnahmen. Die 
stammnahen Wurzelbereiche sind außerhalb des Baufeldes nicht durch Bautechnik zu 
befahren bzw. durch Baustelleneinrichtungen und Ablagerungen zu belasten.  
Die fachgerechten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen der Bäume sind nach aktuellen 
Standards durchzuführen. 
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7. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Im Süden des Plangebietes befindet sich ein technisches Denkmal „Meilenstein“. 
Dieses darf in seinem Gesamtbild nicht gestört werden, ggf. ist § 7 des Denkmal-
schutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu berücksichtigen. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes keine weiteren Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sa-
chen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß 
§ 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich 
anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den 
Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 
Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie 
leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Ver-
pflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestes nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im 
Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V.  
 
Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Es wird 
auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf der 
Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann 
auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampf-
mittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) sind gebührenpflichtig 
beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Tech-
nik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu erhalten. Ein entsprechen-
des Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Die dem Bebauungsplan Nr. 25 zu Grunde liegenden Gesetze, Erlasse und Verord-
nungen sind im Bauamt des Amtes Schönberger Land, während der Öffnungszeiten 
einsehbar. 
 
Dieser Entwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die auf der Grundlage 
dieses Entwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Verantwortung. 
 
 
 
Gemeinde Selmsdorf, den..................... 
          Der Bürgermeister 
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Qualität in der ALN Akustik Labor Nord GmbH
Organisation/Institution
Landesbetrieb 
Mess- und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen

Kalibrierstelle: 
Norsonic-Tippkemper

Verfahren/Maßnahme
Regelmäßige Prüfung und Eichung akustischer Mess-
geräte

Rückverfolgbare Kalibrierung

Verband der Material-
prüfungsanstalten e.V.
(VMPA)

DEGA - Deutsche 
Gesellschaft für Akustik

DEGA - Deutsche 
Gesellschaft für Akustik

Zertifizierung der ALN GmbH als Güteprüfstelle 
für die Durchführung von Güteprüfungen nach 
DIN 4109
Schallschutz im Hochbau

Regelmäßige Begutachtung der ALN GmbH 
im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens  – Baua-
kustische Vergleichsmessungen in der Materialprü-
fungsanstalt Braunschweig

Qualifizierung von Mitarbeitern der ALN GmbH als 
Berater für den 
DEGA-Schallschutzausweis

Spezielle Qualifikation für 
Raumakustik und Beschallung, DEGA-Akademie.

Architekten und 
Ingenieurkammer Schleswig-
Holstein

ALN GmbH intern

Prüfbefreiter Ingenieur für den Bereich Schallschutz,
Dipl.-Ing. (FH) Nils Merten, Erstellung schalltechnischer
Nachweise gem. § 70 LBO S-H LBO § 70

Die internen Standards zur Qualitätssicherung sind in 
einem Qualitätsmanagement-Handbuch zusammenge-
fasst. Hier ist insbesondere die innerbetriebliche Orga-
nisation geregelt. Die internen Standards werden stän-
dig weiterentwickelt.

105,6
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1 Situation  Aufgabe  Ergebnis
Die Gemeinde Selmsdorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
25 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll
entsprechendes Planungsrecht für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der
Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf geschaffen werden.  Für den Bebauungsplan
Nr. 25 „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ ist eine Ausweisung als sonstiges Sonder-
gebiet (SO) vorgesehen.
Für das Plangebiet ist eine konkrete Nutzung durch den Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses, sowie durch den Neubau des vorhanden öffentlichen Parkplatzes
vorgesehen. Mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses beabsichtigt die
Gemeinde Selmsdorf Abhilfe zur Deckung des erhöhten Platzbedarf für Fahr-
zeuge und Geräte am alten Standort der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf,
welcher nicht weiter vergrößert werden kann. Ein Teil des Parkplatzes ist als Stell-
platz für die Feuerwehr vorgesehen. 
Im Rahmen des Bauleitverfahrens wird die ALN Akustik Labor Nord GmbH beauf-
tragt, die Geräuscheinwirkung im Plangebiet schalltechnisch zu untersuchen.
Untersuchungsgegenstand dieser schalltechnischen Untersuchung ist zum einen
die Geräuscheinwirkung durch das geplante Feuerwehrgerätehaus auf die umlie-
gende Wohnnachbarschaft und zum anderen die Verkehrsgeräuschimmission der
Bundesstraße 104 sowie des öffentlichen Parkplatzes auf den Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses. Die Geräuschsituation wird auf Basis einer Geräuschimmissi-
onsprognose beurteilt. Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt im Rah-
men der Bauleitplanung nach DIN 18005 [1; 2]. DIN 18005 [1] verweist hinsichtlich
der Beurteilung der Einwirkung verschiedener Geräuschquellen bzw. der Immis-
sionsprognose auf die jeweils einschlägigen Richtlinien.
Die Geräuschimmission des öffentlichen Parkplatzes auf die umliegende Wohnbe-
bauung ist nicht Teil der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung, da die
Fläche des Plangebietes aktuell bereits als öffentlicher Parkplatz genutzt wird.
Für den geplanten Betrieb des Feuerwehrgerätehauses wird eine Prognose der zu
erwartenden Geräuschentwicklung erstellt. Im Rahmen der vorliegenden schall-
technischen Untersuchung wird die Verträglichkeit des Betriebes mit der Nachbar-
schaft auf Basis einer Geräuschimmissionsprognose beurteilt. Die Beurteilung des
Betriebes des Feuerwehrgerätehauses untergliedert sich in die schalltechnische
Untersuchung des Regelbetriebes und eine ergänzende Prüfung im Sonderfall. 
Der Regelbetrieb, wie z. B. der Stellplatzbetrieb, Waschvorgängen oder der
Übungsdienst ist im Hinblick auf den erforderlichen Lärmschutz in Verbindung mit
Abschnitt 6.1 der TA Lärm [3] zu prüfen und zu beurteilen. 
Die Durchführung von Einsätzen zählt, soweit es nur um die Lärmbeurteilung von
Vorgängen an einem Standort geht, zu „Ausnahmeregelung für Notsituationen“
nach Nr. 7.1 TA Lärm [3], da sie zu den Kernaufgaben einer Anlage die zur Ret-
tung von Menschenleben dient gehört. Das es zu solchen Einsätzen kommt, ist

ALK 2252.22402022 G/V Seite 4 von 22

Kiel Fon: 0431/971 08 59 • Lübeck Fon: 0451/707 13 11 • Schwerin Fon: 0385/303 496 05 • Internet www.aln-akustik.de

Partnerbüros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 • Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 • Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 • Bretten Fon: 07252/87 819 • Internet www.kurz-fischer.de

Seite 34 von 138



vorhersehbar, auch wenn der genaue Zeitpunkt des jeweiligen Einsatzes nicht
feststeht. Wollte man gleichwohl jedem Ausrücken zu einem Einsatz, der letztlich
zur Abwehr von an anderer Stelle drohenden Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung durchgeführt wird, einen Ausnahmecharakter im Sinne der Nr.
7.1 TA Lärm [3] zubilligen, würde die Ausnahmeregelung quasi zum Regelfall der
Lärmbeurteilung eines Standortes [4]. 
Mit Blick auf die soziale Adäquanz der mit einer betreffenden Anlage der Rettung
von Menschenleben verbundenen Geräuschimmission sowie der Einschränkun-
gen seiner zeitlichen Nutzung und seiner besonderen Standortbindung, die sich
auf die Akzeptanz dieser Geräuschimmissionen auswirken können, ist eine Bewer-
tung der prognostizierten Immissionen im Rahmen einer ergänzenden Prüfung im
Sonderfall gemäß Nr. 3.2.2 TA Lärm angezeigt [5]. 
Einen Sonderfall stellen in diesem Zusammenhang Einsatzfahrten mit Einsatz des
Martinshornes bereits auf dem Betriebsgrundstück dar. Dieser Einsatz ist geboten,
da die Einsatzfahrzeuge hiermit ihre Bevorrechtigung bereits bei der Abfahrt auf
die öffentliche Straße zu erkennen geben müssen. Als besonders störend wird die
durch das Martinshorn verursachte Geräuschspitze angesehen. Die Geräuschein-
wirkung wird durch die Geräuschspitze dominiert. Gerade in der Nacht kann solch
eine kurzzeitige Geräuschspitze dazu führen, dass innerhalb der benachbarten
schutzbedürftigen Wohnbebauung die Bewohner im Schlaf gestört werden. Basie-
rend auf dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahre 1988 [6] gilt,
dass der Spitzenpegel außen vor dem Fenster des maßgeblichen Immissionsortes
den Wert von 95 dB(A) als Zumutbarkeitsschwelle nicht überschreiten soll.
Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die maßgebli-
chen Betriebs-Lastfälle zu untersuchen. Dabei wird zwischen einer nächtlichen
kurzzeitigen Geräuschspitze während eines Notfalleinsatzes (Martinshorn), dem
regelmäßigen Betrieb (Übungsdienste, Mitarbeiterstellplatz, Wiederkehren von
Einsatzfahrzeugen) und einer kurzzeitigen Geräuschspitze des Regelbetriebes
unterschieden.  
Im Ergebnis zeigt vorliegende schalltechnische Untersuchung, für die Regelfallprü-
fung nach TA Lärm, dass die Geräuscheinwirkung durch den geplanten Neubau
des Feuerwehrgebäudes zu keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte
führen. Des Weiteren ist auch im Fall einer Notfallausfahrt keine Überschreitung
der Zumutbarkeitsschwelle zu erwarten. 
Mit Bezug auf Straßenverkehrsgeräuschimmissionen innerhalb des Plangebietes,
sind bei aktueller Planung ohne Ruheräume im Verwaltungsteil keinen Überschrei-
tungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 zu erwarten. Für
schutzbedürftige Aufenthaltsräume sind die Anforderungen an die gesamten
bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten gemäß DIN 4109-1:2018 [7] für die in
Anlage 4 dargestellten fassadenbezogenen maßgeblichen Außenlärmpegel zu
erfüllen. Schalltechnische Festsetzungen im Bebauungsplan sind nicht erforder-
lich.
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2 Bearbeitungsunterlagen
Für die Bearbeitung werden folgende Unterlagen verwendet:

• Auszug aus der Liegenschaftskarte, Gemeinde: Selmsdorf, 
Gemarkung: Selmsdorf, Flur: 3, Flurstück: 80/6, Maßstab 1 : 2000,
erstellt am 04.02.2022

• 1. Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes, Gemeinde
Selmsdorf, Maßstab 1 : 5000, Stand: 15.05.2001

• Ergebnisse der Ortsbesichtigung vom 04.02.2022
• Abstimmungsgespräch mit der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf vom

09.02.2022, zum zukünftigen Betriebes des Feuerwehrgerätehauses
• Betriebsbeschreibung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Selms-

dorf, per E-Mail erhalten am 08.02.2022
• Unterlagen: Neubau Feuerwehr, Straße der Freiheit 23923 Selmsdorf:

– Nr. 01, Vorabzug Lageplan
– Nr. 02, Vorabzug Grundriss Erdgeschoss
– Nr. 05, Vorabzug Schnitt

Stand: Feb. 2022
Weitere verwendete Unterlagen, insbesondere technische Richtlinien, können der
Literaturliste entnommen werden.

3 Örtliche Situation
Eine Übersicht der örtlichen Situation kann Anlage 1 entnommen werden. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 25 der Gemeinde Selmsdorf befindet
sich im Zentrum von Selmsdorf. Es ist eine Ausweisung als sonstiges Sonderge-
biet (SO) mit einer Schutzwürdigkeit entsprechend Mischgebiet (MI) vorgesehen. 
Im Osten ist das Plangebiet durch die Bundesstraße 104 begrenzt. Angrenzend
befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde
Selmsdorf mit der Ausweisung als allgemeines Wohngebiet (WA). Im Süden und
Westen des Plangebietes befindet sich weitere Wohnbebauung welche in keinem
Geltungsbereich von rechtskräftigen Bebauungsplänen liegt. Nach Abstimmung
mit dem Amt Schönberger Land ist für Wohnbebauung, welche nicht innerhalb
eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegt eine Schutzbedürftigkeit entspre-
chend des Flächennutzungsplanes (FNP) heranzuziehen. Für die Wohnbebauung
in der Straße der Freiheit wird demnach eine Schutzbedürftigkeit entsprechend
Mischgebiet (MI) und für die Wohnbebauung in der Straße Grüner Ring eine
Schutzbedürftigkeit entsprechend Allgemeinem Wohngebiet (WA) zugrunde
gelegt.  
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4 Emission
4.1 Gewerbe

4.1.1 Allgemeines, Emission Feuerwache

Die folgenden Beschreibungen zum Betrieb beruhen auf Angaben der Verantwort-
lichen der ansässigen Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf. In der vorliegenden
schalltechnischen Untersuchung wird zwischen einem nächtlichen Notfalleinsatz
(Ausrücken der Einsatzfahrzeuge) und dem regelmäßigen Betrieb auf den Grund-
stücksfreiflächen (Übungen, Probeläufe, Rückkehr der Einsatzfahrzeuge nach
Notfalleinsatz) unterschieden. Da während eines Notfalleinsatzes der Feuerwehr
eine genau Festlegung der Anzahl der verwendeten Einsatzfahrzeuge sowie der
Besatzung nicht möglich ist, wird in vorliegender schalltechnischen Untersuchung
nach Abstimmung mit dem Verantwortlichen der freiwilligen Feuerwehr ein übli-
cher Einsatzbetrieb modelliert. Für die vorliegende Prognose wird von einem gut
ausgelasteten Betrieb ausgegangen. Der modellierte Lastfall kann als schalltechni-
scher Ansatz zur sicheren Seite angesehen werden, da hinsichtlich der berück-
sichtigten Schallquellen Abschätzungen zur sicheren Seite eingerechnet werden. 
Detaillierte Angaben zur Emissionsmodellierung der Feuerwache befinden sich in
den Anlagen 5 und 6. Die Lage der modellierten Geräuschquellen ist der Quellen-
übersicht in Anlage 2 zu entnehmen. Die verwendeten Frequenzspektren sind
Anlage 10 zu entnehmen.

4.1.2 Emission Regelbetrieb Feuerwache

Der Regelbetrieb der Feuerwache umfasst die Wartung und Reinigung von
Einsatzgeräten, Rückfahrt von Einsatzfahrzeugen von Notfalleinsätzen, die Zu-
und Abfahrt von Feuerwehrleuten, sowie den wöchentlichen Übungsdienst der
Jugendfeuerwehr und  der Aktiven. 
Als schalltechnisch kritischer Lastfall im Regelbetrieb wird von Seiten der Feuer-
wehr der wöchentliche Übungsdienst der Aktiven, das Waschen von zwei Einsatz-
fahrzeugen (Lkw), sowie die Rückkehr der Einsatzfahrzeuge von einem nächtli-
chen Notfalleinsatz inklusive das anschließende Abfahren der Feuerwehrleute
berücksichtigt. 
Der wöchentliche Übungsdienst findet für die Aktiven in der Zeit von 19:30 Uhr bis
maximal 22:00 Uhr statt und wird teilweise auf dem Übungsplatz vor dem Verwal-
tungsgebäude des Neubaus und teilweise außerhalb des Geländes der Feuer-
wache durchgeführt. Auf dem Übungsplatz werden Tätigkeiten wie der Umgang
mit Motorsäge, Trennschleifer oder einer Hydraulikschere geübt. Bei Übungen
welche nicht auf dem Feuerwehrgelände stattfinden, erfolgt lediglich eine Abfahrt
und Rückkehr mit Einsatzfahrzeugen. Dafür verwendet die Aktiven im Regelfall bis
zu zwei Löschfahrzeuge (Lkw). Nach Angaben der Verantwortlichen der ansäs-
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sigen Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf erfolgt das Üben der Handhabung und
dem Umgang von geräuschintensiven Geräten wie der Kettensäge oder dem
Trennschleifer ca. zwei mal im Jahr. Die Berücksichtigung dieser Gerätschaften
für die Beurteilung des Regelbetriebes während des Übungsdienstes erfolgt in
vorliegender Untersuchung nicht, da diese Geräuscheinwirkungen mit Bezug auf
Abs. 7.2 der TA Lärm [3] nicht mehr als 10 mal im Jahr auftreten und somit als
seltenen Ereignisse eingestuft werden können.
Nach Angaben des Verantwortlichen der Feuerwache nehmen am Übungsdienst
der Aktiven ca. 22 Personen Teil, welche teilweise mit dem eigenen Pkw, aber
auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Feuerwehrgebäude kommen.
Zur Abschätzung zur sicheren Seite werden in der vorliegenden schalltechnischen
Untersuchung 16 Personen berücksichtigt, die mit dem Pkw anfahren und im für
die Feuerwehr vorbehaltenen Teil des Parkplatzes parken. Für die
Pkw-Bewegungen mit Bezug auf den Übungsdienst werden 16 Anfahrten am Tag
vor 20.00 Uhr und 16 Abfahrten am Tag vor 22.00 Uhr berücksichtigt. Die An- und
Abfahrten von Privat-Fahrzeugen erfolgt über die Straße der Freiheit. Die Abfahrt
im Notfalleinsatz erfolgt über den Anschluss zur B 104. Erste schalltechnische
Berechnungen zeigen, das eine nächtliche Rückkehr der Einsatzfahrzeuge über
die Straße der Freiheit zu Überschreitungen der nächtlichen Immissionsrichtwerte
an der nahegelegenen Wohnbebauung führt. Daher wird in der vorliegenden
schalltechnischen Untersuchung auch eine nächtliche Rückkehr der Einsatzfahr-
zeuge über die B 104 berücksichtigt.  Neben dem Übungsdienst werden zwei
Waschvorgänge von Einsatzfahrzeugen auf dem Übungsplatz vor dem Verwal-
tungsteil berücksichtigt. Der Übungsdienst der Jugendfeuerwehr findet an einem
anderen Tag statt. 
In der Nacht wird für den Regelfall die Rückkehr der Einsatzfahrzeuge sowie die
anschließende Abfahrt der Feuerwehrleute eines üblichen Notfalleinsatzes berück-
sichtigt. Nach Angaben des Verantwortlichen der Feuerwache kann für einen übli-
chen Notfalleinsatz das Ausrücken von 2 Einsatzfahrzeugen (Lkw) und An- und
Abfahrt von ca. 16 private Pkw der Feuerwehrleute auf dem Stellplatz berücksich-
tigt werden. Da davon ausgegangen wird, dass ein Einsatz länger als eine Stunde
dauert, wird als schalltechnischer Ansatz neben der Rückkehr der 2 Einsatzfahr-
zeuge eine komplette Abfahrt des Stellplatzes berücksichtigt.

4.1.3 Emission nächtlicher Notfalleinsatz Feuerwache

In Rahmen nächtlicher Notfalleinsätze ist mit der Ankunft von ca. 16 Pkw zu
rechnen. Im Einsatzfall ist mit dem Ausrücken von 2 Einsatzfahrzeugen (Lkw) zu
rechnen. Das Zuschalten des Martinshornes erfolgt bereits auf dem Vorplatz inner-
halb der Grundstücksgrenze. Zur Lage der Geräuschquellen vergleiche die Quel-
lenübersicht in Anlage 2. 
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4.2 Verkehr

4.2.1 Straßenverkehr

Es wird der relevante Straßenabschnitt der Bundesstraße 104 hinsichtlich ihrer
Straßenverkehrsgeräuscheinwirkung auf das Plangebiet betrachtet.
Zur Bestimmung des längenbezogenen Schallleistungspegels L'W nach     RLS–19
[5] werden für den relevanten Straßenabschnitt der Bundesstraße B 104   die
Verkehrszählungsdaten der BASt.-Zählstellennummer 1701 ausgewertet. Es
liegen für die o. g. Zählstelle die Verkehrszählungsdaten aus dem Jahr 2015 vor.
Nach Abstimmung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg
Vorpommern ist von keiner Verkehrssteigerung auszugehen. Die Verkehrszahlen
aus dem Jahr 2015 können somit als Prognosehorizont für das Jahr 2030 heran-
gezogen werden.
Korrekturen für unterschiedliche Straßendeckschichttypen DSD,SDT,FzG nach Tabelle
4a und 4b der RLS-19 [8] werden nicht berücksichtigt. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit auf der Bundesstraße B 104 beträgt 50 km/h. Die Längsneigung der
Fahrbahn g der B 209 beträgt +2 % ≥ g ≥ -6 %. Somit ist keine Längsneigungskor-
rektur zu berücksichtigen. Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen DRefl entspre-
chend Abschnitt 3.3.8 RLS-19 [8] ist nicht erforderlich. Details sind Anlage 7 zu
entnehmen.

4.2.2 Öffentlicher Parkplatz

Die Schallemission des öffentlichen Teils des Parkplatzes mit 40 Stellplätzen wird
entsprechend eines P+R Parkplatzes nach RLS 19 [8] prognostiziert.
Details sind Anlage 8 zu entnehmen.

5 Ausbreitung
Folgende Gegebenheiten und Parameter finden im Rechenmodell Berücksichti-
gung:
Allgemein

• die Abschirmwirkung relevanter Hindernisse (z. B. Gebäude)
• Reflexionen erster Ordnung an Hindernissen
• Das Gelände des Untersuchungsgebietes wird im schalltechnischen

Sinne als eben vorausgesetzt.
• Der Mittelungspegel der Geräuschimmission wird durch energetische

Summation der Mittelungspegel der Einzelquellen gebildet.
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TA Lärm 
• Die Ausbreitungsrechnung wird entsprechend DIN ISO 9613-2 [9]

Abschnitt 7.3.2 nicht spektral durchgeführt.
• Es wird der äquivalente A-bewertete Dauerschallpegel bei Mitwind für

jede Quelle nach Gleichung (5) DIN ISO 9613-2 berechnet.
• Eine meteorologische Korrektur Cmet nach Abschnitt 8 DIN ISO 9613-2

erfolgt nicht.
RLS-19

• Die Ausbreitungsrechnung für die Verkehrsgeräuschquellen wird
entsprechend den RLS-19 [8] durchgeführt.

• Der Mittelungspegel der Geräuschimmission wird durch energetische
Summation der Mittelungspegel der Einzelquellen (Straßenabschnitte)
gebildet.

Für die Ausbreitungsrechnung wird das Programm Cadna/A in der
Version 2021 [10] eingesetzt.

6 Geräuschimmission Gewerbe
6.1 Allgemeines

In der Bauleitplanung wird DIN 18005 [1; 2] für die Belange des Schallschutzes
heranzuziehen. DIN 18005 verweist hinsichtlich der Beurteilung der Einwirkung
verschiedener Geräuschquellen auf die jeweils einschlägigen Richtlinien, u. a. auf
die TA Lärm [3]  bei Gewerbegeräuscheinwirkung.

6.2 Verfahren

6.2.1 Verfahren Gewerbe Regelfall

DIN 18005 verweist hinsichtlich der Beurteilung von Gewerbelärmimmissionen auf
die TA Lärm [3] . Die Orientierungswerte der DIN 18005 [1; 2] für die Einwirkung
von Gewerbegeräuschen entsprechen zahlenmäßig den Immissionsrichtwerten
der TA Lärm [3]. Die Immissionsrichtwerte sind Summenpegel für einwirkende Ge-
räusche, die nach TA Lärm zu beurteilen sind.
Die Geräuschimmissionen werden anhand eines Beurteilungspegels Lr beurteilt.
Der Beurteilungspegel wird aus den A-bewerteten Immissionen der  Geräusch-
quellen gebildet. Dabei wird die Tageszeit, die Einwirkdauer und das Auftreten be-
sonderer Geräuschmerkmale (Impulse, Töne, Information) berücksichtigt.
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Den einwirkenden schwankenden Geräuschpegeln wird ein konstantes Geräusch
des Pegels Lr während der gesamten Beurteilungszeit gleichgesetzt.

Für die erhöhte Störwirkung der Einwirkung von Gewerbegeräuschen in Wohn-
gebieten während der Ruhezeiten ist entsprechend TA Lärm ein Zuschlag von
6 dB zu erteilen. In der TA Lärm ist für Industrie- und Gewerbegebiete, sowie für
Urbane Gebiete und Mischgebiete eine Berücksichtigung von Ruhezeiten nicht
vorgesehen.
Die Ruhezeiten sind:

an Werktagen 06.00 – 07.00 Uhr
20.00 – 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr
20.00 – 22.00 Uhr

Die Beurteilungszeiten sind:
tags 06.00 – 22.00 Uhr
nachts, lauteste Stunde in der Zeit 22.00 – 06.00 Uhr

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höch-
sten Beurteilungspegel.

6.2.2 Verfahren ergänzende Prüfung im Sonderfall

Die Durchführung von Einsätzen zählt, soweit es nur um die Lärmbeurteilung von
Vorgängen an einem Standort geht, zu „Ausnahmeregelung für Notsituationen“
nach Nr. 7.1 TA Lärm, da sie zu den Kernaufgaben einer Anlage die zur Rettung
von Menschenleben dient gehört. Das es zu solchen Einsätzen kommt, ist vorher-
sehbar, auch wenn der genaue Zeitpunkt des jeweiligen Einsatzes nicht feststeht.
Wollte man gleichwohl jedem Ausrücken zu einem Einsatz, der letztlich zur
Abwehr von an anderer Stelle drohenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung durchgeführt wird, einen Ausnahmecharakter im Sinne der
Nr. 7.1 TA Lärm zubilligen, würde die Ausnahmeregelung quasi zum Regelfall der
Lärmbeurteilung eines Standortes [4]. Der Umstand, dass die betreffende Anlage
der Rettung von Menschenleben dient, entbindet den Träger der Anlage nicht von
der Pflicht, auf die Schutzbedürfnisse benachbarter Wohnbevölkerung nach
Maßgabe des einschlägigen Immissionsschutzrechts angemessen Rücksicht zu
nehmen [11]. 
In vorliegender schalltechnischer Untersuchung wird die Geräuscheinwirkung der
Rettungswache mit dem Betrieb im Bestand untersucht. Dabei wird zwischen
einem nächtlichen Notfalleinsatz (Ausrücken der Einsatzfahrzeuge) und dem
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Regelbetrieb auf den Grundstücksfreiflächen (Mitarbeiterstellplatz, Wiederkehren
von Einsatzfahrzeugen, Übungsdienst) unterschieden. Für den Regelbetrieb wird
in vorliegender Untersuchung eine detaillierte Prognose des bestehenden
Betriebes durchgeführt. 
Der nächtliche Notfalleinsatz wird als ergänzende Prüfung im Sonderfall
betrachtet. Aus den Regelungen der TA Lärm unter Nummer 3.2.2 „Ergänzende
Prüfung im Sonderfall“ ergibt sich im vorliegenden Fall ein erweiterter Abwägungs-
spielraum. 
Mit Blick auf die soziale Adäquanz der mit einer betreffenden Anlage der Rettung
von Menschenleben verbundenen Geräuschimmissionen sowie der Einschränkun-
gen seiner zeitlichen Nutzung und seiner besonderen Standortbindung, die sich
auf die Akzeptanz dieser Geräuschimmissionen auswirken können, ist eine Bewer-
tung der prognostizierten Immissionen im Rahmen einer ergänzenden Prüfung im
Sonderfall gemäß Nr. 3.2.2 TA Lärm angezeigt [5]. Hinzu kommt, dass das Ge-
räusch des Martinshorns bei einer Einsatzfahrt – anders als bei stationären
Anlagen – nur kurzfristig während der in aller Regel zügigen Vorbeifahrt des Ein-
satzfahrzeugs auftritt [11]. Liegen im Einzelfall besondere Umstände vor, die bei
der Regelfallprüfung keine Berücksichtigung finden, nach Art und Gewicht jedoch
wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung haben können, ob die Anlage zum
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen relevant beiträgt, so ist ergänzend zu
prüfen, ob sich, unter Berücksichtigung dieser Umstände des Einzelfalls, eine vom
Ergebnis der Regelfallprüfung abweichende Beurteilung ergibt. Als Umstände, die
eine Sonderfallprüfung erforderlich machen können, kommen u. a. insbesondere
in Betracht:

a) Umstände, z. B. besondere betriebstechnische Erfordernisse,
Einschränkungen der zeitlichen Nutzung oder eine besondere
Standortbindung der zu beurteilenden Anlage, die sich auf die
Akzeptanz einer Geräuschimmission auswirken können.

b) besondere Gesichtspunkte der Herkömmlichkeit und der sozialen
Adäquanz der Geräuschimmission.

Im vorliegenden Fall kann die ergänzende Prüfung folgendermaßen begründet
werden.

Zu a) Der geplante Standort des Feuerwehrgerätehauses wurde von der
Gemeinde Selmsdorf geprüft und auf Grund der zentralen Lage
innerhalb der Gemeinde und der damit verbundenen einzuhaltender
Hilfsfrist (Anfahrtszeit am Einsatzort) ausgewählt.

Zu b) Die Herkömmlichkeit und soziale Adäquanz ergibt sich im vorlie-
genden Fall für den Standort des Feuerwehrgerätehauses aus der
Notwendigkeit der Abwehr von Gefahren für Leib und Leben.
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Auf dieser Basis wird neben den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für die Regel-
fallprüfung folgende Beurteilungsgröße beschrieben, welche einen erweiterten
Abwägungsspielraum zur Beurteilung der Geräuscheinwirkung der (nächtlichen)
Einsatzfahrten möglich.
Als besonders störend wird die durch das Martinshorn verursachte Geräusch-
spitze angesehen. Basierend auf dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus
dem Jahre 1988 [6] gilt, dass der Spitzenpegel außen vor dem Fenster des
maßgeblichen Immissionsortes den Wert von 95 dB(A) als Zumutbarkeitsschwelle
nicht überschreitet soll.

6.3 Immissionsrichtwerte

Der maßgebliche Immissionsort nach TA Lärm [3] befindet sich 0,5 m vor dem
geöffneten Fenster des betrachteten Aufenthaltsraumes.
Entsprechend TA Lärm [3] gelten für Gewerbelärm die folgenden Immissionsricht-
werte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden:

Allgemeines Wohngebiet: tags  55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Mischgebiet: tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
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6.4 Beurteilung

6.4.1 Beurteilung Regelbetrieb Feuerwehrgerätehaus

Tabelle 1 zeigt unter Berücksichtigung der in Abschnitt 6.7 aufgeführten organisa-
torischen Maßnahmen die Beurteilungspegel des Regelbetriebes tags sowie
nachts an den Immissionspunkten IP 1 bis IP 8 im Überblick. Die Beurteilungs-
pegel sind den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [3] gegenübergestellt.

Ausweislich Tabelle 1 sind durch den Betrieb des Feuerwehrgerätehauses keine
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zu erwarten.
Im Ergebnis der Relevanzprüfung nach TA Lärm [3] (Zusatzimmission mindestens
6 dB unterhalb des Immissionsrichtwertes) zeigt sich, dass die prognostizierte
Geräuscheinwirkung aus dem Betrieb der Feuerwehr tagsüber an allen
Immissionsorten mindestens 6 dB unterhalb des entsprechenden Immissionsricht-
wertes liegt. Damit wird die Relevanzschwelle durch die Geräuschimmission der
Feuerwehr tags an allen Immissionsorten nicht überschritten. Tags ist somit keine
Vorbelastung benachbarter Betriebe zu berücksichtigen.
Des Weiteren liegen die maßgeblichen Immissionsorte nach TA Lärm [3],
Nummer 2.2 tags außerhalb des Einwirkungsbereich des Feuerwehrgeräte-
hauses. Der  Beurteilungspegel der einzelnen Immissionsorte liegt tags mehr als
10 dB unter dem für die Immissionsorte maßgeblichen Immissionsrichtwert.
In der Nacht findet in den benachbarten Gewerbebetrieben kein Betrieb statt.
Somit entspricht die Zusatzbelastung nachts der Gesamtbelastung.

Tabelle 1:
Lastfall:

Beurteilungspegel Gewerbegeräusche 
Regelbetrieb Feuerwehrgerätehaus Selmsdorf tags, Regelbetrieb lauteste Nachtstunde

Immissionspunkt Beurteilungspegel Lr
tags

dB(A)
nachts
dB(A)

Immissionsrichtwert
tags

dB(A)
nachts
dB(A)

Nutzung Überschreitung

Gebiet
tags
dB

nachts
dB

IP 1
IP 2
IP 3
IP 4 EG

26
26

30
30

32
44

33
42

IP 4 1.OG
IP 5 EG
IP 5 1.OG
IP 6 EG

44
43

42
42

43
44

42
42

55
55

40
40

55
60

40
45

WA
WA

÷
÷

WA
MI

÷
÷

60
60

45
45

60
60

45
45

MI
MI

÷
÷

MI
MI

÷
÷

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

IP 6 1.OG
IP 7 EG
IP 7 1.OG
IP 8 EG

43
39

42
37

39
39

37
38

IP 8 1.OG 39 37

60
55

45
40

55
55

40
40

MI
WA

÷
÷

WA
WA

÷
÷

55 40 WA ÷÷÷÷
Pegelwerte gerundet

÷÷÷÷÷

÷
÷
÷
÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷
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6.4.2 Beurteilung Regelbetrieb kurzzeitige Geräuschspitze

Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte hinsichtlich kurzzeitiger Geräusch-
spitzen ist nicht zu erwarten.
Für die benachbarte Wohnbebauung wird für die Tageszeit das Einzelereignis
„FWS-12, Pkw-Geräuschspitze, Heckklappe“ berücksichtigt. Der Übersichtsplan in
Anlage 2 zeigt den Standort für die betrachteten kurzzeitigen Geräuschspitzen. 
Für die benachbarte Wohnbebauung an IP 3 mit der Schutzbedürftigkeit entspre-
chend Allgemeinem Wohngebiet (WA) errechnet sicht tags als auch nachts ein
Maximalpegel LAFmax von 50 dB(A) in rund 72 m Entfernung. Der Tages-Immis-
sionsrichtwert für kurzzeitige Geräuschspitzen von 85 dB(A) als auch der  nächt-
liche Immissionsrichtwert für kurzzeitige Geräuschspitzen von 60 dB(A) in Allge-
meinen Wohngebieten (WA) wird deutlich unterschritten.
Für die benachbarte Wohnbebauung an IP 4 1. OG mit der Schutzbedürftigkeit
entsprechend Mischgebiet (MI) errechnet sich tags als auch nachts ein Maximal-
pegel LAFmax von gerundet 56 dB(A) in rund 48 m Entfernung. Der Tages-Immis-
sionsrichtwert für kurzzeitige Geräuschspitzen von 90 dB(A) als auch der  nächt-
liche Immissionsrichtwert für kurzzeitige Geräuschspitzen von 65 dB(A) in Misch-
gebieten (MI) wird deutlich unterschritten.
Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungen und/oder liegen darüber
hinaus von den Immissionsorten weiter entfernt, sodass sie bzgl. ihrer Spitzen-
pegel vernachlässigt werden können.

6.4.3 Beurteilung ergänzende Prüfung im Sonderfall 

Eine Überschreitung der Zumutbarkeitsschwelle in der benachbarten Wohnbe-
bauung hinsichtlich kurzzeitiger Geräuschspitzen ist nicht zu erwarten. Die
Geräuschspitze dominiert die Geräuscheinwirkung. Für die benachbarte Wohnbe-
bauung wird für die Nachtzeit das Einzelereignis „FWS-13, Einsatzhorn, Martins-
horn“ mit einer Schallleistung LWA von 132 dB(A) berücksichtigt. Die Quellenüber-
sicht in Anlage 2 zeigt den Standort für die betrachtete kurzzeitige Geräuschspitze
"FWS-13". 
Es errechnet sich ein Maximalpegel LAFmax von gerundet bis zu 79 dB(A) an
IP 8 1.OG nordöstlich des Plangebietes in rund 113 m Entfernung. Der Spitzen-
pegel unterschreitet den Wert von 95 dB(A) als Zumutbarkeitsschwelle deutlich.
Es sind keine schalltechnischen Maßnahmen erforderlich.
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6.5 Tieffrequente Geräusche

Zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche verweist die TA Lärm [3] unter
Nummer A 1.5 auf DIN 45680, Ausgabe März 1997 [12] und auf Beiblatt 1 zu
DIN 45680 [13]. Eine unzulässige Geräuschimmission durch tieffrequente
Geräusche ist danach nicht zu erwarten, wenn die in Beiblatt 1 genannten Anhalts-
werte in Aufenthaltsräumen nicht überschritten werden. Die Einwirkung tieffrequen-
ter Geräusche ist messtechnisch zu ermitteln, eine Prognose ist rechentechnisch
ohne weiteres nicht möglich. In einigen Bundesländern sind Prognoseverfahren
zur Abschätzung der tieffrequenten Geräuschimmission entwickelt worden, deren
Anwendung im Einzelfall mit der entsprechenden Genehmigungsbehörde abzu-
stimmen ist.
Eine emissionsseitige Einschätzung der betrachteten Geräuschquellen lässt
tieffrequente Geräuscheinwirkungen im Sinne o. g. Richtlinien nicht erwarten.

6.6 Prognosequalität

Nach TA Lärm [3], Anhang A.2.6 ist die Qualität der Prognose einzuschätzen. Eine
zuverlässige Berechnung der Prognoseunsicherheit unter Berücksichtigung aller
maßgeblichen Faktoren (Unsicherheiten bei der Bestimmung der Schallleistungs-
pegel, Unsicherheiten bei den zugrunde gelegten Betriebsmodellen, Unsicher-
heiten bei der Ausbreitungsberechnung etc.) kann nicht vorgenommen werden, da
zum einen die Streuung der Einzelparameter nur unzureichend bekannt ist und
zum anderen die Streuung keiner Gauß’schen Normalverteilung unterliegt. Bei der
qualitativen Abschätzung einer Prognosesicherheit sind insbesondere die
folgenden Randbedingungen zu beachten:
Die im Rahmen der Prognose verwendeten Emissionsansätze beruhen zumeist
auf empfohlenen Berechnungsansätzen aus Richtlinien, Studien, Veröffentli-
chungen etc., die i. d. R. Schallleistungspegel an der oberen Grenze angeben
(maximal gemessene Werte oder energetische Mittelwerte, die hohe Pegelwerte
besonders stark gewichten).
Ebenso werden die Betriebsmodelle auf der „sicheren Seite“ liegend mit Sicher-
heitszuschlägen und maximalen Häufigkeiten der schalltechnisch relevanten
Betriebsvorgänge gewählt. Dabei ist zusätzlich zu beachten, dass hier eine gleich-
zeitige maximale Auslastung aller technischen Anlagen angenommen wird, diese
in der Realität zumeist jedoch so nicht anzutreffen ist.
Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen kann die Aussage getroffen
werden, dass die im Rahmen der Schallimmissionsprognose berechneten Ergeb-
nisse an der oberen Grenze liegen (Ergebnisse der Berechnungen auf der
„sicheren Seite“). Es ist zu erwarten, dass die tatsächlichen Geräuschimmissionen
die prognostizierten Beurteilungspegel mit hoher Sicherheit unterschreiten.

ALK 2252.22402022 G/V Seite 16 von 22

Kiel Fon: 0431/971 08 59 • Lübeck Fon: 0451/707 13 11 • Schwerin Fon: 0385/303 496 05 • Internet www.aln-akustik.de

Partnerbüros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 • Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 • Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 • Bretten Fon: 07252/87 819 • Internet www.kurz-fischer.de

Seite 46 von 138



6.7 Maßnahmen Betrieb Feuerwehrgerätehaus

Folgend werden organisatorische Maßnahmen vorgeschlagen, welche in der Beur-
teilung unter Abschnitt 6.4. bereits berücksichtigt werden.
Nächtliche Rückkehr von Einsatzfahrzeugen im Einsatzbetrieb.
Die nächtliche Rückkehr von Einsatzfahrzeugen nach einem Notfalleinsatz muss
über die Bundesstraße 104 erfolgen.

7 Geräuschimmission Verkehr
7.1 Allgemein

In der Bauleitplanung wird DIN 18005 [1; 2] für die Belange des Schallschutzes
heranzuziehen. DIN 18005 verweist hinsichtlich der Beurteilung der Einwirkung
verschiedener Geräuschquellen auf die jeweils einschlägigen Richtlinien, unter
anderem auf die RLS-90 [14]. Mit der Verabschiedung der Änderung der
16. BImSchV. [15] ersetzen die "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen",
Ausgabe 2019 (RLS-19) die "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen", Ausgabe
1990 (RLS-90). Durch die RLS-19 [8] soll erreicht werden, dass bei der Berech-
nung von Beurteilungspegeln des Straßenverkehrs bundesweit einheitlich
verfahren wird. 
In vorliegender schalltechnischen Untersuchung wird daher aufgrund des Stands
der Technik die Straßenverkehrsgeräusch-Immission nach RLS-19 [8] prognosti-
ziert und im Vergleich mit den Orientierungswerten aus Beiblatt 1 zu DIN 18005 [2]
beurteilt.

7.2 Verfahren

Die Straßenverkehrsgeräusch-Immissionen werden nach den RLS-19 [8] prog-
nostiziert. Die Geräuschsituation wird anhand eines Beurteilungspegels Lr beur-
teilt. Der Beurteilungspegel wird aus den A-bewerteten Immissionen der betei-
ligten Straßenabschnitte unter Berücksichtigung der Tageszeit gebildet. Den
einwirkenden schwankenden Geräuschpegeln wird ein konstantes Geräusch des
Pegels Lr während der gesamten Beurteilungszeit gleichgesetzt. 

Die Beurteilungszeiten sind: 
tags 06.00 – 22.00 Uhr
nachts 22.00 – 06.00 Uhr
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7.3 Orientierungswertewerte

Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] enthält folgende Orientierungswerte: 
Allgemeines Wohngebiet (WA)

tags (6.00 – 22.00 Uhr) 55 dB(A)
nachts (22.00 – 6.00 Uhr) 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

Dorf- und Mischgebiete (MI, MD)
tags (6.00 – 22.00 Uhr) 60 dB(A)
nachts (22.00 – 6.00 Uhr) 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)

Der niedrigere der beiden angegebenen Nachtwerte gilt für Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlärm; der höhere für Verkehrslärm von öffentlichen Straßen. Orientie-
rungswerte sind städtebauliche Zielwerte, deren Einhaltung anzustreben ist, um
die Erwartungen angemessenen Schutzes vor Lärmbelastungen zu erfüllen.

7.4 Beurteilung

Die Ermittlung der Beurteilungspegel durch die einwirkenden Verkehrslärm- immis-
sion erfolgt fassadenbezogen. Die Anlagen 2.3 und 2.4 zeigen die prognosti-
zierten, maximalen fassadenbezogenen Beurteilungspegel tags/nachts am
Verwaltungsteil des Gebäudekörpers des Bauvorhabens. Die Ergebnisse lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
Tags wird der Orientierungswert für Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) an allen
Fassaden des Verwaltungsteil des Bauvorhabens eingehalten. Es werden tags
maximale Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) prognostiziert. Der Tages-Orien-
tierungswert von 60 dB(A) wird um bis zu 1 dB unterschritten. 
Entsprechend der aktuellen Planung sind im Verwaltungsteil des Feuerwehrgerä-
tehauses keine Ruheräume vorgesehen. Für die Nacht wird in Anlehnung an [24]
der Tages-Orientierungswert für Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) herangezogen. An
allen Fassaden des Verwaltungsteil des Bauvorhabens wird der herangezogene
Orientierungswert für Mischgebiet (MI) von 60 dB(A) eingehalten. Es werden
nachts maximale Beurteilungspegel von bis zu 53 dB(A) prognostiziert.
Sollte entgegen der aktuellen Planung doch Ruheräume im Verwaltungsteil des
Feuerwehrgerätehauses vorgesehen werden. Wird an der Ost- und Nordfassade
des Verwaltungsteiles der nächtliche Orientierungswert für Verkehrsgeräuschim-
missionen  von 50 dB(A) um bis zu 3 dB überschritten.
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7.5 Maßgeblicher Außenlärmpegel

Für die Auslegung von Außenbauteilen erfolgt die Berechnung der maßgeblichen
Außenlärmpegel La nach Abschnitt 4.4.5.2 der DIN 4109-2:2018 [16]. Die maßgeb-
lichen Außenlärmpegel an den Fassaden des Bauvorhabens sind in Anlage 4
dargestellt.
Da für die aktuelle Planung keine Ruheräume im Verwaltungsteil vorgesehen sind,
sind die in Anlage 4.1 dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel für den Tag zu
berücksichtigen. Werden entgegen der aktuellen Planung doch Ruhe-/bzw. Schlaf-
räume vorgesehen sind die in Anlage 4.2 dargestellten maßgeblichen Außenlärm-
pegel für die Nacht heranzuziehen.
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume (Schlaf- und Ruheräume) sind die Anforde-
rungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außen-
bauteile unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten gemäß
DIN 4109-1:2018 [3] für die in Anlage 4 dargestellten fassadenbezogenen, resul-
tierenden maßgeblichen Außenlärmpegel zu erfüllen.
Des Weiteren sind an einzelnen Fassadenabschnitten nächtliche Beurteilungs-
pegel Lr > 50 dB(A) zu erwarten (vgl. Anlage 3.3 und 3.4). Aus schalltechnischer
Sicht ist entsprechend VDI 2719 [17] eine nächtliche Lüftung über Fenster in
Spaltlüftungsstellung nur in Fassadenbereichen mit nächtlichen Beurteilungspe-
geln Lr ≤ 50 dB(A) möglich. Sollten entgegen der aktuellen Planung des Feuer-
wehrgerätehauses zum Schlafen genutzte Räume an Fassadenabschnitten mit
nächtlichen Beurteilungspegeln Lr > 50 dB(A) (entspricht einem maßgeblichen
resultierenden Außenlärmpegel La,res ≥ 63 dB(A)) vorgesehen werden, sind schall-
gedämpfte Lüftungselemente (z. B. Außenwanddurchlässe oder Fensterrahmen-
Lüftungselemente) vorzusehen, wenn der notwendige Mindestluftwechsel
während der Nachtzeit nicht auf andere Weise fensterunabhängig oder lärmabge-
wandt sichergestellt werden kann.
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Quellenübersicht:
FSW-1: Lkw- Rangieren, Waschplatz
FSW-2: Hochdruckreiniger
FSW-3: Lkw Fahrgeräusch Übungsdienst
FSW-4: Lkw-Rangieren Rückkehr Übungsdienst
FSW-5: Pkw, Fahrgeräusch Übungsdienst
FSW-6: Pkw, Fahrgeräusch Übungsdienst
FSW-7: Hydraulikaggregat
FSW-8: Lkw-Fahrgeräusch, Rückkehr Einsatz
FSW-9: Lkw-Rangieren Rückkehr Einsatz
FSW-10: Pkw-Fahrgeräusch, Abfahrt Einsatz
FSW-11: Pkw-Parkvorgang, Abfahrt Einsatz
FSW-12: Pkw-Spitze, Heckklappenschließen
FSW-13: Spitze, Martinshorn
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Anlage 2

Schalltechnische Untersuchung
zum

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Bebauungsplna Nr. 25
der Gemeinde Selmsdorf

in 
23923 Selmsdorf

Quellenüberischt
Feuerwehrgerätehaus

Lageplan mit Darstellung:

- Geräuschquellen (rote Kreuze, blaue Flächen/
  Linien)
- Gebäude (grau)

Maßstab: 1:500

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

erstellt durch:

ALN Akustik Labor Nord
Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck
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Projekt-Nr.: ALK 2252.22402022 G/V
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Anlage 3.1

Schalltechnische Untersuchung
zum

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Bebauungsplan Nr. 25
der Gemeinde Selmsdorf

in 
23923 Selmsdorf

Lastfall: maximaler fassadenbezogener
Beurteilungspegel durch
Straßenverkehrsgeräuschimmission

maximaler, fassadenbezogener 
Beurteilungspegel tags 6.00 - 22.00 Uhr
Immissionsorte nach DIN 18005

 0 dB(A)
 30 dB(A)
 35 dB(A)
 40 dB(A)
 45 dB(A)
 50 dB(A)
 55 dB(A)
 60 dB(A)
 65 dB(A)
 70 dB(A)
 75 dB(A)
 80 dB(A)

Lageplan mit Darstellung:
- braun: Straße/Parkplatz
- grau: Gebäude

Maßstab: 1:250

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

erstellt durch:

Amt Schönberger Land 
für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

Datum Bearbeiter/in

24.02.2022 Schlag

Projekt-Nr.: ALK 2252.22402022 G/V
Datei: ALK2252.22402022-G_V1.cna; Variante: V06: Verkehr
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Anlage 3.2

Schalltechnische Untersuchung
zum

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Bebauungsplan Nr. 25
der Gemeinde Selmsdorf

in 
23923 Selmsdorf

Lastfall: maximaler fassadenbezogener
Beurteilungspegel durch
Straßenverkehrsgeräuschimmission

maximaler, fassadenbezogener 
Beurteilungspegel nachts 22.00 - 6.00 Uhr
Immissionsorte nach DIN 18005

 0 dB(A)
 30 dB(A)
 35 dB(A)
 40 dB(A)
 45 dB(A)
 50 dB(A)
 55 dB(A)
 60 dB(A)
 65 dB(A)
 70 dB(A)
 75 dB(A)
 80 dB(A)

Lageplan mit Darstellung:
- braun: Straße/Parkplatz
- grau: Gebäude

Maßstab: 1:250

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

erstellt durch:

Amt Schönberger Land 
für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

Datum Bearbeiter/in

24.02.2022 Schlag

Projekt-Nr.: ALK 2252.22402022 G/V
Datei: ALK2252.22402022-G_V1.cna; Variante: V06: Verkehr
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Anlage 4.1

Schalltechnische Untersuchung
zum

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Bebauungsplan Nr. 25
der Gemeinde Selmsdorf

in 
23923 Selmsdorf

Lastfall: fassadenbezogener maßgeblicher 
Außenlärmpegel La,res Tags

Maßgeblicher, resultierender
Außenlärmpegel La,res nach DIN 4109,
fassadenbezogen
Nachrichtlich Lärmpegelbereich (LPB)

 (La,res bis 55 dB(A)) - LPB I
 (La,res 56 bis 60 dB(A)) - LPB II
 (La,res 61 bis 65 dB(A)) - LPB III
 (La,res 66 bis 70 dB(A)) - LPB IV
 (La,res 71 bis 75 dB(A)) - LPB V
 (La,res 76 bis 80 dB(A)) - LPB VI
 (La,res > 80 dB(A)) - LPB VII

Lageplan mit Darstellung:
- grau: Gebäude

 Maßstab: 1:250

Auftraggeber:

EL-RO Grundstücksgesellschaft mbH
Röntgenstr. 21
21465 Reinbek

erstellt durch:

ALN Akustik Labor Nord GmbH
Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck

Datum Bearbeiter/in
24.02.2022 Schlag
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Anlage 4.2

Schalltechnische Untersuchung
zum

Neubau Feuerwehrgerätehaus
Bebauungsplan Nr. 25
der Gemeinde Selmsdorf

in 
23923 Selmsdorf

Lastfall: fassadenbezogener maßgeblicher 
Außenlärmpegel La,res nachts

Maßgeblicher, resultierender
Außenlärmpegel La,res nach DIN 4109,
fassadenbezogen
Nachrichtlich Lärmpegelbereich (LPB)

 (La,res bis 55 dB(A)) - LPB I
 (La,res 56 bis 60 dB(A)) - LPB II
 (La,res 61 bis 65 dB(A)) - LPB III
 (La,res 66 bis 70 dB(A)) - LPB IV
 (La,res 71 bis 75 dB(A)) - LPB V
 (La,res 76 bis 80 dB(A)) - LPB VI
 (La,res > 80 dB(A)) - LPB VII

Lageplan mit Darstellung:
- grau: Gebäude

 Maßstab: 1:250

Auftraggeber:

Amt Schönberger Land für die Gemeinde Selmsdorf
Am Markt 15
23923 Schönberg

erstellt durch:

ALN Akustik Labor Nord GmbH
Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck

Datum Bearbeiter/in
24.02.2022 Schlag

Projekt-Nr.: ALK 2252.22402022 G/V
Datei: ALK2252.22402022-G_V1.cna; Variante: V07: La
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CadnaA Projekt B-Plan Nr. 25 der gemeinde Selmsdorf Ergänzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus

Tabelle Emission

QuelleQuellen
Nr. dB dB

Töne

dB

SpezialImpulse EinwirkzeitStrecke
Geschwin-

digkeit Anzahl
Dauer
Einzelereign.

km/h m min n min
Spektrum Pegel Dämmung Dämpfung

tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde

taR = tags, außerhalb Ruhezeit

Bemerkung

dB dB

FeuerwacheBetriebsart

Betriebszeit

SchallpegelErläuterung Erläuterung(I) Erläuterung(T) Erläuterung(S) Literatur
Quellen

höheVorgang

Datum 25.02.2022

dB m

85 4LE18 2FWS-1 taR

tiR

nlS

2 Einsatzfahrzeuge
je 2 Rangiervorgänge pro Fahrzeug

Lkw-Rangieren,
Waschplatz
Einsatzfahrzeug

Schallleistungspegel LwA *) Impulszuschlag
im
Schallleistungspegel
enthalten

Lkw-Rangieren 0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

99
dB(A)

[18]

402LE45 20FWS-2 3 taR

tiR

nlS

2 Einsatzfahrzeuge
Waschvorgang 20 min pro Fahrzeug

Hochdruckreiniger,
Dampfstrahlarbeiten

Schallleistungspegel LwA messtechnisch
ermittelt

2keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

102,1
dB(A)

eigene
Messung an

Vergleichbarer
    Quelle

0,56

0,56

83

83

17,8

17,8

2

2

LE18 0,28

0,28

FWS-3 taR

tiR

nlS

2 Einsatzfahrzeuge
Hinfahrt a.d.R.
Rückfahrt i.d.R.

Lkw > 150 kW,
Fahrgeräusch
Übungsdienst

Schallleistungspegel LwA keine
Impulshaltigkeit

Fahrgeräusch 0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

105,5
dB(A)

[19]

45 2

LE18

2

FWS-4 taR

tiR

nlS

Übungsdienst Aktive
2 Rangierbewegung i.d.R.

Lkw-Rangieren,
Rückkehr
Übungsdienst

Schallleistungspegel LwA *) Impulszuschlag
im
Schallleistungspegel
enthalten

Lkw-Rangieren 0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

99
dB(A)

[18]

2,592

2,592

81

81

30

30

16

16

LE03 0,162

0,162

FWS-5 1,5

1,5

taR

tiR

nlS

32 Pkw-An- und AbfahrtenPkw, Fahrgeräusch
Übungsdienst

Schallleistungspegel LwA keine
Impulshaltigkeit

Fahrt mit 30
km/h

0,5keine
Tonhaltigkeit

entsprechend
Richtlinie

92,5
dB(A)

[14]

LE03FWS-6 taR

tiR

nlS

Details siehe Anlage 6Pkw, Parkvorgang
Übungsdienst

Ausgangsschallleistu
ng pro
Pkw-Bewegung

LwA entsprechend
Richtlinie

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlagen,
Mitarbeiter

0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

63
dB(A)

[10]

15

30

LE03FWS-7 taR

tiR

nlS

ca. 45 min Betrieb während des ÜbungsdienstesHydraulikaggregat,
Weber Rescue
V-Matic SAH 20

Schallleistungspegel LwAeq 0,586
dB(A)

Herstellerdat
en

0,1021517,8 2

LE18

0,051

FWS-8 taR

tiR

nlS

2 EinsatzfahrzeugeLkw > 150 kW,
Fahrgeräusch
Rückkehr
Notfalleinsatz

Schallleistungspegel LwA keine
Impulshaltigkeit

Fahrgeräusch 0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

105,5
dB(A)

[19]

45 2

LE18

2

FWS-9 taR

tiR

nlS

2 EinsatzfahrzeugeLkw-Rangieren,
Rückkehr
Notfalleinsatz

Schallleistungspegel LwA *) Impulszuschlag
im
Schallleistungspegel
enthalten

Lkw-Rangieren 0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

99
dB(A)

[18]

2,5928130 16

LE03

0,162

FWS-10

1,5

taR

tiR

nlS

16 Pkw-Abfahrten nach EinsatzPkw, Fahrgeräusch
Abfahrt Noteinsazt

Schallleistungspegel LwA keine
Impulshaltigkeit

Fahrt mit 30
km/h

0,5keine
Tonhaltigkeit

entsprechend
Richtlinie

92,5
dB(A)

[14]
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CadnaA Projekt B-Plan Nr. 25 der gemeinde Selmsdorf Ergänzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus

Tabelle Emission

QuelleQuellen
Nr. dB dB

Töne

dB

SpezialImpulse EinwirkzeitStrecke
Geschwin-

digkeit Anzahl
Dauer
Einzelereign.

km/h m min n min
Spektrum Pegel Dämmung Dämpfung

tiR = tags, innerhalb Ruhezeit

nlS = nachts, lauteste Stunde

taR = tags, außerhalb Ruhezeit

Bemerkung

dB dB

FeuerwacheBetriebsart

Betriebszeit

SchallpegelErläuterung Erläuterung(I) Erläuterung(T) Erläuterung(S) Literatur
Quellen

höheVorgang

Datum 25.02.2022

dB m

LE03FWS-11 taR

tiR

nlS

Details siehe Anlage 6Pkw, Parkvorgang
Abfahrt Noteinsatz

Ausgangsschallleistu
ng pro
Pkw-Bewegung

LwA entsprechend
Richtlinie

Parkvorgang
P+R
Parkplatz,
Wohnanlagen,
Mitarbeiter

0,5keine
Tonhaltigkeit

kein spezieller
Zuschlag

63
dB(A)

[20]

Einzelba
nd

FWS-12 taR

tiR

nlS

Geräuschspitze im RegelfallPkw-Geräuschspitze Schallleistung
Geräuschspitze

LwAFmax Heck- bzw.
Kofferraum-
klappenschließen

0,599,5
dB(A)

[20]

Einzelba
nd

FWS-13 taR

tiR

nlS

Geräuschspitze im EinsatzfallEinsatzhorn,
Martinshorn

Schallleistungspegel LwA keine
Impulshaltigkeit

Einsatzhorn,
Martinshorn

3,50Erfahrungswert
gesetzt,
entsprechend TA
Lärm

kein spezieller
Zuschlag

132
dB(A)

[21]
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Tabelle A 6.1: Schallleistung Parkplatzbetrieb tags nach Parkplatzlärmstudie 2007 [20]

Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2
Parkplatz-Bezeichnung: Stellplatz Feuerwehr (FWS-6) · Parkbewegung Übungsdienst
Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie: P+R Parkplätze, Parkplätze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplätzen
Bezugsgröße:
Einheit der Bezugsgröße:
Anzahl der Stellplätze n

16 Stellplätze

1
16

1 Stellplatz

Stellplätze (gesamt)

Bewegungshäufigkeit N tags
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße f
Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr
Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr

0,13
1

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)
Stp/1 Stp

32

0,125

Bewegungen(16 Stellplätzen und 16 Stunden)

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(außerhalb Ruhezeiten)
Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (außerhalb Ruhezeiten)
Anzahl der Bewegungen in der Zeit nach 20.00 Uhr
(Einmalige Abfahrt aller Stellplätze innerhalb Ruhezeiten)
Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz inner-
halb Ruhezeiten (6.00 bis 7.00 und 20.00 bis 22.00 Uhr)

16

0,077

Bewegungen/(16 Stellplätzen und 13 Stunden)

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

16

0,333

Bewegungen/5 Stellplätzen

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflächen (Anzahl Stellplätze = STP)
Oberfläche Fahrgassen
Schallleistung für eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A):
Zuschlag für Parkplatzart KPA in dB(A):

16 STP
Pflaster

63,0
0,0

Zuschlag für das Taktmaximalverfahren KI in dB(A):
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags außerhalb Ruhezeit LW dB(A):

4,0
0,00,0

67,9

Asphalt

40041,931,7
Schallleistung Parkplatzbetrieb tags innerhalb Ruhezeit LW dB(A): 74,3

40048,238,1

ALK 2252.22402022 G/V Anlage 6  
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Tabelle A 6.2: Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts nach Parkplatzlärmstudie 2007  [20]

Getrenntes Verfahren nach Abschnitt 8.2.2

Parkplatz-Bezeichnung: Stellplatz Feuerwehr (FWS-11) · Parkbewegung Abfahrt Notfalleinsatz
Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie: P+R Parkplätze, Parkplätze an Wohnanlagen, Besucher- und Mitarbeiterparkplätzen
Bezugsgröße:
Einheit der Bezugsgröße:
Anzahl der Stellplätze n

16 Stellplätze

1
16

1 Stellplatz

Stellplätze (gesamt)

Bewegungshäufigkeit N nachts
Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße f
Anzahl der Bewegungen in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr
(lauteste Nachtstunde)
Anzahl der Bewegungen pro Stunde und Stellplatz in der
Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr (lauteste Nachtstunde)

1,000
1

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stp/1 Stp

16

1,000

Bewegungen/(16 Stellplätzen und 1 Stunden)

Bewegungen/(Stellplatz und Stunde)

Stellplatz-Teilflächen (Anzahl Stellplätze = STP)
Oberfläche Fahrgassen
Schallleistung für eine Pkw-Bewegung pro Stunde in dB(A):
Zuschlag für Parkplatzart KPA in dB(A):

16 STP
Pflaster

63,0
0,0

Zuschlag für das Taktmaximalverfahren KI in dB(A):
Schallanteil durchfahrender Kfz KD in dB(A):
Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen KStrO

Schallleistung Parkplatzbetrieb nachts LW dB(A):

4,0
0,0
0,0

79,0
Parkplatzfläche in m2:Flächenbezogene Schallleistung nachts LW'' dB(A)/m2:Emissionspegel energetisch nachts Lm,E dB(A): 23955,342,8

Anlage 6: Schallleistung Stellplatz Feuerwehr
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Tabelle A 7.1: Prognose VerkehrStraße:Jahr der Zählung: Bundesstraße 209, B 2092018DTV Pkw/24 hDTV Lkw/24 h ZählergebnisseKfz12135713DTV Kfz/ 24 hDTV Lkw-Anteil
Straße:

12848
Bundesstraße 104 Zählstelle 1701, Selmsdorf 

Jahr der Zählung:

DTV Pkw/24 h

2015
Zählergebnisse

Kfz
9520

   Prognosezeitraum: 12 Jahre% Wachstumsrate2,4%0,0%5,5%

   Prognosezeitraum: 15
Wachstumsrate

% pro Jahr 1)

0,0%

Jahre

   Prognosehorizont: 2030Prognose1613071316843 4,2%

   Prognosehorizont:
Prognose

2030

Kfz 2)

9520
% 2)

DTV Lkw/24 h
DTV Kfz/ 24 h
DTV Lkw-Anteil

753
10273

Straße:Jahr der Zählung: L 165, Pranker Straße / Schönberger Straße2015 ZählergebnisseKfz

0,0%

7,3%   Prognosezeitraum: 16% WachstumsrateJahreDTV Pkw/24 hDTV Lkw/24 hDTV Kfz/ 24 hDTV Lkw-Anteil 14000100015000Straße:Jahr der Zählung: L 165, Pranker Straße / Schönberger Straße2015 Zählergebnisse 1,0%1,0%6,7%   Prognosezeitraum: 16 WachstumsrateJahre

753
10273

7,3%   Prognosehorizont:  2031Prognose16416117317589 6,7%   Prognosehorizont:Prognose 2031DTV Pkw/24 hDTV Lkw/24 hDTV Kfz/ 24 h Kfz19000100020000DTV Lkw-Anteil
1) Pauschale Annahme
2) Abweichungen in Teilsummen und Verhältnissen möglich auf Grund von Rundungen

% 1,0%1,0%5,0% 22279117323452 5,0%

Tabelle A 7.2: Ableitung Lkw-Anteile tags/nachts nach Tabelle 2, RLS-19

Straßenbezeichnung DTV
Kfz/24h

SV-Verkehr
Kfz/24h

p24h
%

Straßengattung LkwTag
Lkw/16h

LkwNacht
Lkw/8h

fTag fNacht MTag
Kfz/h

MNacht
Kfz/h

p1,Tag
%

p2,Tag
%

p1,Nacht
%

Bundesstraße 104 10273
102731758923452

753
753

7,3
7,311731173 6,75,0

Bundesstraße
Bundesautobahn

641
572LandstraßeGemeindestraße 10471079

112
181

0,0575
0,055512594 0,05750,0575

0,0100
0,0140

590,7
570,20,01000,0100 1011,31348,5

102,7
143,8

2,0
1,3175,9234,5 2,42,1

4,8
4,9

4,8
4,54,02,9 4,02,1

DTV: DurchschnittlicheTägliche Verkehrsstärke
SV-Verkehr: Schwerverkehr in 24 Stunden
p24h: Lkw-Anteil in 24 Stunden
LkwTag: Verkehrsstärke Lkw tags
LkwNacht: Verkehrsstärke Lkw nachts
fTag: Faktor zur Ermittlung der stündlichen Verkehrsstärke M tags
fNacht: Faktor zur Ermittlung der stündlichen Verkehrsstärke M nachts
MTag: Stündliche Verkehrsstärke tags
MNacht: Stündliche Verkehrsstärke nachts
p1,Tag: Maßgebender Lkw-Anteil Lkw1 tags (06.00 - 22.00 Uhr)
p2,Tag: Maßgebender Lkw-Anteil Lkw2 tags (06.00 - 22.00 Uhr)
p1,Nacht: Maßgebender Lkw-Anteil Lkw1 nachts (22.00 - 06.00 Uhr)
p2,Nacht: Maßgebender Lkw-Anteil Lkw2 nachts (22.00 - 06.00 Uhr)

p2,Nacht
%

8,8
11,24,92,9

Anlage 7.1ALK 2252.22402022 G/V

Anlage 7: Emission Straßenverkehr

Kiel Fon: 0431/971 08 59 • Lübeck Fon: 0451/707 13 11 • Schwerin Fon: 0385/303 496 05 • Internet www.aln-akustik.de

Partnerbüros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 • Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 • Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 • Bretten Fon: 07252/87 819 • Internet www.kurz-fischer.de
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Tabelle A 7.3:
Sp

Ze

längenbezogener Schallleistungspegel der Fahrwege nach RLS-19
1

Fahrweg

2

DTV

Kfz/24h

3

FM,t

4

FM,n

5

Mt

Kfz/h

6

Mn

Kfz/h

7

p1t

%

8

p2t

%

9

p1n

%

10

p2n

%

11

vPkw

km/h

12

vLkw

km/h

13

Straßen-

oberfläche

14

DSD,SDT,

Kfz

dB

15

DSD,SDT,

Lkw

dB

16

g

%

17

Drefl

dB

18

Lw',t

dB(A)

19

Lw',n

dB(A)

1

234
Bundesstraße 104 10273

5137

0,0575

0,0575102735137 0,05750,0575

0,0100

0,0100

591

2950,01000,0100 591295

103

51

2,0%

2,0%10351 2,0%2,0%

4,8%

4,8%

4,8%

4,8%4,8%4,8% 4,8%4,8%

8,8%

8,8%

50

508,8%8,8% 7070

50

50

Str.-Oberfläche
o. Zuschlagg

7070

0,0

0,0

0,0

0,00,00,0 0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,00,00,0 0,00,0

82,3

79,3

75,6

72,685,382,3 78,775,7
Anmerkungen und Erläuterungen:

Spalten 3 und 4:
Spalten 5 und 6:
Spalten 7 bis 10:
Spalten 11 und 12:
Spalten 14 und 15:
Spalte 16:
Spalte 17:

Faktoren zur Berechnung der Mt/ Mn - Werte aus dem DTV, mit Mt/ Mn maßgebliche stündliche Verkehrs stärken tags und nachts
maßgebliche stündliche Verkehrs stärken tags und nachts
maßgebliche Schwerverkehrsanteile tags und nachts, aufgeteilt in die Fahrzeugklassen Lkw1 und Lkw2 nach RLS-19;
zulässige Höchstgeschwindigkeit pro Fahrzeuggruppe FzG;
Zuschlag für Straßendeckschichtkorrektur für den Straßendeckschichttyp SDT und die Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG
Längsneigung der Fahrbahn
Mehrfachreflexionzuschlag zwischen parallelen geschlossenen Hausfassaden, Lärmschutzwänden und Stützmauern

 
Spalten 18 und 19: längenbezogener Schallleistungspegel der Fahrbahn tags/nachts

Anlage 7.2

Kiel Fon: 0431/971 08 59 • Lübeck Fon: 0451/707 13 11 • Schwerin Fon: 0385/303 496 05 • Internet www.aln-akustik.de

Partnerbüros Kurz und Fischer GmbH: Winnenden Fon: 07195/9147-0 • Halle (Saale) Fon: 0345/20748-00 • Bottrop Fon: 02045/414 50 20
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063/20784-00 • Bretten Fon: 07252/87 819 • Internet www.kurz-fischer.de

ALK 2252.22402022 G/V
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ALK 2252.22402022 G/V Anlage 8  
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Anlage 8: Schallleistung öffentlicher Parkplatz
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Anlage 9: Teilbeurteilungspegel tags/nachts in dB(A) 

Quelle Teilpegel 

Bezeichnung M. ID IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 EG IP 4 1.OG IP 5 EG IP 5 1.OG IP 6 EG IP 6 1.OG IP 7 EG IP 7 1.OG IP 8 EG IP 8 1.OG 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Lkw-Rangieren, 
Waschplatz 
Einsatzfahrzeug 

 FWS-1 14,6  6,9  9,2  26,7  26,9  28,7  28,0  29,1  28,4  26,5  26,4  28,0  27,3  

Hochdruckreiniger, 
Dampfstrahlarbeiten 

 FWS-2 13,5  15,3  25,9  43,2  43,2  41,7  41,7  42,3  41,9  37,1  37,6  37,4  37,2  

Lkw > 150 kW, 
Fahrgeräusch 
Übungsdienst 

 FWS-3 20,4  22,6  26,9  34,5  34,5  34,5  34,5  34,9  34,8  26,9  26,9  26,7  26,2  

Lkw-Rangieren, 
Rückkehr 
Übungsdienst 

 FWS-4 18,9  10,2  10,2  16,8  17,7  24,5  23,7  25,2  24,4  29,4  29,4  31,3  30,6  

Pkw, Fahrgeräusch 
Übungsdienst 

 FWS-5 17,8  20,2  24,7  30,6  30,6  30,1  30,1  30,3  30,3  21,4  21,4  19,7  19,4  

Pkw, Parkvorgang 
Übungsdienst 

 FWS-6 17,1  19,7  24,8  29,0  29,0  25,7  25,6  25,2  25,1  20,5  20,5  15,8  15,6  

Hydraulikaggregat, 
Weber Rescue V-
Matic SAH 20 

 FWS-7 5,2  5,9  11,3  24,9  24,9  24,8  24,3  25,2  24,8  26,2  26,2  26,8  26,1  

Lkw > 150 kW, 
Fahrgeräusch 
Rückkehr 
Notfalleinsatz 

 FWS-8  25,1  24,8  7,2  14,2  16,9  26,6  25,5  26,7  25,6  25,2  25,3  27,5  26,9 

Lkw-Rangieren, 
Rückkehr 
Notfalleinsatz 

 FWS-9  24,9  16,2  16,2  28,9  29,8  36,6  35,8  37,3  36,4  35,4  35,4  37,3  36,6 

Pkw, Fahrgeräusch 
Abfahrt Noteinsazt 

 FWS-10  22,9  25,2  29,7  39,7  39,7  39,2  39,1  39,4  39,3  26,4  26,5  24,8  24,5 
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Quelle Teilpegel 

Bezeichnung M. ID IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 EG IP 4 1.OG IP 5 EG IP 5 1.OG IP 6 EG IP 6 1.OG IP 7 EG IP 7 1.OG IP 8 EG IP 8 1.OG 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Pkw, Parkvorgang 
Abfahrt Noteinsatz 

 FWS-11  22,1  24,7  29,8  38,0  38,0  34,7  34,5  34,2  34,0  25,5  25,5  20,8  20,6 

Pkw-Geräuschspitze  FWS-12 44,8 44,8 46,2 46,2 50,0 50,0 53,3 53,3 56,3 56,3 51,1 51,1 51,7 51,7 50,8 50,8 51,4 51,4 42,6 42,6 42,9 42,9 28,6 28,6 29,1 29,1 

Einsatzhorn, 
Martinshorn 

 FWS-13 77,6 77,6 78,2 78,2 63,5 63,5 69,4 69,4 70,5 70,5 76,8 76,8 77,2 77,2 76,9 76,9 77,3 77,3 77,6 77,6 77,9 77,9 78,3 78,3 78,7 78,7 
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ALK 2252.22402022 G/V         Anlage 10 

Anlage 10: Verwendete Frequenzspektren 

Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Quelle 

Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin 

tiefenlastiges Spektrum, 
Verkehrslärmspektrum 

LE03 Lw A -18,0 -14,0 -10,0 -7,0 -4,0 -6,0 -11,0 0,3 10,0 [22] 

Rundumgeräusch, Lkw > 105 kW, 
2000 1/min 

LE18 Lw A -28,0 -15,0 -14,0 -8,0 -5,0 -5,0 -10,0 -16,0 -0,0 5,1 [18] 

Hochdruckreiniger 200bar 
Dampfstrahlarbeiten/Bootswaschplatz 
(o. Ki = 3 dB) 

LE45 Lw A 66,1 69,6 75,5 84,8 90,8 95,9 98,5 95,8 102,1 102,5 Eigene 
Messung 

Baustellenkreissäge, Holzbretter 
zersägen, ohne Ki 

LE180 Lw A 45,8 65,9 89,0 87,8 99,5 99,1 98,3 96,5 91,5 104,9 108,8 [23] 
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1 Veranlassung / Bauvorhaben / Aufgabenstellung

1.1 Allgemeines

In Selmsdorf ist der Neubau eines Feuerwehrger�tehauses vorgesehen. 
Im Zuge dieser Bauma�nahme ist die Befestigung angrenzender Fl�chen geplant. 
Die Zufahrt f�r die geplanten Stellpl�tze (Parkplatz f�r 60 Fahrzeuge) soll von der Stra�e der 
Freiheit erfolgen. Die Zufahrt bzw. Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge erfolgt von der B 104.
Im Bereich des Baufeldes sind des weiteren Kanal- und Leitungsbauma�nahmen erforderlich.
Das aus dem Bereich der Dach- und Verkehrsfl�chen anfallende Niederschlagswasser soll, 
nach M�glichkeit, vor Ort zur Versickerung gebracht werden.

Die Planung der Hochbauma�nahmen obliegt Schneekloth Architekten, aus Schwerin.
Der Ausbau der Verkehrsfl�chen sowie die Kanalbauma�nahmen werden durch das
Ingenieurb�ro M�ller aus Grevesm�hlen geplant.

Die IGU mbH aus Wittenf�rden wurde mit der Durchf�hrung von Baugrunduntersuchungen 
und der Erarbeitung eines Geotechnischen Berichtes beauftragt.

1.2 Unterlagen

F�r die Bearbeitung wurden folgende Unterlagen zur Verf�gung gestellt sowie die aufgef�hrten 
geologischen und hydrologischen Karten und Datensammlungen, Untersuchungsergebnisse 
und Normen verwendet:

U 1 Gemeinde Selmsdorf, Auftrag vom 24.02.2022

U 2 Schneekloth Architekten; Schwerin

a) Leistungsbeschreibung, E-Mail vom 27.01.2022

b) Lageplan mit vorgegebenen Bohrpunkten, Ma�stab 1 : 500, E-Mail vom 27.01.2022

c) aktualisierter Lageplan, E-Mail vom 10.02.2022

U 3 Ingenieurb�ro M�ller, Grevesm�hlen

a) Angaben zu den geplanten Bauma�nahmen, E-Mail vom 27.01.2022

b) Informationen zur chemischen Untersuchung von Bodenproben, E-Mail vom 27.01.2022

c) Lageplan und Bauwerksschnitte (Stand 22.04.2020), E-Mail vom 27.01.2022

d) Lage- und H�henplan, Ma�stab 1 : 250, E-Mail vom 27.01.2022

U 4 Zentrales Geologisches Institut, Geologische Karte der Deutschen Demokratischen Republik,

Ma�stab 1 : 100 000, Einheitsblatt 19, Berlin 1960

U 5 Landesamt f�r Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern: Kartenportal

Umwelt Mecklenburg-Vorpommern

U 6 Geodatenviewer GDI-MV

U 7 Ergebnisse der Rammkernsondierungen und Rammsondierungen (DPL), 

Ausf�hrung IGU mbH Wittenf�rden, 03.02.2022 bis 09.02.2022
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U 8 Ergebnisse von bodenmechanischen Laboruntersuchungen, IGU mbH Wittenf�rden, 02/2022

U 9 Eurofins Umwelt Nord GmbH, Untersuchung gem�� BBodSchV vom 12.07.1999, Anlage 2

Nr. 4: Vorsorgewerte f�r B�den, AR-22-NK-001493-01 vom 24.02.2022

U 10 Eurofins Umwelt Nord GmbH, Untersuchung gem�� TR LAGA f�r Boden 

(Tab. II.1.2-2 + Tab. II.1.2-3) 2004, AR-22-NK-001517-01 vom 25.02.2022

U 11 geltende DIN Normen und technische Vorschriften

U 12 Archivunterlagen der IGU mbH 

1.3 Aufgabenstellung

In dieser Erkundungsphase sollten nachfolgend aufgef�hrte Feld- und Laboruntersuchungen 
ausgef�hrt werden:

- Ausf�hrung von Rammkernsondierungen und Rammsondierungen, zur Feststellung der 
Baugrund- und Grundwasserverh�ltnisse im Standortbereich

- Durchf�hrung von bodenmechanischen Laboruntersuchungen
- Durchf�hrung von chemischen Untersuchungen an Bodenproben

Der auf Grundlage dieser Untersuchungen zu erarbeitende Geotechnische Bericht soll 
folgendes enthalten: 

- Angaben zu den Baugrund- und Grundwasserverh�ltnissen
- Angaben zu bautechnischen Eigenschaften und Durchl�ssigkeiten der Baugrundschichten
- Angaben zu bodenmechanischen Kennwerten der Baugrundschichten
- Angaben zur Bebaubarkeit und Belastbarkeit des Untergrundes
- Erarbeitung von Gr�ndungs-/ Ausbauvorschl�gen f�r den Kanalbau und die Verkehrsfl�chen
- Angaben zur Wiederverwendung der vorhandenen B�den
- Angaben zur Versickerungsf�higkeit der anstehenden B�den

Der Leistungsumfang ist, unter Ber�cksichtigung der Geotechnischen Kategorie (s. Pkt. 3) und 
Aufschlussabst�nden von ca. 10 m bis 38 m, als Hauptuntersuchung gem�� EC 7 einzustufen.

1.4 Angaben zum Bauvorhaben

Nach den vorliegenden Informationen [U1 - U3] sind folgende Angaben bekannt:

Lage des zu bebauenden Grundst�ckes
 23923 Selmsdorf
 Gemarkung Selmsdorf Dorf
 Flur 3, Flurst�ck 80/6
 im Norden an die B 104 angrenzend
 im S�den an die Stra�e der Freiheit angrenzend
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geplante Hochbauma�nahmen
 zweigeschossiges Geb�ude, mit angeschlossener Fahrzeughalle [U3c]
 max. Gesamtabmessungen ca. 50 m x 25 m [U2c]
 Flachgr�ndung auf Einzel- und Streifenfundamenten 
 eine h�henm��ige Einordnung des Bauwerkes, zum Gel�nde, ist noch nicht erfolgt
 weitere Angaben liegen gegenw�rtig noch nicht vor

geplante Tiefbauma�nahmen
 Kanal- und Leitungsneubau mit max. Verlegetiefen bis 3,00 m
 Ausf�hrung in offener Bauweise
 weitere Angaben liegen gegenw�rtig noch nicht vor

geplanter Ausbau von Verkehrsfl�chen
 Ausbau der Gehwege nach RStO 12, Tafel 6
 Ausbau der Fl�chen durch Feuerwehr befahrbar nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,8
 Ausbau der Fl�chen Pkw Zufahrt und Parkplatz nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0
 Ausbau Waschplatz, gebundene, wasserundurchl�ssige Bauweise, Bk 1,8
 eine h�henm��ige Einordnung dieser Fl�chen, zum Gel�nde, ist noch nicht erfolgt
 weitere Angaben liegen gegenw�rtig noch nicht vor

2 Standortbedingungen

Morphologie, Topographie
 das Gel�nde ist eben, mit einem Hauptgef�lle in n�rdlicher Richtung und einem leichten 

Gef�lle in �stlicher Richtung
 bei dem Areal handelt es sich um eine Brachfl�che (ca. 2/3 der Gesamtfl�che), die zu 

einem gro�en Teil, seit Jahren, als Parkplatz genutzt wird (z. T. „aufgeschottert“)
 im n�rdlichen Teil des Areals (ca. 1/3 der Gesamtfl�che) ist Baumbewuchs und 

Buschwerk vorhanden
 die geod�tischen Gel�ndeh�hen liegen etwa um 33,50 m NHN (s�dwestlicher Bereich) 

und 29,00 m NHN (n�rdlicher Bereich)

Bebauung
 unmittelbar angrenzende Bebauung ist nur an der s�dwestlichen Grundst�cksgrenze

(Wohngeb�ude mit sichtbaren Risssch�den, Garagen) und vereinzelt an der westlichen
Grundst�cksgrenze (Bebauung auf Gartengrundst�cken) vorhanden

 eine fr�here �berbauung der Untersuchungsfl�che ist nicht bekannt
 die Zufahrt zum Flurst�ck erfolgt bisher �ber die Stra�e der Freiheit

3 Geotechnische Kategorie

Nach den vorliegenden Informationen �ber die am Standort zu erwartenden Baugrundverh�lt-
nisse sowie den Angaben zur geplanten Bauma�nahme, wird f�r die Planung der Baugrund-
untersuchung die geotechnische Kategorie GK 1 (geringer Schwierigkeitsgrad) angesetzt.
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4 Geotechnische Feld- und Laboruntersuchungen

4.1 BodenaufschlÉsse / Feldversuche

Die Erkundung der Baugrund- und Grundwasserverh�ltnisse erfolgte durch 14 Kleinbohrungen
(Rammkernsondierungen), deren Lage vorgegeben war [U2b].

Im Bereich der geplanten Verkehrs- und Versickerungsfl�chen sowie in den Bereichen, in 
denen Kanalbauma�nahmen erfolgen sollen, wurden die Aufschl�sse BS 1 - BS 6 ausgef�hrt.
In Anpassung an die Aufgabenstellung [U3a], wurden die Bohrtiefen gegen�ber dem Angebot 
vergr��ert. Ausgef�hrt wurden nunmehr Tiefen von 1 x 5,00 m und 5 x 6,00 m. 

F�r das Feuerwehrgeb�ude erfolgten 8 Aufschl�sse (BS 7 - BS 14), mit Tiefen von 2 x 5,00 m 
und 6 x 7,00 m. Des weiteren erfolgten hier 4 Rammsondierungen (RS), mit der Leichten 
Rammsonde DPL, um die Lagerungsdichte der anstehenden Sande beurteilen zu k�nnen.

Zur Bestimmung der Schichtdicke von Oberb�den und Auff�llungen sowie zur Gewinnung von 
Proben f�r chemische Analysen aus diesen Schichten, wurden Handschachtungen ausgef�hrt.

Die h�henm��ige Einmessung der Bohrungen erfolgte auf nach [U3d] bekannte Bezugspunkte.

Nachfolgend sind die ausgef�hrten Arbeiten und die nivellierten H�hen zusammengestellt:

Tabelle 1 Ansatzh�he und Aufschlusstiefen der Sondierungen

Aufschluss BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 6 BS 7

H�henniveau GOK                     [m NHN] 33,32 32,51 32,61 31,92 31,23 29,03 33,32

Tiefe der Rammkernsondierung          [m] 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 7,00

Tiefe der Rammsondierung (DPL)      [m] - - - - - - 4,00

Aufschluss BS 8 BS 9 BS 10 BS 11 BS 12 BS 13 BS 14

H�henniveau GOK                     [m NHN] 31,10 29,92 31,41 30,45 31,73 30,98 30,01

Tiefe der Rammkernsondierung         [m] 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00

Tiefe der Rammsondierung (DPL)      [m] - 4,00 - - 4,00 - 4,00

Die Lage der Aufschlusspunkte ist in einem Lageplan (Anlage 2.1) dargestellt.
Die Bohrprofile und Rammsondierdiagramme sind als Anlage 3.1 bis 3.14 beigef�gt.

Beiden Planungsb�ros wurde eine Fotodokumentation der ausgef�hrten Arbeiten �bergeben, 
die nicht Bestandteil dieses Berichtes ist.
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4.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

W�hrend der Feldarbeiten wurden die erkundeten Bodenarten ingenieurgeologisch klassifiziert 
und in Schichtenverzeichnissen festgehalten. 
An repr�sentativen Bodenproben wurden bodenmechanische Laborversuche durchgef�hrt.

Tabelle 2 bodenmechanische Laborversuche

Laborversuch Norm Anzahl Anlage

Korngr��enverteilung (Siebung) DIN 18 123 18 x 4.1

Bestimmung des Gl�hverlustes DIN 18 128 5 x 4.2

Die Protokolle der Laborversuche sind in den Anlagen 4.1 und 4.2 beigef�gt.

Alle Restproben sowie R�ckstellproben dieses Vorhabens werden im Probenarchiv der 
IGU mbH f�r die Dauer von 12 Wochen nach Auslieferung des Geotechnischen Berichtes 
eingelagert. Danach werden diese ohne weitere Information entsorgt.

4.3 Chemische Untersuchungen - Bodenproben

Um die Wiederverwendbarkeit der im Rahmen der Bauma�nahme anfallenden B�den 
im Hinblick auf eine m�gliche Schadstoffbelastung beurteilen zu k�nnen, wurden an vier 
Mischproben chemische Untersuchungen beauftragt. 

Die nat�rlich anstehenden, humosen Sande (Mutterboden - Schicht ) wurden gem�� 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999, Anlage 2, Nr. 4 : 
Vorsorgewerte f�r B�den untersucht (1 x).

Die Auff�llungen der Schicht  („Aufschotterung“ im Bereich der unbefestigten Parkplatzfl�che) 
und die den Oberboden und die Auff�llungen unterlagernden Sande (Schichten  und ) 
wurden gem�� TR LAGA Boden (Tab. II.1.2-2 + Tab. II.1.2-3) 2004 untersucht (3 x).

Eine Dokumentation der untersuchten Proben und der Analyseergebnisse erfolgt unter Pkt. 6.3.
Die Protokolle der Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 5 und 6 enthalten.

5 Geotechnische VerhÄltnisse

5.1 Geologischer Ñberblick

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einer Zone, in der pleistoz�ne Sandablagerungen 
erwartet werden. Es handelt sich dabei um Hochfl�chensande der Weichsel Kaltzeit.
Durch die erfolgte Nutzung der Fl�che als Parkplatz, k�nnen dar�ber hinaus anthropogene 
Ablagerungen nicht ausgeschlossen werden.
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5.2 Hydrogeologischer Ñberblick

Der obere Grundwasserleiter ist, nach den vorliegenden hydrogeologischen Karten [U5], 
auf einem Niveau zwischen ca. 21,0 m und 24,0 m NHN, mit einem Flie�gef�lle in 
nordwestlicher Richtung, zu vermuten. 

Voraussetzung f�r die Ausbildung eines geschlossenen Wasserleiters ist dabei das Anstehen 
entsprechend durchl�ssiger B�den (Sande).

5.3 Baugrund- und GrundwasserverhÅltnisse

5.3.1 Baugrundschichtung

Die Baugrundverh�ltnisse im Bereich der geplanten Bauma�nahmen sind relativ einheitlich 
und entsprechen den nach Pkt. 5.1 zu erwartenden Verh�ltnissen. 

Ein gro�er Teil der zu �berplanenden Fl�che wird als Parkplatz genutzt.
Hier sind, mindestens in Teilbreichen, Auff�llungen erfolgt, um eine Befahrung zu erm�glichen.
Bei den Auff�llungen handelt es sich um ein schwach schluffiges Sand/Kies-Gemisch, mit 
gebrochenen Mineralstoffen (Schicht ). 
Die Bodenmaterialien dieser Schicht sind schwach humos durchsetzt. In diesem ca. 0,15 m 
bis 0,25 m starken Horizont sind z. T. Fremdbestandteile (Ziegelst�cke) angetroffen worden.

In den Randbereichen der Parkplatzfl�che, entlang der westlichen Flurst�cksgrenze und in 
dem Bereich, in dem Baumbestand und Buschwerk vorhanden sind, ist als Decklage ein 
humoser Oberboden (Schicht ) vorhanden. 
Die M�chtigkeit dieser Schicht betr�gt an den Aufschlusspunkten 0,10 m bis 0,65 m.

Hauptbodenarten im Untersuchungsgebiet sind eng gestufte und schwach schluffige Sande
(Schichten  und ). Diese B�den sind in allen Aufschl�ssen angetroffen worden.

Schluffige Sande (Schicht ) sind, bis auf die BS 6, nur untergeordnet und in Tiefen ab 
etwa 4,50 m aufgeschlossen worden.

Die Sande sind durchg�ngig mindestens mitteldicht, untergeordnet auch dicht gelagert.

Zur Veranschaulichung sind die Baugrund- und H�henverh�ltnisse unter Anlage 2.2.1 und 2.2.2 
als �bersicht und in drei Baugrundschnitten dargestellt.

5.3.2 GrundwasserverhÅltnisse

Der obere Grundwasserleiter wurde mit den ausgef�hrten Bohrtiefen nicht erreicht.
Stau- und Schichtwasser sind im Rahmen der Baugrunderkundung nicht angetroffen worden.
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6 Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen

6.1 Bautechnische Eigenschaften und Klassifizierung der Baugrundschichten

Die im Untersuchungsgebiet angetroffenen B�den sind anhand ihrer geologischen Merkmale, 
der Genese und ihrer ingenieurgeologischen Eigenschaften in Baugrundschichten unterteilt 
worden. Sie werden in den Pl�nen und Bohrprofilen mit einer Zahl, z. B. Schicht , 
gekennzeichnet. F�r das Bauvorhaben werden f�nf Baugrundschichten ausgehalten, die 
nachfolgend n�her beschrieben werden. 

F�r die Beurteilung der Lagerungsdichte der Sande wurde, bez�glich der ausgef�hrten 
Rammsondierungen (DPL), folgende Zuordnung getroffen:

lockere Lagerung N10  9
mitteldichte Lagerung N10 = 10 bis 44
dichte Lagerung N10  45

Schicht  AuffÅllung - Sand/Kies Gemisch, schwach schluffig [SU - GU]
MÅchtigkeit 0,15 m bis 0,25 m 
Petrographie nat�rliches Mineralkorngemisch, mit gebrochenen Anteilen, 

schwach schluffig und schwach humos durchsetzt
siehe Anlage 4.1.1

Genese aufgef�llt
Vorkommen BS 4, BS 5, BS 10, BS 12
Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht
Kornverteilung Schluffkorngehalt < 0,063 mm,  ca. 10 - 15 M. %
Frostempfindlichkeit gering bis mittel frostempfindlich, F 2
organischer Anteil vGl ~ 1 % - 1,5 % siehe Anlage 4.2.1
FÅrbung grau, dunkelgrau, braun, dunkelbraun
Besonderheiten in der BS 4 und BS 10 wurden Fremdbestandteile

(Ziegelst�cke) angetroffen

Schicht  Oberboden / Mutterboden SU/SU* - OH
MÅchtigkeit 0,10 m bis 0,65 m
Petrographie Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, humos siehe Anlage 4.1.2
Genese geogen
Vorkommen BS 1 - BS 3, BS 6 - BS 9, BS 11, BS 13, BS 14
Kornverteilung Schluffkorngehalt < 0,063 mm,   ca. 10 - 25 M. %
Lagerungsdichte locker bis mitteldicht
Frostempfindlichkeit gering bis mittel frostempfindlich, F 2
organischer Anteil vGl ~ 2 % - 3 % siehe Anlagen 

4.2.2 und 4.2.3
FÅrbung braun, dunkelbraun, dunkelgrau
DurchlÅssigkeit 5 x 10 -6 - 5 x 10 -5 m/s
Besonderheiten oberfl�chig z. T. stark durchwurzelt
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Schicht  Sand, eng gestuft SE
MÅchtigkeit 1,20 m bis  6,50 m (nicht durchteuft)
Petrographie Fein- bis Mittelsand, z. T. schwach grobsandig bis grobsandig siehe Anlage 4.1.3
Genese glazigen
Vorkommen in allen Aufschl�ssen
Kornverteilung Schluffkorngehalt < 0,063mm,  < 5 M. %
Lagerungsdichte mitteldicht, untergeordnet dicht Rammsondierung
Frostempfindlichkeit nicht frostempfindlich, F 1
FÅrbung hellbraun
DurchlÅssigkeit 5 x 10 -5 - 3 x 10 -4 m/s
Besonderheiten in diesem Horizont wurden vereinzelt Schluffb�nder 

angetroffen

Schicht  Sand, schwach schluffig SU
MÅchtigkeit 0,90 m bis  2,20 m (nicht durchteuft)
Petrographie Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig siehe Anlage 4.1.4
Genese glazigen
Vorkommen BS 3 - BS 6, BS 8, BS 9, BS 11, BS 12
Kornverteilung Schluffkorngehalt < 0,063mm,  5 bis < 15 M. %
Lagerungsdichte mitteldicht, untergeordnet dicht Rammsondierung
Frostempfindlichkeit gering bis mittel frostempfindlich, F 2
FÅrbung hellbraun
DurchlÅssigkeit 1 x 10 -5 - 5 x 10 -5 m/s

Schicht  Sand, schluffig SU*
MÅchtigkeit 1,20 m bis  6,50 m (nicht durchteuft)
Petrographie Fein- bis Mittelsand, schluffig bis stark schluffig (lehmig) siehe Anlage 4.1.5
Genese glazigen
Vorkommen BS 4, BS 6, BS 8, BS 10, BS 12, BS 13
Kornverteilung Schluffkorngehalt < 0,063mm,  15 bis < 40 M. %
Lagerungsdichte mitteldicht Bohrfortschritt
Frostempfindlichkeit sehr frostempfindlich, F 3
FÅrbung hellbraun
DurchlÅssigkeit 5 x 10 -7 - 1 x 10 -5 m/s
Besonderheiten in diesem Horizont wurden vereinzelt Schluffb�nder 

angetroffen

Hinweis:  Die DurchlÅssigkeitsbeiwerte wurden aus den durchgefÉhrten KorngrÇÄenverteilungen (nach Beyer,  
USBSC und  Mallet/Paquant) sowie anhand von Literaturdaten ÉberschlÅgig ermittelt.
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Tabelle 3 Bodengruppen, Bodenklassen, Verdichtungsklassen, Frostsicherheit

Schicht

Nr.

Beschreibung der Schicht Bodengruppe

DIN 18196

Bodenklasse

DIN 18300

(Ausgabe 09/2012)

Verdichtbar-

keitsklasse

ZTVA

Frostempfind-

lichkeit

ZTVE

 Auff�llung 
Sand/Kies - Gemisch, schwach schluffig

[SU - GU] 3 V 1 F 2

 Oberboden / Mutterboden SU/SU* - OH 1 / 3  - 4 - F 2 - F 3

 Sand, eng gestuft SE 3 V 1 F 1

 Sand, schwach schluffig SU 3 V 1 F 2

 Sand, schluffig SU* 4 V 2 F 3

Hinweis AuffÉllungen der Schicht  enthalten z. T. Fremdbestandteile (u. a. ZiegelstÉcke)

6.2 Homogenbereiche

Ausgehend von den Informationen zur Bauma�nahme sind die im Untersuchungsgebiet 
anstehenden B�den nach DIN 18300 in Homogenbereiche (HB) zu gliedern. 

Die anzugebenden Eigenschaften und Kennwerte sowie deren Bandbreiten basieren auf 
der Einstufung der Bauma�nahme in die geotechnische Kategorie GK 1, der erfolgten 
laboranalytischen Untersuchung (bodenmechanisch und chemisch) sowie den visuell 
erkennbaren Unterschieden bez�glich enthaltener Fremdbestandteile.

Die Unterteilung in Homogenbereiche muss im Rahmen der weiteren Planungen �berpr�ft 
und ggf. angepasst werden. Dazu werden weitere Abstimmungen zwischen den an der 
Projektplanung Beteiligten empfohlen.

Bezeichnung: HB E Homogenbereich Erdarbeiten

Tabelle 4 Homogenbereiche nach DIN 18300

Schicht

Nr.

Bodengruppe

DIN 18196

Bodenklasse

DIN 18300

(Ausgabe 09/2012)

Homogenbereiche

DIN 18300

(Ausgabe 08/2015)

 [SU - GU] 3 HB E I

 SU/SU* - OH 1 / 3 - 4 HB E II

 SE 3 HB E III

 SU 3 HB E III

 SU* 4 HB E III
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Tabelle 5 Homogenbereiche (HB) nach DIN 18300 - Kennwerte / Eigenschaften

Eigenschaften Einheit HB E I HB E II HB E III

orts�bliche Bezeichnung - Auff�llungen

sandig bis kiesig

Oberboden Sande

Bodengruppe (DIN 18196) - [SU - GU] SU/SU* - OH SE ; SU ; SU*

Schichtnummer -    ,  , 

Masseanteil Steine (63 - 200 mm) % 0 - 101), 2) 0 - 21), 2) 0 - 51)

Masseanteil Bl�cke (200 - 630 mm) % 0 - 21) 0 - 11) 0 - 21)

Masseanteil gro�e Bl�cke (> 630 mm) % 01) 01) 0 - 11)

Konsistenz - n. b. n. b. n. b.

Plastizit�t - n. b. n. b. n. b.

Lagerungsdichte - mitteldicht - dicht 4) locker - mitteldicht 4) mitteldicht - dicht 3), 4)

1) Literatur-/Erfahrungswerte,  2) Laborversuch,  3) Feld-/Handversuch,  4) Einsch�tzung nach Bohrfortschritt,  n. b. - nicht bestimmbar

Hinweis: Eine Quantifizierung des Steinanteils ist, auf Grund des Aufschlussverfahrens 
(Rammkernsondierung), im Rahmen der Baugrunderkundung, nicht m�glich.

6.3 Ergebnisse der chemischen Untersuchungen

Um die Wiederverwendbarkeit der im Rahmen der Bauma�nahme anfallenden B�den im 
Hinblick auf eine m�gliche Schadstoffbelastung beurteilen zu k�nnen, wurden an vier 
Mischproben chemische Untersuchungen durchgef�hrt.

Bei der vorgenommenen orientierenden Untersuchung handelt es sich um eine Voreinstufung 
auf der Basis von punktuellen Aufschl�ssen.
Im Rahmen der Bauausf�hrung wird eine weiterf�hrende Untersuchung empfohlen, um die 
Repr�sentativit�t der vorliegenden Untersuchungsergebnisse zu gew�hrleisten.

Bodenmaterialien, die vor Ort im Rahmen der Bauma�nahme nicht wiederverwendet werden, 
sind hinsichtlich ihrer m�glich Verwertung zu analysieren. 
Aushubb�den sind durch Haufwerksbeprobungen gem�� LAGA PN 98 zu untersuchen.

aus:  LAGA - Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen AbfÄllen

„Auf Grund seines Humusgehaltes eignet sich „Mutterboden“ (humoser Oberboden) nicht f�r 
die von der TR LAGA erfassten Verwertungsbereiche. 
M�gliche Verwertungswege f�r „Mutterboden“ sind das Auf- oder Einbringen auf oder in eine 
durchwurzelbare Bodenschicht oder die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, 
wobei hier die Anforderungen des � 12 BBodSchV zu beachten sind.“
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Nachfolgend sind die untersuchten Proben und Analyseergebnisse tabellarisch dargestellt.

Tabelle 6 Ergebnisse der Untersuchungen auf Grundlage der BBodSchV

Proben-
bezeichnung

Entnahme-
stelle

Entnahmetiefe
unter FOK [m]

Schicht 
Nr.

Beschreibung der Schicht ma�gebender
Parameter

Vorsorgewerte
(BBodSchV)

Probe 1

BS 1

BS 3

0,00 - 0,25

0,00 - 0,65





Oberboden / Mutterboden
(Sand, schwach schluffig, humos)

Oberboden / Mutterboden
(Sand, schluffig, humos)

Blei

Zink
nicht

eingehalten

Hinweis

Die Sondierungen BS 1 und BS 3 wurden in einem Bereich ausgef�hrt, der ebenfalls als 
Parkplatz genutzt wird.

Tabelle 7 Ergebnisse der Untersuchungen gem�� TR LAGA f�r Boden

Proben-
bezeichnung

Entnahme-
stelle

Entnahmetiefe
unter FOK [m]

Schicht 
Nr.

Beschreibung der Schicht ma�gebender 
Parameter

Zuordnungswert
(TR LAGA Boden)

Probe 2
BS 1

BS 3

0,25 - 1,00

0,65 - 1,00





Sand, enggestuft

Sand, schwach schluffig
pH - Wert Z 1.2

Probe 3
BS 5

BS 12

0,00 - 0,15

0,00 - 0,25






Auff�llung
Sand/Kies Gemisch, schwach schluffig

Auff�llung
Sand/Kies Gemisch, schwach schluffig

Kupfer, 

Nickel, Zink
Z 1.1

Probe 4
BS 5

BS 12

0,15 - 1,00

0,25 - 1,00





Sand, schwach schluffig

Sand, schwach schluffig
pH - Wert Z 1.2

Hinweis

Bis auf den pH-Wert wurden in den Proben 2 und 4 keine Auff�lligkeiten festgestellt.
F�r die Proben wurden Werte von 6,0 und 6,2 ausgewiesen (6,5 - 9,5 = Zuordnungswert Z 0).

Nach LAGA TR Boden 1997:  „Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar.
Bei �berschreitung ist die Ursache zu pr�fen (siehe dazu: Erl�uterungen zur Tabelle II 1.2-3).“

In der LAGA TR Boden 2004 sind zu diesem Sachverhalt keine Angaben mehr enthalten.
Bei einer zu erwartenden Verwertung dieser B�den, sollte daher u. a. mit der zust�ndigen 
Wasserbeh�rde R�cksprache gehalten werden.

Die vollst�ndigen Untersuchungsberichte sind unter Anlage 5 und 6 beigef�gt.
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7 Zusammenfassung der Baugrund- und GrundwasserverhÄltnisse

Die Baugrunduntersuchung erfolgte durch die Ausf�hrung von 14 Rammkernsondierungen,
mit Bohrtiefen von 3 x 5,00 m, 5 x 6,00 m und 6 x 7,00 m. 
Des weiteren wurden 4 Rammsondierungen (DPL), mit Tiefen von 4,00 m, ausgef�hrt.

Die Baugrundschichtung ist relativ einheitlich. 
Unter sandigen bis kiesigen Auff�llungen (Schicht ) oder unter einem humosen Oberboden 
(Schicht ), stehen durchg�ngig Sande an. Es handelt sich dabei um enggestufte Sande 
(Schicht ), schwach schluffige Sande (Schicht ) und schluffige Sande (Schicht ).

Der obere Grundwasserleiter wurde mit den ausgef�hrten Bohrtiefen nicht erreicht.
Stau- und Schichtwasser sind im Rahmen der Baugrunderkundung nicht angetroffen worden.

8 Grundbautechnische Bewertung / Empfehlungen

8.1 Geotechnische Kategorie

Die f�r die Baugrunduntersuchung zun�chst angenommene geotechnische Kategorie GK 1 
kann mit den vorliegenden Ergebnissen best�tigt werden.
Unter geotechnischen Gesichtspunkten sind, in dieser Planungsphase, hinsichtlich 
Aufschlussanzahl und Tiefe, keine zus�tzlichen Untersuchungen erforderlich.

8.2 TragfÅhigkeit / Wiederverwendbarkeit anstehender BÇden

Die Auff�llungen der Schicht  sind als ausreichend tragf�hig einzusch�tzen. Sie k�nnen, unter 
bodenmechanischen Aspekten, grunds�tzlich �berbaut oder auch wiederverwendet werden, 
wenn die Ergebnisse der chemischen Analyse gem�� TR LAGA f�r Boden (siehe Tabelle 7) 
dies zulassen.

Die humos durchsetzten Sande der Schicht  (Oberboden / Mutterboden) sind, auf Grund 
des Gehaltes an organischer Substanz, vollst�ndig aus den zu �berbauenden Fl�chen 
abzutragen. Die m�gliche Tragf�higkeit dieser Schicht ist daher nicht relevant. 
Bodenmaterialien dieser Schicht k�nnen im Rahmen landschaftsbaulicher Ma�nahmen ggf. vor 
Ort wiederverwendet werden, wenn die Ergebnisse der chemischen Analyse gem�� BBodSchV 
(Analytik und Bewertung: Vorsorgewerte f�r B�den - siehe Tabelle 6) dies zulassen.

Die Sande der Schichten  ,  und  stellen f�r die geplanten Bauma�nahmen einen 
tragf�higen Baugrund dar, wenn die Fundamentierung den �rtlichen Verh�ltnissen angepasst 
wird. Die aus diesem Horizont zu erwartenden Setzungen werden sich nach Aufbringung der 
Last �berwiegend sofort einstellen. Im Rahmen von Aushubarbeiten (u. a. Fundamentierung) 
gewonnene Bodenmaterialien k�nnen, unter bodenmechanischen Aspekten, grunds�tzlich 
wieder vor Ort verwendet werden.
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9 GrÅndungstechnische Schlussfolgerungen fÅr HochbaumaÇnahmen

9.1 Allgemeines

F�r die Bemessung der Fundamentierung ist das Anstehen von Sanden ( , ) ma�gebend.

Bodenmaterialien der Schicht  (Oberboden) sind vollst�ndig aus dem zu �berbauenden 
Bereich zu entfernen. Auff�llungen der Schicht  sind nur dann aufzunehmen, wenn dies 
nach den vorliegenden Analyseergebnissen (siehe Pkt. 6.3 und 8.2) notwendig ist oder wenn 
grober Bauschutt in diesem Horizont angetroffen wird.

Die nach dem erforderlichen Bodenabtrag in der Aushubsohle anstehenden Sande sind 
nachzuverdichten, um Auflockerungen im Zuge der Aushubarbeiten zu beseitigen.
F�r Bodenauftr�ge und Ausgleichsschichten wird der Einbau frostsicherer und
verdichtungsf�higer B�den (SE - SW) empfohlen. 
Diese sind lagenweise einzubauen und zu verdichten (DPr > 97%). 
Zur Pr�fung von Schichtdicken bis max. 0,30 m kann, alternativ zum Proctorversuch 
(Entnahme von Ausstechzylindern), die dynamische Fallplatte verwendet werden. 
Es sind dann Tragf�higkeiten von Evd  30 MPa zu dokumentieren.
Bei einer Pr�fung von gr��eren Schichtdicken k�nnen Rammsondierungen ausgef�hrt werden.
Es sind dann Lagerungsdichten D  0,40 nachzuweisen.

Bei den angegebenen Verdichtungsgraden bzw. nachzuweisenden Lagerungsdichten handelt 
es sich um Mindestanforderungen. In Abh�ngigkeit von den statischen Erfordernissen oder 
produkt-/projektbezogenen Herstellerangaben, k�nnen auch h�here Anforderungen bestehen.

9.2 Bauwerksfundamente

Am Standort ist eine Flachgr�ndung auf Streifen- und Einzelfundamenten m�glich. 
Es ist eine frostsichere Gr�ndungstiefe von mindestens 0,80 m vorzusehen.
Gr�ndungshorizont sind f�r alle Fundamente die Sande der Schichten  oder .

Um die Gr��enordung zu erwartender Setzungen absch�tzen zu k�nnen, wurden f�r 
Gr�ndungen auf Streifen- und Einzelfundamenten Grundbruch- und Setzungsberechnungen 
durchgef�hrt. Grundlage waren die nach Pkt. 1.4 bekannten Angaben zum Bauvorhaben.

F�r die Berechnungen wurde folgendes Baugrundmodell verwendet:

Berechnungsmodell

bis 2,00 m unter GOK Sand (Schicht ), mitteldicht gelagert
bis 4,00 m unter GOK Sand (Schicht ), mitteldicht gelagert
bis 7,00 m unter GOK Sand (Schicht ), mitteldicht gelagert
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Die Berechnungen erfolgten f�r Streifenfundamente mit einer Einbindetiefen von 0,80 m und 
1,00 m, jeweils f�r Breiten von 0,30 m bis 0,80 m (Anlagen 7.1 und 7.2). 

F�r Einzelfundamente erfolgten Berechnungen mit Einbindetiefen von 0,80 m und 1,00 m, f�r 
folgende Abmessungen: L�nge:  1,75 m       Breite:  1,05 m bis 1,75 m      (Anlage 8.1 / 8.2)

L�nge:  2,00 m       Breite:  1,00 m bis 2,00 m      (Anlage 8.3 / 8.4)
L�nge:  2,25 m       Breite:  1,05 m bis 2,25 m      (Anlage 8.5 / 8.6)

Den Fundamentdiagrammen k�nnen, in Abh�ngigkeit von der Fundamentgeometrie, die 
jeweiligen Bemessungswerte des Sohlwiderstandes und die rechnerisch zu erwartenden 
Setzungen entnommen werden. 

Werden mit den vorliegenden Berechungen nicht die geplanten Fundamentabmessungen 
„abgedeckt“, wird die Ausf�hrung projektbezogener Berechnungen empfohlen.

 Hinweis zu den Berechnungen

Wegen vereinfachter Annahmen (u. a. der Ableitung von Bodenkennwerten an gest�rten 
Bodenproben, Baugrundmodell) und notwendiger Mittelbildungen, k�nnen Setzungs-
berechnungen zu Ergebnissen f�hren, die bis ca. 50 % von den tats�chlich eintretenden 
Setzungen abweichen.

9.3 Berechnungskennwerte

Anhand von Erfahrungswerten k�nnen folgende charakteristische Kennwerte f�r Berechnungen 
abgeleitet werden.

Tabelle 8 charakteristische Kennwerte

Schicht

Nr.

Bodengruppe

DIN 18 196

Lagerungsdichte

Konsistenz

Wichte

 ‘

kN/m3

Reibungswinkel

‘k

Grad

Koh�sion

c‘k

kN/m2

Steifemodul

Es,k

MN/m2

Baugrundersatz [SE - SW] mitteldicht 17,5 10,0 33 0 30 - 50

 [SU - GU] mitteldicht - dicht 19,0 - 19,5 11,0 - 11,5 35 - 37 0 80 - 100

 SU/SU* - OH locker

mitteldicht

17,0

17,5

10,0

10,5

28

30

0

0

ist auszutauschen

 SE mitteldicht

dicht

17,5

18,5

10,0

10,5

33

35

0

0

30 - 50

60 - 80

 SU mitteldicht

dicht

18,0

19,0

10,5

11,0

33

35

0

0

30 - 50

60 - 80

 SU* mitteldicht 18,5 11,0 32 0 20 - 25
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9.4 Wasserhaltung

Wasserhaltungsma�nahmen werden nicht erforderlich.

9.5 Schutz der Baugrube / Schutz des Baugrundes

Die anstehenden B�den sind senkrecht geschachtet nicht �ber einen l�ngeren Zeitraum 
standfest, so dass Abb�schungen vorzusehen sind. Unbelastete Baugrubenb�schungen, 
bis 2,0 m Tiefe, k�nnen in den Schichten  und  unter  45� hergestellt werden.

Tiefere Gruben oder belastete B�schungen (z. B. Bauger�te, Erdhalden) sind rechnerisch mit 
den Werten nach Tabelle 8 nachzuweisen. 

Durchfrorene B�den der Schicht  (schwach schluffige Sande) d�rfen nicht �berbaut werden 
und sind gegen einen geeigneten F�llboden oder ggf. Magerbeton auszutauschen.

9.6 Bauwerksschutz

Ma�gebend f�r die Abdichtung von erdber�hrten Bauteilen ist die DIN 18533-1 (Juni 2017).
Als Bemessungswasserstand gegen Durchfeuchtung sind das vorgesehene Planumsniveau 
(UK Bodenplatte/Fu�boden) sowie das am Bauwerk geplante Niveau GOK Au�enanlagen zu 
ber�cksichtigen. Bei notwendigen Auff�llungen ist hier des weiteren die Durchl�ssigkeit der 
aufzubringenden B�den zu beachten.

10 Kanalbau

10.1 Herstellen des Leitungsgrabens

Ma�gebend bei der Verlegung der Leitungen in offener Bauweise sind u. a. die :

- DIN EN 1610 (Verlegung und Pr�fung von Abwasserleitungen und -kan�len) 
- DIN 4123 (Ausschachtungen, Gr�ndungen, Unterfangungen im Bereich 

bestehender Geb�ude)
- DIN 4124 (Baugruben und Gr�ben, B�schungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau)
- DIN 4150 (Ersch�tterungen im Bauwesen)

Es sind Verlege- / Absetztiefen der Kan�le und Sch�chte bis 3,00 m vorgesehen. 
In der Baugrubensohle sind danach Sande der Schichten  und  zu erwarten.

Die Aushubarbeiten sind m�glichst mit einer R�umschaufel ohne Z�hne vorzunehmen 
(glatt abziehen), um Auflockerungen zu vermeiden. 
Auflockerungen sind durch dynamische Nachverdichtung zu beseitigen.
In der Grabensohle werden teilweise frostver�nderliche B�den () anstehen. 
Diese sind durch eine sofortige �berdeckung vor Frost zu sch�tzen. Durchfrorene B�den 
d�rfen nicht �berbaut werden und sind gegen einen geeigneten F�llboden auszutauschen.
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10.2 Verbaue

F�r die Verlege- und Gr�ndungsarbeiten (bis 1,75 m Tiefe und ohne seitliche Auflast) wird kein 
Verbau erforderlich, wenn die Kanten ab 1,25 m bis max. 1,75 m H�he unter 45� abgeb�scht 
werden. Bei notwendigen Aushubtiefen > 1,75 m, sind die Baugruben zu verbauen. 

Als Verbau k�nnen maschinelle Grabenverbausysteme (z. B. Verbauboxen - Krings Verbau) 
eingesetzt werden. F�r alle verwendeten Verbauarten sind, soweit nicht Muster-/Typenstatiken 
vorliegen, statische Nachweise hinsichtlich ihrer Eignung zu f�hren. 
Mit dem Einstellen des Verbaues sind vorhandene Hohlr�ume kraftschl�ssig zu hinterf�llen. 
Der Verbau ist kontinuierlich, mit fortschreitender Verf�llung des Grabens, zu ziehen.

10.3 GrÉndung der Leitungen

Die im Gr�ndungsbereich der Leitungen zu erwartenden B�den ( , ) stellen einen 
tragf�higen Baugrund dar und k�nnen ohne zus�tzliche Aufwendungen �berbaut werden. 

10.4 VerfÉllen des Leitungsgrabens

Auf Grund ihres hohen Brechkorn- bzw. Kiesanteils sollte gepr�ft werden, ob die Auff�llungen 
der Schicht , unter Ber�cksichtigung der vorliegenden Analytik (siehe Pkt. 6.3), im Rahmen 
von „untergeordneten Befestigungsma�nahmen“, wieder verwendet werden k�nnen.

Eine Verwendung der humosen Sande (Schicht ) als Verf�llmaterial ist nicht zul�ssig.

Sande der Schichten  und  sind uneingeschr�nkt f�r einen Wiedereinbau geeignet.

Im Leitungsgraben ist ein Verdichtungsgrad von DPr > 98% zu gew�hrleisten. 
Neben Proctorversuchen (DIN 18 125 T2 / DIN 18 127) bzw. als Alternative zu diesen 
wird die Ausf�hrung von Rammsondierungen empfohlen, da hier die Einbauqualit�t �ber die 
gesamte Verf�llh�he beurteilt werden kann. Bei einer Pr�fung mit der Leichten Rammsonde 
(DPL) sind dann Schlagzahlen N10 > 20 nachzuweisen.

10.5 Wasserhaltung

Wasserhaltungsma�nahmen werden nicht erforderlich.
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11 Ausbau der VerkehrsflÄchen

11.1 Notwendige Dicke des frostsicheren Oberbaus

Genaue Angaben zur Lage der Gradiente der neu auszubauenden Verkehrsfl�chen liegen 
gegenw�rtig noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass f�r die Bemessung hinsichtlich 
des Frostkriteriums die gering bis mittel frostempfindlichen B�den der Schicht  ma�gebend 
werden. Die Bemessung erfolgt daher f�r F 2 - B�den, f�r die Bk 1,0 und Bk 1,8.

In der folgenden Tabelle wird eine Bemessung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus 
unter Ber�cksichtigung der Mehr- und Minderdicken nach RStO 12, Tab. 7, unter geotech-
nischen Kriterien vorgenommen. Die Annahmen sind im Rahmen der Planung zu pr�fen. 

Tabelle 9 Mindestdicke des frostsicheren Stra�enaufbaus (aus RStO 12)

Frostempfindlich- Dicke in cm bei Belastungsklasse
keitsklasse Bk100 bis Bk10 Bk3,2 bis Bk1,0 Bk 0,3 Bk

1,0
Bk
1,8

F 2 55 50 40 50
F 3 65 60 50

Mehr- oder Minderdicken infolge �rtlicher Verh�ltnisse
Frosteinwirkung Zone I Ö 0cm

Zone II + 5cm + 5
Zone III + 15cm

kleinr�umige ungÉnstige KlimaeinflÉsse, z.B. Nordhang, Kammlagen von Gebirgen + 5cm
Klimaunter- keine besonderen KlimaeinflÉsse Ö 0cm � 0
schiede gÉnstige KlimaeinflÉsse bei geschlossener seitlicher Bebauung - 5cm
Wasserverh�ltnisse kein Grund- oder Schichtenwasser bis in eine Tiefe von 1,50m unter Planum Ö 0cm � 0
im Untergrund Grund- oder Schichtenwasser dauernd oder zeitweise hÇher als 1,50m unter Planum + 5cm

Einschnitt, Anschnitt + 5cm
Lage der Gradiente GelÅndehÇhe bis Damm  2,0m Ö 0cm � 0

Damm > 2m - 5cm
Entw�sserung der
Fahrbahn /

EntwÅsserung der Fahrbahn Éber Mulde, GrÅben bzw. BÇschungen Ö 0cm � 0

Ausf�hrung der 
Randbereiche 

EntwÅsserung der Fahrbahn und Randbereiche Éber Rinnen bzw. 
AblÅufe und Rohrleitungen

- 5cm

notwendige Dicke des frostsicheren Oberbaues 55 cm

Die notwendige Dicke des frostsicheren Oberbaus betr�gt f�r die Belastungsklassen 
Bk 1,0 und Bk 1,8 = 55 cm. F�r die notwendige Gesamtdicke des Oberbaues sind aber 
ebenfalls die Angaben der nachfolgenden Kapitel zu beachten.

11.2 TragfÅhigkeit des Planums

Die angetroffenen Bodenmaterialien k�nnen, eine entsprechende M�chtigkeit sowie 
Nachverdichtung vorausgesetzt, hinsichtlich ihres Tragverhaltens wie folgt beurteilt werden :

Schicht  - Auff�llung - Sand/Kies Gemisch - Ev2  45 MPa
Schicht  - Oberboden / Mutterboden - ist vollst�ndig auszutauschen
Schicht  - Sand, eng gestuft - Ev2  45 MPa
Schicht  - Sand, schwach schluffig - Ev2  45 MPa
Schicht  - Sand, schluffig - Ev2  30 MPa
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11.3 Empfehlungen zum vollstÅndigen Neuausbau von VerkehrsflÅchen

Die humos durchsetzten B�den der Schicht  (Oberboden / Mutterboden) sind vollst�ndig aus 
den zu �berbauenden Bereichen zu entfernen.

Im Planum der neu auszubauenden Verkehrsfl�chen werden dann eng gestufte und schwach 
schluffige Sande der Schichten  und  anstehen.
Eine sachgem��e Verdichtung vorausgesetzt, sind auf diesen B�den erfahrungsgem�� 
Tragf�higkeiten von Ev2  45 MPa sicher zu gew�hrleisten.

Unter Ber�cksichtigung der notwendigen Dicke des frostsicheren Oberbaues (siehe Pkt. 11.1), 
k�nnen dann die standardisierten Bauweisen der RStO 12 ausgef�hrt werden.
Zus�tzliche Aufwendungen sind nicht erforderlich, um die erforderlichen Tragf�higkeiten 
gew�hrleisten zu k�nnen.

Im Planum sind frostver�nderliche B�den () zu erwarten. Diese sind durch eine umgehende 
�berdeckung, in einer ausreichenden M�chtigkeit, vor einem Durchfrieren zu sch�tzen. 
Durchfrorene Schichten d�rfen nicht �berbaut werden und sind auszutauschen.

Prinzipiell wird, um die Eignung einer Bauweise zu dokumentieren und Mehraufwendungen 
auf ein Mindestma� zu reduzieren, eine Planumsabnahme durch den Unterzeichner und 
die Ausf�hrung von Lastplattendruckversuchen auf Probefeldern empfohlen.
Gepr�ft werden sollte dabei grunds�tzlich die Endtragf�higkeit auf OK Tragschicht.
Festlegungen zu den Probefeldern (u. a. Lage, Abmessungen) sind vom Unterzeichner 
zu treffen. Um die Versuchsergebnisse werten zu k�nnen, ist die Herstellung durch die �rtliche 
Bauleitung bzw. den Unterzeichner zu �berwachen.

12 Versickerung

Ma�gebend f�r Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser sind u. a. das Arbeitsblatt DWA-A 138 sowie die Hinweise zur Versickerung von 
Niederschlagswasser im Stra�enraum von der Forschungsgesellschaft f�r Stra�en- und 
Verkehrswesen. Es sind, bezogen auf das Bauvorhaben, folgende Grunds�tze zu beachten :

- Voraussetzung f�r die Versickerung ist danach eine Wasserdurchl�ssigkeit im Bereich 
von kf = 1 x 10-3 bis 1 x 10-6 m/s.

- Die M�chtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren h�chsten 
Grundwasserstand, grunds�tzlich mindestens 1,0 m betragen. 

F�r die Beurteilung der Versickerung ma�gebend, ist das Anstehen von Sanden der Schichten 
 und  (Hauptbodenarten). Die erforderliche Wasserdurchl�ssigkeit ist hier gew�hrleistet. 

Durch die BS 6 wurden, im Tiefenbereich von 0,20 m bis 1,10 m, schluffige (lehmige) Sande 
der Schicht  angetroffen. Die Durchl�ssigkeit liegt hier im Grenzbereich der zul�ssigen Werte.
Sickeranlagen sind so zu planen und auszuf�hren, dass dieser Horizont durchsto�en wird.
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Die notwendige M�chtigkeit des Sickerraumes, bezogen auf den Grundwasserhorizont, ist im 
gesamten Untersuchungsgebiet vorhanden.

Schlussfolgerung

Eine den Vorschriften entsprechende Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist,
unter Ber�cksichtigung der Einschr�nkungen f�r die Schicht , im gesamten Baufeld m�glich.

13 Baubegleitende Éberwachung

Erd- und Stra�enbauarbeiten sind durch Eigen�berwachungs- und Kontrollpr�fungen zu 
begleiten. Werden Abweichungen hinsichtlich der Baugrundverh�ltnisse zum vorliegenden 
Bericht festgestellt, ist der Unterzeichner oder ein anderer Mitarbeiter der IGU mbH zu 
verst�ndigen. F�r alle vom Auftragnehmer gelieferten Baustoffe sind Eignungsnachweise 
vor dem Einbau vorzulegen.

14 ErgÄnzende Hinweise

Die im vorliegenden Bericht enthaltenen Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen und 
der bautechnischen Aussagen beziehen sich ausschlie�lich auf den Kenntnisstand des 
Unterzeichners zum Zeitpunkt der Beauftragung bzw. der Erarbeitung des Berichtes 
(siehe Unterlagenverzeichnis und Angaben zum Bauvorhaben Kap. 1.2 -1.4).
Ergeben sich im Zuge weiterer Planungen �nderungen, sind die Angaben des vorliegenden 
Berichtes diesbez�glich zu �berpr�fen und ggf. zu erg�nzen bzw. konkretisieren. 

aufgestellt:

(Dipl.-Ing. Detlef Sachert)
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Ébersicht - BaugrundverhÑltnisse im Bereich der Verkehrs- und VersickerungsflÑchen  -  siehe Anlage 2.2.1

BS 14 / RS 
30,01 m

BS 12 / RS 
31,73 m

BS 9 / RS 
29,92 m

BS 7 / RS 
32,32 m

BS 1 
33,32 m

BS 2 
32,51 m

BS 3 
32,61 m

BS 4 
31,92 m

BS 5 
31,23 m

BS 6 
29,03 m

BS 8 
31,10 m

BS 10 
31,41 m

BS 11 
30,45 m

BS 13 
30,98 m

I I

II II

III III
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Vorhaben

Planbezeichnung

MaÄstab: bearbeitet : Puppe Auftrag - Nr.:

HÅhenbezug : gezeichnet : Puppe Anlagen - Nr.:

Ingenieurgesellschaft fÇr Grundbau und Umwelttechnik mbH
19073 WittenfÄrden   Nordring 12         Tel.: (0385)64 55-10      Fax.: (0385)64 55-110

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

BaugrundverhÉltnisse im Bereich der Verkehrs- und VersickerungsflÉchen

H = 1 : 75

DHHN 92

03/2022

03/2022

22 014

2.2.1

SU*-OH0,00
0,20

SU*

1,10

SE

2,30

SU

6,006,00

2

5

3

4

BS 6
29,03

F3

F3

F1

F2

HÅhensystem :

SU-OH0,00
0,25

SE

6,006,00

2

3

BS 1
33,32

F3

F1

Sachert

Sachert

SU*-OH0,00
0,10

SE

5,60 SU*
6,006,00

2

3

5

BS 2
32,51

F3

F1

F3

Schicht

Nr.

Beschreibung der Schicht Bodengruppe

DIN 18196

Bodenklasse

DIN 18300

(Ausgabe 09/2012)

Verdichtbar-

keitsklasse

ZTVA

Frostempfind-

lichkeit

ZTVE

 AuffÅllung 

Sand/Kies - Gemisch, schwach schluffig

[SU - GU] 3 V 1 F 2

 Oberboden / Mutterboden SU/SU* - OH 1 / 3  - 4 - F 2 - F 3

 Sand, eng gestuft SE 3 V 1 F 1

 Sand, schwach schluffig SU 3 V 1 F 2

 Sand, schluffig SU* 4 V 2 F 3

Hinweis AuffÄllungen der Schicht  enthalten z. T. Fremdbestandteile (u. a. ZiegelstÄcke)

SU*-OH
0,00

0,65
SU

1,40

SE

6,006,00

2

4

3

BS 3
32,61

F3

F2

F1

[SU]-[GU]0,00
0,20

SU

1,60

SE

4,20

SU*

6,006,00

1

4

3

5

BS 4
31,92

F2

F2

F1

F3

[SU]-[GU]0,00
0,15

SU

1,40

SE

3,40

SE

5,005,00

1

4

3

3

BS 5
31,23

F2

F2

F1

F1

BS 1 bis BS 5   -  geplanter Ausbau von VerkehrsflÉchen BS 6  -  geplanter Versickerungsbereich

Ñbersichtsdarstellung
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Vorhaben

Planbezeichnung

MaÄstab: bearbeitet : Puppe Auftrag - Nr.:

HÅhenbezug : gezeichnet : Puppe Anlagen - Nr.:

Ingenieurgesellschaft fÇr Grundbau und Umwelttechnik mbH
19073 WittenfÄrden   Nordring 12         Tel.: (0385)64 55-10      Fax.: (0385)64 55-110

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Baugrundschnitte I - I ; II - II ;  III - III  (Prinzipdarstellung)

L = ca. 1 : 500 / H = 1 : 125

DHHN 92

03/2022

03/2022

22 014

2.2.2

SU*-OH0,00

0,55

SU

2,70 SE
3,00

SE

7,007,00

2

4

3

3

BS 9
29,92

F3

F2

F1

F1

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

HÅhensystem :

SU*-OH0,00

0,60

SE

7,007,00

2

3

BS 7
32,32

F3

F1

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

Sachert

Sachert

SU*-OH0,00
0,50

SU

2,20

SE

6,40 SU*
7,007,00

2

4

3

5

BS 8
31,10

F3

F2

F1

F3

[SU]-[GU]0,00
0,25

SU

1,90

SE

4,80

SU*

7,007,00

1

4

3

5

BS 12
31,73

F2

F2

F1

F3

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

SU-OH0,00

0,45

SE

4,90

SU*

7,007,00

2

3

5

BS 13
30,98

F2

F1

F3

SU*-OH0,00

0,50 SE
1,00

SE

7,007,00

2

3

3

BS 14
30,01

F3

F1

F1

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

Baugrundschnitt I - I Baugrundschnitt II - II
- Norden -

[SU]-[GU]0,00
0,20

SE

4,50 SU*
5,005,00

1

3

5

BS 10
31,41

F2

F1

F3

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

SU*-OH0,00
0,20 SU
0,80

SE

5,005,00

2
4

3

BS 11
30,45

F3
F2

F1

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

Baugrundschnitt III - III

Schicht

Nr.

Beschreibung der Schicht Bodengruppe

DIN 18196

Bodenklasse

DIN 18300

(Ausgabe 09/2012)

Verdichtbar-

keitsklasse

ZTVA

Frostempfind-

lichkeit

ZTVE

 AuffÅllung 

Sand/Kies - Gemisch, schwach schluffig

[SU - GU] 3 V 1 F 2

 Oberboden / Mutterboden SU/SU* - OH 1 / 3  - 4 - F 2 - F 3

 Sand, eng gestuft SE 3 V 1 F 1

 Sand, schwach schluffig SU 3 V 1 F 2

 Sand, schluffig SU* 4 V 2 F 3

Hinweis AuffÄllungen der Schicht  enthalten z. T. Fremdbestandteile (u. a. ZiegelstÄcke)

- Norden -- SÅden - - SÅden -

- SÅden - - Norden -
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

33,0

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Fein- bis Mittelsand,
schwach schluffig, humos)

0,00

0,25

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig,
hellbraun (ab 4,20 m mit SchluffbÄndern)

6,006,00

P1-0,25

P2-1,00

F3

F1

2

3

SU-OH

SE

33,32m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 1

siehe Lageplan

3.1

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

Mutterboden - , braun (Fein- bis Mittelsand,
schluffig, humos, mit Kies durchsetzt)

0,00

0,10

Mittelsand, feinsandig, hellbraun

5,60 Feinsand bis Mittelsand, schluffig, hellbraun, braun
(SchluffbÄnder)

6,006,00

P1-1,00

F3

F1

F3

2

3

5

SU*-OH

SE

SU*

32,51m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 2

siehe Lageplan

3.2

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

Mutterboden - , dunkelbraun, dunkelgrau (Fein- bis
Mittelsand, schwach grobsandig, schluffig, humos)

0,00

0,65

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig,
hellbraun

1,40

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun

6,006,00

P1-0,65

P2-1,20

P3-3,50

F3

F2

F1

2

4

3

SU*-OH

SU

SE

32,61m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 3

siehe Lageplan

3.3

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

AuffÉllung - sandig, schwach schluffig, kiesig,
grau, dunkelgrau (Sand, schwach chluffig, sehr
schwach humos, mit Schotter/Kies durchsetzt,
ZiegelstÉcke)

0,00

0,20

Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig,
hellbraun

1,60

Mittelsand, feinsandig, hellbraun

4,20

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, hellbraun
(einzelne SchluffbÄnder)

6,006,00

P1-0,20

P2-1,00

P3-6,00

F2

F2

F1

F3

1

4

3

5

[SU]-[GU]

SU

SE

SU*

31,92m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 4

siehe Lageplan

3.4

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

AuffÉllung - sandig, schwach schluffig, kiesig,
grau, dunkelgrau (Sand, schwach schluffig, sehr
schwach humos, mit Schotter/Kies durchsetzt)

0,00

0,15

Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig,
hellbraun

1,40

Feinsand bis Mittelsand, hellbraun (einzelne
Kiese)

3,40

Mittelsand, feinsandig, hellbraun

5,005,00

P1-0,15

P2-1,00

P3-3,00

F2

F2

F1

F1

1

4

3

3

[SU]-[GU]

SU

SE

SE

31,23m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 5

siehe Lageplan

3.5

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Feinsand,
mittelsandig, stark schluffig, humos)

0,00

0,20

Feinsand bis Mittelsand, stark schluffig, hellbraun
(lehmig)

1,10

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, hellbraun

2,30

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig,
hellbraun

6,006,00

P1-0,20

P2-1,00

P3-2,00

P4-4,00

F3

F3

F1

F2

2

5

3

4

SU*-OH

SU*

SE

SU

29,03m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 6

siehe Lageplan

3.6

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

32,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Fein- bis Mittelsand,
schluffig, humos, einzelne Kiese)

0,00

0,60

Mittelsand, feinsandig (ab 5,80 m SchluffbÄndern)

7,007,00

P1-0,60

P2-2,00

F3

F1

2

3

SU*-OH

SE

32,32m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 7

siehe Lageplan

3.7

03.02.2022 1:50 DHHN 92

19
25
41
32
23
24
19
16
14
22
27
30
32
28
29
28
25
24
22
19
19
17
17
18
19
20
19
20
20
20
20
20
26
39
46
52
56
57
62
59

DPL

1,0

2,0

3,0

4,0

0 5 10 15 20

HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Fein- bis Mittelsand,
schluffig, humos)

0,00

0,50

Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig,
hellbraun

2,20

Mittelsand, feinsandig, hellbraun (ab 2,50 m
einzelne SchluffbÄnder)

6,40
Mittelsand, feinsandig, schluffig, hellbraun
(SchluffbÄnder)

7,007,00

P1-0,50

P2-1,00

P3-2,00

P4-7,00

F3

F2

F1

F3

2

4

3

5

SU*-OH

SU

SE

SU*

31,10m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 8

siehe Lageplan

3.8

08.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Fein- bis Mittelsand,
schluffig, humos)

0,00

0,55

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig,
hellbraun

2,70 Mittelsand bis Grobsand, feinsandig, hellbraun

3,00

Mittelsand, feinsandig, hellbraun (ab 4,00 m
vereinzelte SchluffbÄnder)

7,007,00

P1-0,55

P2-5,00

F3

F2

F1

F1

2

4

3

3

SU*-OH

SU

SE

SE

29,92m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 9

siehe Lageplan

3.9

08.02.2022 1:50 DHHN 92

3
7
8

12
17
15
10
10
10
10
11
11
10
11
11
10
12
10
10
16
13
13
16
23
25
28
33
35
34
38
30
32
33
35
35
38
33
35
38
36

DPL

1,0

2,0

3,0

4,0

0 5 10 15 20

HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

Mutterboden - , braun, dunkelbraun (Feinsand,
mittelsandig, schluffig, humos)

0,00

0,20
Feinsand, stark mittelsandig, schwach schluffig,
hellbraun

0,80

Mittelsand, feinsandig, hellbraun

5,005,00

P1-0,20

P2-0,80

F3

F2

F1

2

4

3

SU*-OH

SU

SE

30,45m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 11

siehe Lageplan

3.11

09.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

AuffÉllung - sandig, schwach schluffig, kiesig,
dunkelgrau (Sand, schwach schluffig, sehr
schwach humos, mit Schotter/Kies durchsetzt)

0,00

0,25

Feinsand bis Mittelsand, schwach schluffig,
hellbraun

1,90

Mittelsand, feinsandig, hellbraun (bereichsweise
schwach grobsandig)

4,80

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, hellbraun
(SchluffbÄnder)

7,007,00

P1-0,25

P2-1,00

P3-4,50

P4-6,50

F2

F2

F1

F3

1

4

3

5

[SU]-[GU]

SU

SE

SU*

31,73m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 12

siehe Lageplan

3.12

08.02.2022 1:50 DHHN 92

74
62
44
39
38
35
36
33
30
30
32
26
24
23
25
24
20
18
15
12
26
24
23
22
20
22
19
20
21
22
23
20
24
32
36
33
35
38
35
35

DPL

1,0

2,0

3,0

4,0

0 5 10 15 20

HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

Mutterboden - , grau, braun (Fein- bis Mittelsand,
schwach schluffig, schwach humos)

0,00

0,45

Mittelsand, feinsandig, hellbraun

4,90

Feinsand bis Mittelsand, schluffig, hellbraun
(einzelne SchluffbÄnder, sehr hoher
Bohrwiderstand)

7,007,00

P1-0,45

P2-1,00

P3-2,00

F2

F1

F3

2

3

5

SU-OH

SE

SU*

30,98m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 13

siehe Lageplan

3.13

08.02.2022 1:50 DHHN 92
HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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Projekt / Nr:

LokalitÄt:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: HÅhenmaÇstab:

Bemerkungen:

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

Mutterboden - , dunkelbraun (Feinsand,
mittelsandig, schluffig, humos)

0,00

0,50
Mittelsand, feinsandig, hellbraun (schwach
humosstreifig)

1,00

Mittelsand, feinsandig, hellbraun (ab 1,50 m
vereinzelte SchluffbÄnder)

7,007,00

P1-0,50

P2-1,00

P3-7,00

F3

F1

F1

2

3

3

SU*-OH

SE

SE

30,01m

22 014

Selmsdorf, Feuerwehr

BS 14

siehe Lageplan

3.14

08.02.2022 1:50 DHHN 92

3
5

10
9

12
12
10
11
11
12
11
11
12
13
13
16
14
12
10
12
10
15
15
18
16
19
22
25
24
26
29
32
36
34
38
32
35
42
40
36

DPL

1,0

2,0

3,0

4,0

0 5 10 15 20

HÅhenbezug:

Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:

ZTVEDIN 18196
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SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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ne
r<

d
in

%
de

rG
es

am
tm

en
ge

0

10
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50
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70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
de

rK
År

ne
r<

d
in

%
de

rG
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur

Aufschluss

Entnahmestelle

Tiefe

Bodenart n. DIN 4022

Bodengruppe n. DIN 18196

U / Cc

T/U/S/G [%]:

Frostsicherheit

k-Wert [Mallet/Paquant]

Schichtnummer

BS 4

0,00 - 0,20

G,
_
s, u'

[SU-GU]

-/-

- /13.5/36.9/49.6

F 2

4.8 * 10 -5

1

BS 5

0,00 - 0,15

S,
_
g, u'

[SU]

-/-

- /14.5/50.2/35.3

F 2

2.4 * 10 -5

1

BS 12

0,00 - 0,25

G,
_
s, u'

[GU]

-/-

- /10.3/31.4/58.2

F 2

9.6 * 10 -5

1

Bericht: 22 014

Anlage: 4.1.1

Bemerkungen:

Grau hinterlegt ist der Sieblinienbereich einer
Frostschutzschicht 0/45 (ZTV SoB-StB 04)

IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

Art der Entnahme: gestÅrt

KÅrnungslinie

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Bearbeiter: Sachert Datum: 01.03.2022Seite 108 von 138



SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
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de
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År

ne
r<

d
in

%
de

rG
es
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tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur

Aufschluss

Entnahmestelle

Tiefe

Bodenart n. DIN 4022

Bodengruppe n. DIN 18196

U / Cc

T/U/S/G [%]:

Frostsicherheit

k-Wert [Mallet/Paquant]

Schichtnummer

BS 1

0,00 - 0,25

S, g, u'

SU-OH

-/-

- /13.6/68.8/17.6

F 2

2.1 * 10 -5

2

BS 3

0,00 - 0,65

S, u, g'

SU*-OH

-/-

- /20.9/71.4/7.7

F 3

-

2

BS 7

0,00 - 0,60

S, u, g'

SU*-OH

-/-

- /16.1/73.2/10.7

F 3

1.4 * 10 -5

2

BS 8

0,00 - 0,50

S, u, g'

SU*-OH

-/-

- /16.5/72.6/10.8

F 3

1.2 * 10 -5

2

Bericht: 22 014

Anlage: 4.1.2

Bemerkungen:

IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Probe entnommen am: 08.02.2022 bis 09.02.2022

Art der Entnahme: gestÅrt

KÅrnungslinie

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Bearbeiter: Sachert Datum: 01.03.2022Seite 109 von 138



SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
de

rK
År

ne
r<

d
in

%
de

rG
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur

Aufschluss

Entnahmestelle

Tiefe

Bodenart n. DIN 4022

Bodengruppe n. DIN 18196

U / Cc

T/U/S/G [%]:

Frostsicherheit

k-Wert [Beyer]

Schichtnummer

BS 1

0,25 - 1,00

S

SE

3.5/1.0

- /4.1/92.0/3.9

F 1

7.0 * 10 -5

3

BS 3

2,50 - 3,50

S

SE

2.9/1.0

- /4.9/94.0/1.0

F 1

7.7 * 10 -5

3

BS 5

2,00 - 3,00

S

SE

2.8/1.0

- /3.8/95.6/0.6

F 1

7.2 * 10 -5

3

BS 6

1,10 - 2,00

S

SE

3.7/1.0

- /2.5/94.6/2.9

F 1

1.6 * 10 -4

3

Bericht: 22 014

Anlage: 4.1.3

Bemerkungen:

IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

Art der Entnahme: gestÅrt

KÅrnungslinie

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Bearbeiter: Sachert Datum: 01.03.2022Seite 110 von 138



SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
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de

rK
År

ne
r<

d
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%
de

rG
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur

Aufschluss

Entnahmestelle

Tiefe

Bodenart n. DIN 4022

Bodengruppe n. DIN 18196

U / Cc

T/U/S/G [%]:

Frostsicherheit

k-Wert [Mallet/Paquant]

Schichtnummer

BS 3

0,65 - 1,00

S, u'

SU

-/-

- /12.0/87.2/0.8

F 2

1.7 * 10 -5

4

BS 4

0,20 - 1,00

S, u'

SU

-/-

- /12.8/87.0/0.2

F 2

1.2 * 10 -5

4

BS 6

3,00 - 4,00

S, u'

SU

3.2/1.1

- /7.8/92.0/0.2

F 2

2.1 * 10 -5

4

BS 8

0,50 - 1,00

S, u'

SU

-/-

- /10.8/86.9/2.3

F 2

2.5 * 10 -5

4

BS 8

1,00 - 2,00

S, u'

SU

3.8/1.2

- /9.9/89.7/0.3

F 2

1.9 * 10 -5

4

Bericht: 22 014

Anlage: 4.1.4

Bemerkungen:

IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

Art der Entnahme: gestÅrt

KÅrnungslinie

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Bearbeiter: Sachert Datum: 01.03.2022Seite 111 von 138



SchlÄmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Ton Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
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se
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de
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År

ne
r<

d
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%
de

rG
es
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tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur

Aufschluss

Entnahmestelle

Tiefe

Bodenart n. DIN 4022

Bodengruppe n. DIN 18196

U / Cc

T/U/S/G [%]:

Frostsicherheit

k-Wert [Mallet/Paquant]

Schichtnummer

BS 6

0,20 - 1,00

S,
_
u

SU*

-/-

- /36.2/63.1/0.7

F 3

-

5

BS 12

5,50 - 6,50

S, u

SU*

-/-

- /17.8/81.0/1.3

F 3

7.4 * 10 -6

5

Bericht: 22 014

Anlage: 4.1.5

Bemerkungen:

IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÅrden
Tel.: 0385 - 64 55 10

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

Art der Entnahme: gestÅrt

KÅrnungslinie

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Bearbeiter: Sachert Datum: 01.03.2022Seite 112 von 138



IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÄrden
Tel. 0385 - 64 55 10 Fax 0385 - 64 55 110

Bericht.: 22 014

Anlage: 4.2.1

GlÅhverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter: Sachert Datum: 02.03.2022

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Art der Entnahme: gestÄrt

Probe entnommen am: 09.02.2022

AufschluÇ:

Tiefe in [m]:

Bodengruppe DIN 18 196:

Bodennummer:

UngeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

GeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

BehÉlter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor GlÅhen [g]:

GlÅhverlust [%]

Mittelwert [%]

BS 5

0,00-0,15

[SU-GU]

1

39.26

39.12

29.29

0.14

9.97

1.40

BS 5

0,00-0,15

[SU-GU]

1

42.49

42.32

31.49

0.17

11.00

1.55

BS 5

0,00-0,15

[SU-GU]

1

32.17

32.01

22.08

0.16

10.09

1.59

1.51

Seite 113 von 138



IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÄrden
Tel. 0385 - 64 55 10 Fax 0385 - 64 55 110

Bericht.: 22 014

Anlage: 4.2.2

GlÅhverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter: Sachert Datum: 02.03.2022

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Art der Entnahme: gestÄrt

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

AufschluÇ:

Tiefe in [m]:

Bodengruppe DIN 18 196:

Bodennummer:

UngeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

GeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

BehÉlter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor GlÅhen [g]:

GlÅhverlust [%]

Mittelwert [%]

AufschluÇ:

Tiefe in [m]:

Bodengruppe DIN 18 196:

Bodennummer:

UngeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

GeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

BehÉlter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor GlÅhen [g]:

GlÅhverlust [%]

Mittelwert [%]

BS 1

0,00-0,25

SU-OH

2

47.24

46.78

29.66

0.46

17.58

2.62

BS 1

0,00-0,25

SU-OH

2

42.18

41.83

29.15

0.35

13.03

2.69

BS 1

0,00-0,25

SU-OH

2

40.77

40.45

29.50

0.32

11.27

2.84

2.71

BS 3

0,00-0,65

SU*-OH

2

49.83

49.61

37.14

0.22

12.69

1.73

BS 3

0,00-0,65

SU*-OH

2

49.47

49.24

36.55

0.23

12.92

1.78

BS 3

0,00-0,65

SU*-OH

2

46.15

45.89

32.26

0.26

13.89

1.87

1.80
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IGU mbH
Nordring 12
19073 WittenfÄrden
Tel. 0385 - 64 55 10 Fax 0385 - 64 55 110

Bericht.: 22 014

Anlage: 4.2.3

GlÅhverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter: Sachert Datum: 02.03.2022

Selmsdorf, Neubau Feuerwehr

Art der Entnahme: gestÄrt

Probe entnommen am: 08.02.2022 - 09.02.2022

AufschluÇ:

Tiefe in [m]:

Bodengruppe DIN 18 196:

Bodennummer:

UngeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

GeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

BehÉlter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor GlÅhen [g]:

GlÅhverlust [%]

Mittelwert [%]

AufschluÇ:

Tiefe in [m]:

Bodengruppe DIN 18 196:

Bodennummer:

UngeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

GeglÅhte Probe + BehÉlter [g]:

BehÉlter [g]:

Massenverlust [g]:

Trockenmasse vor GlÅhen [g]:

GlÅhverlust [%]

Mittelwert [%]

BS 7

0,00-0,60

SU*-OH

2

42.49

42.22

29.61

0.27

12.88

2.10

BS 7

0,00-0,60

SU*-OH

2

42.83

42.58

30.43

0.25

12.40

2.02

BS 7

0,00-0,60

SU*-OH

2

36.92

36.77

29.21

0.15

7.71

1.95

2.02

BS 8

0,00-0,50

SU*-OH

2

47.93

47.63

37.14

0.30

10.79

2.78

BS 8

0,00-0,50

SU*-OH

2

47.80

47.48

36.53

0.32

11.27

2.84

BS 8

0,00-0,50

SU*-OH

2

42.84

42.54

32.27

0.30

10.57

2.84

2.82
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Anlage 5.1
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Anlage 5.2
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Anlage 5.3
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Anlage 5.4
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Anlage 5.5
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Anlage 5.6
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Anlage 6.1
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Anlage 6.2
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Anlage 6.3
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Anlage 6.4
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Anlage 6.5
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Anlage 6.6
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Anlage 6.7
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Anlage 6.8
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Anlage 6.9
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.30 327.8 98.3 230.0 0.43 33.0 0.00 15.90 14.40 4.10 1.33 53.7

10.00 0.40 342.3 136.9 240.2 0.57 33.0 0.00 14.80 14.40 4.68 1.51 42.3

10.00 0.50 356.3 178.1 250.0 0.71 33.0 0.00 14.05 14.40 5.21 1.68 35.2

10.00 0.60 369.9 221.9 259.6 0.85 33.0 0.00 13.53 14.40 5.70 1.86 30.4

10.00 0.70 383.4 268.4 269.0 1.00 33.0 0.00 13.13 14.40 6.16 2.04 26.8

10.00 0.80 396.4 317.1 278.2 1.15 33.0 0.00 12.80 14.40 6.59 2.21 24.1

a
[m]

b
[m]

R,d

[kN/mÉ]
Rn,d

[kN/m]
E,k

[kN/mÉ]
s

[cm]
cal 
[Ñ]

cal c
[kN/mÉ]

 2

[kN/mÖ]
 Ü

[kN/mÉ]
t g

[m]
UK LS

[m]
ks

[MN/mÖ]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

360.0

380.0

400.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

0.2 cm

0.4 cm

0.6 cm

0.8 cm

1.0 cm

Fundamentbreite b [m]

B
em

es
su

ng
sw

er
td

es
S

oh
lw

id
er

st
an

ds
=


R
,d

[k
N

/m
É]

zu
l 

=


E
,k

[k
N

/m
É]

Spannungsverlauf (b = 0.30 und 0.80 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

GS = 0.80
1.000

0.778

0.628

0.534

0.458

0.394

0.341

0.297

0.261

0.231

0.206

0.185

0.167

0.152

0.139

0.128

0.118

0.110

0.102

0.096

0.090

0.084

0.080

0.075

0.071

0.068

0.064

0.061

0.056

0.058

Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.30 und 0.80 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

GS = 0.80

max dphi = 0.0 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Berechnungen fÅr ein Streifenfundament mit einer Einbindetiefe von 0,80 m

IGU mbH
Nordring 12

19073 Wittenfárden

Regist.-Nr.:

Anlage Nr.:

22 014Selmsdorf
Neubau Feuerwehr

Grundbruch und Setzungsberechnung

Baugrundmodell

7.1
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.30 384.5 115.4 269.8 0.51 33.0 0.00 12.59 18.00 4.50 1.53 53.1

10.00 0.40 398.4 159.4 279.6 0.67 33.0 0.00 12.10 18.00 5.11 1.71 41.8

10.00 0.50 412.2 206.1 289.3 0.83 33.0 0.00 11.79 18.00 5.66 1.88 34.8

10.00 0.60 425.8 255.5 298.8 0.99 33.0 0.00 11.58 18.00 6.16 2.06 30.1

10.00 0.70 439.1 307.4 308.1 1.16 33.0 0.00 11.39 18.00 6.64 2.24 26.6

10.00 0.80 452.2 361.8 317.4 1.33 33.0 0.00 11.24 18.00 7.08 2.41 23.9

a
[m]

b
[m]

R,d

[kN/mÉ]
Rn,d

[kN/m]
E,k

[kN/mÉ]
s

[cm]
cal 
[Ñ]

cal c
[kN/mÉ]

 2

[kN/mÖ]
 Ü

[kN/mÉ]
t g

[m]
UK LS

[m]
ks

[MN/mÖ]

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

0.2 cm

0.4 cm

0.6 cm

0.8 cm

1.0 cm

1.2 cm

Fundamentbreite b [m]

B
em

es
su

ng
sw

er
td

es
S

oh
lw

id
er

st
an

ds
=


R
,d

[k
N

/m
É]

zu
l 

=


E
,k

[k
N

/m
É]

Spannungsverlauf (b = 0.30 und 0.80 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.30 und 0.80 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

GS = 1.00

max dphi = 0.0 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

1.75 1.05 478.4 879.1 335.7 1.02 33.0 0.00 12.21 14.40 5.35 2.66 33.1

1.75 1.15 493.7 993.6 346.5 1.10 33.0 0.00 12.03 14.40 5.56 2.83 31.4

1.75 1.25 508.6 1112.6 356.9 1.19 33.0 0.00 11.88 14.40 5.76 3.01 30.0

1.75 1.35 523.1 1235.8 367.1 1.28 33.0 0.00 11.76 14.40 5.96 3.19 28.7

1.75 1.45 537.1 1363.0 376.9 1.36 33.0 0.00 11.64 14.40 6.14 3.36 27.6

1.75 1.55 550.8 1493.9 386.5 1.45 33.0 0.00 11.54 14.40 6.32 3.54 26.7

1.75 1.65 564.0 1628.5 395.8 1.53 33.0 0.00 11.46 14.40 6.49 3.72 25.8

1.75 1.75 576.8 1766.3 404.7 1.62 33.0 0.00 11.38 14.40 6.66 3.89 25.0
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Spannungsverlauf (b = 1.05 und 1.75 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 1.75 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.05 und 1.75 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

GS = 0.80

max dphi = 0.0 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

1.75 1.05 555.1 1019.9 389.5 1.18 33.0 0.00 10.97 18.00 5.76 2.86 33.0

1.75 1.15 572.6 1152.4 401.8 1.28 33.0 0.00 10.90 18.00 5.98 3.03 31.3

1.75 1.25 589.8 1290.1 413.9 1.38 33.0 0.00 10.83 18.00 6.19 3.21 29.9

1.75 1.35 606.5 1432.9 425.6 1.49 33.0 0.00 10.77 18.00 6.39 3.39 28.7

1.75 1.45 622.8 1580.5 437.1 1.59 33.0 0.00 10.72 18.00 6.59 3.56 27.6

1.75 1.55 638.8 1732.7 448.3 1.69 33.0 0.00 10.68 18.00 6.78 3.74 26.6

1.75 1.65 654.3 1889.3 459.2 1.79 33.0 0.00 10.64 18.00 6.96 3.92 25.7

1.75 1.75 658.3 2016.1 462.0 1.85 32.9 0.00 10.61 18.00 7.10 4.08 24.9
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 1.75 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.05 und 1.75 m)

0.00

2.00

4.00

0.5
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4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

GS = 1.00

max dphi = 0.9 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

2.00 1.00 463.2 926.4 325.1 1.01 33.0 0.00 12.31 14.40 5.41 2.57 32.3

2.00 1.10 478.3 1052.3 335.7 1.10 33.0 0.00 12.12 14.40 5.64 2.74 30.5

2.00 1.20 493.0 1183.2 346.0 1.19 33.0 0.00 11.96 14.40 5.85 2.92 29.0

2.00 1.30 507.3 1319.0 356.0 1.28 33.0 0.00 11.82 14.40 6.06 3.10 27.7

2.00 1.40 521.3 1459.5 365.8 1.38 33.0 0.00 11.70 14.40 6.26 3.27 26.6

2.00 1.50 534.8 1604.5 375.3 1.47 33.0 0.00 11.59 14.40 6.45 3.45 25.6

2.00 1.60 548.0 1753.8 384.6 1.56 33.0 0.00 11.50 14.40 6.63 3.63 24.7

2.00 1.70 560.9 1907.0 393.6 1.65 33.0 0.00 11.42 14.40 6.81 3.80 23.9

2.00 1.80 573.4 2064.2 402.4 1.74 33.0 0.00 11.34 14.40 6.98 3.98 23.1

2.00 1.90 573.2 2178.0 402.2 1.79 32.8 0.00 11.29 14.40 7.10 4.14 22.5

2.00 2.00 578.8 2315.1 406.2 1.85 32.8 0.00 11.25 14.40 7.23 4.30 21.9
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 2.00 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.00 und 2.00 m)
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max dphi = 0.8 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

2.00 1.00 535.8 1071.7 376.0 1.17 33.0 0.00 11.02 18.00 5.82 2.77 32.2

2.00 1.10 552.8 1216.3 388.0 1.27 33.0 0.00 10.93 18.00 6.05 2.94 30.4

2.00 1.20 569.5 1366.8 399.6 1.38 33.0 0.00 10.86 18.00 6.28 3.12 28.9

2.00 1.30 585.8 1523.1 411.1 1.49 33.0 0.00 10.80 18.00 6.49 3.30 27.6

2.00 1.40 601.7 1684.8 422.3 1.59 33.0 0.00 10.75 18.00 6.70 3.47 26.5

2.00 1.50 617.3 1851.9 433.2 1.70 33.0 0.00 10.70 18.00 6.90 3.65 25.5

2.00 1.60 632.5 2024.0 443.9 1.81 33.0 0.00 10.66 18.00 7.09 3.83 24.6

2.00 1.70 646.6 2198.4 453.7 1.91 33.0 0.00 10.62 18.00 7.28 4.00 23.8

2.00 1.80 646.4 2327.0 453.6 1.97 32.8 0.00 10.60 18.00 7.40 4.16 23.1

2.00 1.90 653.8 2484.4 458.8 2.05 32.7 0.00 10.60 18.00 7.55 4.32 22.4

2.00 2.00 663.0 2651.9 465.2 2.13 32.7 0.00 10.59 18.00 7.71 4.49 21.8
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Spannungsverlauf (b = 1.00 und 2.00 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 2.00 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.00 und 2.00 m)

0.00
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GS = 1.00

max dphi = 1.0 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Berechnungen fÅr Einzelfundamente mit einer Einbindetiefe von 1,00 m

IGU mbH
Nordring 12

19073 Wittenfárden

Regist.-Nr.:

Anlage Nr.:

22 014Selmsdorf
Neubau Feuerwehr

Grundbruch und Setzungsberechnung

Baugrundmodell

8.4

Seite 136 von 138



E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

2.25 1.05 464.9 1098.3 326.2 1.09 33.0 0.00 12.21 14.40 5.68 2.66 30.0

2.25 1.15 479.5 1240.6 336.5 1.19 33.0 0.00 12.03 14.40 5.91 2.83 28.4

2.25 1.25 493.7 1388.4 346.4 1.28 33.0 0.00 11.88 14.40 6.13 3.01 27.0

2.25 1.35 507.5 1541.6 356.2 1.38 33.0 0.00 11.76 14.40 6.34 3.19 25.8

2.25 1.45 521.1 1700.0 365.7 1.48 33.0 0.00 11.64 14.40 6.54 3.36 24.8

2.25 1.55 534.3 1863.3 374.9 1.57 33.0 0.00 11.54 14.40 6.74 3.54 23.8

2.25 1.65 547.2 2031.4 384.0 1.67 33.0 0.00 11.46 14.40 6.93 3.72 23.0

2.25 1.75 559.7 2203.9 392.8 1.76 33.0 0.00 11.38 14.40 7.11 3.89 22.3

2.25 1.85 564.5 2349.6 396.1 1.83 32.9 0.00 11.31 14.40 7.25 4.06 21.6

2.25 1.95 568.4 2494.0 398.9 1.90 32.8 0.00 11.27 14.40 7.39 4.22 21.0

2.25 2.05 574.9 2651.5 403.4 1.97 32.7 0.00 11.23 14.40 7.53 4.39 20.5
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 2.25 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.05 und 2.05 m)

0.00

2.00

4.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

GS = 0.80

max dphi = 0.9 Ñ

  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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E,k = 0f,k / (R,v Ä (G,Q)) = 0f,k / (1.40 Ä 1.43) = 0f,k / 2.00 (fÅr Setzungen)
VerhÇltnis VerÇnderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

2.25 1.05 536.1 1266.5 376.2 1.26 33.0 0.00 10.97 18.00 6.10 2.86 29.9

2.25 1.15 552.3 1429.2 387.6 1.37 33.0 0.00 10.90 18.00 6.34 3.03 28.3

2.25 1.25 568.3 1598.3 398.8 1.48 33.0 0.00 10.83 18.00 6.57 3.21 26.9

2.25 1.35 583.9 1773.6 409.8 1.59 33.0 0.00 10.77 18.00 6.78 3.39 25.7

2.25 1.45 599.2 1954.9 420.5 1.70 33.0 0.00 10.72 18.00 7.00 3.56 24.7

2.25 1.55 614.2 2142.0 431.0 1.82 33.0 0.00 10.68 18.00 7.20 3.74 23.7

2.25 1.65 628.9 2334.6 441.3 1.93 33.0 0.00 10.64 18.00 7.40 3.92 22.9

2.25 1.75 632.6 2490.7 443.9 2.00 32.9 0.00 10.61 18.00 7.55 4.08 22.2

2.25 1.85 638.6 2658.2 448.1 2.08 32.8 0.00 10.60 18.00 7.70 4.24 21.5

2.25 1.95 646.7 2837.5 453.8 2.17 32.7 0.00 10.59 18.00 7.86 4.41 20.9

2.25 2.05 656.0 3025.8 460.4 2.26 32.7 0.00 10.59 18.00 8.01 4.58 20.4
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Berechnungsgrundlagen:
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a = 2.25 m)
R,v = 1.40
G = 1.35
Q = 1.50
Anteil VerÇnderliche Lasten = 0.500
(G,Q) = 0.500 Ä Q + (1 - 0.500) Ä G
(G,Q) = 1.425

GrÅndungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 1.10 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 1.05 und 2.05 m)
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  '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht

Boden   '  c Es 
[kN/mÖ] [kN/mÖ] [Ñ] [kN/mÉ] [MN/mÉ] [-] Bezeichnung

18.0 10.5 33.0 0.0 30.0 0.00 Sand, schwach schluffig, mitteldicht
17.5 10.0 33.0 0.0 40.0 0.00 Sand, eng gestuft, mitteldicht
18.5 11.0 32.0 0.0 25.0 0.00 Sand, schluffig, mitteldicht
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